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I . 

Allgemeiner Teil 

1. Abschnitt 
ALLGEMEINE ARBEITSBEDINGUNGEN 

§ 1 
Geltungsbereich 

{)) Dieser Tarifvertrag gilt für Solomilglteder und Bühnenlechmker sowie Opern-
chor- und Tanzgruppenmitglieder (im folgenden insgesamt als Mitglieder be-
zeichnet) an Bühnen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland, die von ei-
nem Lande oder von einer Gemeinde oder von mehreren Gemeinden oder 
von einem Gemeindeverband oder mehreren Gemeindeverbänden ganz oder 
überwiegend rechtlich oder wirtschaftlich gelragen werden. Er gilt für Solomit-
glieder an Privattheatern in dem in Absatz 7 näher bezeichneten Umfang. 

(2) Solomitglieder sind Einzeldarsteller einschließlich Kabarettisten und Puppen-
theaterspielern, Dirigenten, Kapellmeister, Studienleiter, Repetitoren, Orchester-
geschöflsführer, Direktoren des künstlerischen Betriebs (insbesondere Operndi-
rektor, Schauspieldirektor, Ballettdirektor, Leiter des Kinder- und Jugendfheaters), 
Spielleiter (Regisseure), Chordirektoren, Choreografen, Tanz-/BaJleümeister 
sowie Trainingsleiter, Dramaturgen, Leiter des künstlerischen Betriebsbüros, Dis-
ponenten, Ausstattungsleiter, Bühnenbildner, Kostümbildner und Ughtdesigner, 
Inspizienten, Theaterpädagogen, Schauspielmusiker, Referenten und Assisten-
ten von Intendanten sowie des künstlerischen Betriebs, Souffleure, Theaterfoto-
grafen und Grafiker, Pressereferenten und Referenten der Öffentlichkeitsarbeit 
sowie Personen in ähnlicher Stellung. 

(3) Bühnentechniker sind Technische Direktoren und technische Leiter, Vorstände 
der Maisole, Leiter des Beleuchtungswesens, leiler der Bühnenplastikerwerkstät-
len, Leiter des Kostümwesens, Leiter der Ausstattungswerkstätten, Chefmasken-
bildner, Referenten und Assistenten der Technischen Direktoren und technischen 
Leiter, Tonmeister. 
Oberinspektoren und Inspektoren, Theater- und Kostümmaler, Beleuchtungsmei-
ster und Befeuchter, Bühnenplastiker {Kascheure], Maskenbildner, Requisiten-
meister und Requisiteure, Gewandmeister, Bühnenmeister, Veranstalfungstech-
niker, Tontechniker und Personen in ähnlicher Stellung sind Bühnentechniker im 
Sinne dieses Tarifvertrags, wenn mit ihnen im Arbeitsvertrag vereinbart wird, 
dass sie überwiegend künstlerisch tätig sind. 

(4) Opernchormitglieder sind auch Chormitglieder, die Operetten und Musicals 
singen, 

(5) Für Solomitglieder, mit denen Gastspielverträge abgeschlossen werden, gilt 
dieser Tarifvertrag nicht. Jedoch finden auf diese Gastspiel Verträge §§ 53, 60 
und 98 Anwendung. Gastspiel vertrage sind Verträge, die der Arbeitgeber zur 
Ergänzung seines ständigen Personals und zur Ausgestaltung seines Spielplans 
mit Solomitgliedern in der Weise abschließt, doss sie nicht als ständige Solomit-
glieder angestellt, sondern nur zur Mitwirkung für eine bestimmte Anzahl von 
Aufführungen, aber nicht für mehr als 72 während der Spielzeit, verpflichtet 
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werden. Bei Serientheatern liegt ein Gastspiel vertrag nur vor, wenn das dem 
Gast bewilligte Entgelt die festen Bezüge der meisten von dem Arbeitgeber fest 
angestellten Mitglieder weit übersteigt; in diesem Fall fällt die in Satz 3 festge-
setzte ziffernmäßige Beschränkung der Aufführungen fort. 
Im übrigen gilt dieser Tarifvertrag nicht für Mitglieder, die von Fall zu Fall (Aus-
hilfen) oder ouf Stückdauer für einzelne Inszenierungen beschäftigt werden. 
Abweichend davon finden §§ 53, 60 und 98 Anwendung. 

(6) Mit Musikalischen Oberleitern, Direktoren des künstlerischen Betriebs, Ober-
spielleitern, Ausstattungsleitern, Technischen Direktoren und technischen Leitern 
einschließlich den Leitern des Beleuchtungswesens können von diesem Tarifver-
trag abweichende Regelungen vereinbart werden. 

(7) Der persönliche Geltungsbereich für Mitglieder an Privattheatern ergibt sich aus ( 
den Absätzen 2 und 5. Für diese Mitglieder gelten die in Anlage 1 genannten 
Vorschriften dieses Tarifvertrags. 
Ein Privattheater liegt vor, wenn es von einer natürlichen Person oder von er-
nem Zusammenschluss natürlicher Personen oder von einer juristischen Person 
privaten Rechts, on der keine juristische Person öffentlichen Rechts beteiligt ist, 
getragen wird. Unschädlich ist die Beteiligung einer juristischen Person öffent-
lichen Rechts an der Trägerschaft, wenn diese nicht überwiegt und wenn die 
Finanzierung nicht überwiegend aus öffentlichen Mitteln bestritten wird. 

Prolokoltnotiz: 
Die m diesem Tarifvertrag verwendeten ßefufsbezeichnungen umfassen Arbeitnehme rinnen und Ar-
beitnehmer. 

§2 
Begründung des Arbeitsvertrags 

(1) Mit dem Mitglied ist ein Arbeitsvertrag nach dem Muster der Anlagen 2 bis 6 
abzuschließen. Der Arbeitsvertrag bedarf zu seiner Wirksamkeit der Schrift-
form. Das gleiche gilt lür Änderungen und Ergänzungen, § 101 Abs. 4 bleibt 
unberührt. 

(2) Der Arbeitsvertrag ist mit Rücksicht auf die künstlerischen Belange der Bühne ein 
Zeilvertrag. 

(3) In dem Arbeitsvertrag müssen angegeben sein: • 
a) die Bühne(n), für die das Mitglied angesteift wird; 
b) die Zeit, für die der Arbeitsvertrag abgeschlossen wird, sowie die Kalender-

tage, an denen das Arbeitsverhältnis beginnt und endet; 
c) ob das Mitglied als Solomitglied, Bühnentechniker, Opernchormitglied oder 

Tanzgruppenmitglied beschäftigt wird. 
(4) In dem Arbeitsvertrag muss ferner angegeben sein: 

a] für das Solomitglied die Tätigkeiten im Sinne von § 1 Abs. 2, zu denen 
das Mitglied verpflichtet ist; darüber hinaus soll bei darstellenden Solomit-
gliedern die Kunstgattung und - iedenfafls im Musiktheater - das Kunstfach 
testgelegt werden; dabei kann aie Bezeichnung des Kunstfachs durch die 
Vereinbarung von RoHengebieten oder Partien näher gekennzeichnet oder 
ersetzt werden; 
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b) für den Biihnentechniker die Tätigkeiten im Sinne von § 1 Abs.-3 sowie die 

vereinbarte durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit; 
c| für das Opernchormitglied das Kunstfach (die Stimmgruppe); Stimmgrup-

pen sind 
der 1, Sopran, der 2. Sopran, 
der 1. Tenor, der 2. Tenor, 
der 1. Alf, der 2. Alt, 
der 1. Bass, der 2. Bass; 

d] für das Tanzgruppenmitglied, ob es auch zu Sololeistungen verpflichtet ist. 

§ 3 
Personalakten 

(1) Das Mitglied hat das Recht auf Einsicht in seine vollständigen Personalakten. Es 
kann das Recht auch durch einen hierzu schriftlich Bevollmächtigten ausüben. 
Die Vollmacht ist zu den Personalakten zu nehmen. Oer Arbeitgeber kann einen 
Bevollmächtigten zurückweisen, wenn es aus dienstlichen oder betrieblichen 
Gründen geboten ist. 

(2| Das Recht der Akteneinsicht schließt das Recht ein, Abschriften bzw. Ablichtun-
gen aus den Personalakten zu fertigen. 

(3) Das Mitglied muss über Beschwerden und Behouptungen tatsächlicher Art, die 
für das Mitglied ungünstig sind oder ihm nachteilig werden können, vor deren 
Aufnahme in die Personalakte gehört werden. Seine Äußerung ist zu den Perso-
nalakten zu nehmen, 

§ 4 
Neben bgschäftigung 

Jede entgeltliche Nebenbeschäftigung- auch während des Urlaubs- muss dem Ar-
beitgeber, möglichst rechtzeitig vor Ausübung, schriftlich angezeigt werden. Der 
Arbeitgeber kann die Ausübung der Nebenbeschäftigung untersagen, wenn sie die 
Erfüllung der arbeitsvertraglichen Pflichten des Mitglieds oder sonstige berechtigte 
Interessen des Arbeitgebers beeinträchtigt. 
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2. Abschnitt 
ARBEITSZEIT 

§ 5 
Arbeitzeit 

(1) Die Arbeitszeit ergibt sich aus der Dauer der Proben und der Aufführungen oder 
der Ausübung der arbeitsverlraglich vereinbarten Tätigkeit. 

|2) Eine Diensteregelung kann durch Haustarifvertrag eingeführt werden. 
(3) Für die Bühnentechniker ist die Vereinbarung von Teilzeitarbeit zulässig. Mit 

einem Mitglied des Opernchors kann Teilzeitarbeit nur innerhalb eines minde-
stens für eine Spielzeit abgeschlossenen Arbeitsvertrags vereinbart werden. Im 
Arbeitsvertrag ist der Umfang der Beschäftigung festzulegen, 

(4) Die Arbeitszeit für die Bühnentechniker richtet sich nach den für sie geltenden 
Sonderregelungen. 

Protokoll notiz zu Absatz 3: 
Von der Gesamtzahl der >rn Haushaltsplan für den Opemchor ausgebrachten Planstellen dürfen nicht 
rrehi als jeweils 15 v. M., auf die volle Zahl aufgerundet, mit Mitgliedern in Teilzeitarbeit besetzt 
werden. Sind für den Opernchor keine Planstellen im Haushaltsplan angewiesen, gilt Satz \ ent-
sprechend. Das Mitglied ist berechtigt, einen Antrag auf Teil zeilarbeit zu stellen, über den alsbald 
entschieden werden soll, 

Arbeil&Eintei tung 

(1) Proben und Aufführungen sind durch Anschlag im Theater bekanntzugeben. 
Die wöchentliche Proben- und Aufführungseinteilung ist der Arbeitspion; ver-
bindlich ist der tägliche Proben- und Aufführungsplan, 

(2) Die Mitglieder sind verpflichtet, sich über den Arbeitsplan und den täglichen 
Proben- und Aufführungsplan durch Einsichtnahme zu unterrichten; der Arbeit-
geber kann andere Formen der Unterrichtung festlegen. Nach 14.00 Uhr ein-
tretende Änderungen für denselben Abend oder den nächsten Tag sind den 
Mitgliedern besonders mitzuteilen, 

(3) Die Teilnahme der Mitglieder der jeweiligen Beschäftigtengruppe an höchstens 
zwei Gruppenversamrnlungen pro Spielzeit, die im Einvernehmen mit dem Ar-
beitgeber angeordnet werden, ist im Arbeitsplan entsprechend vorzusehen. 

(4) Alle Mitglieder haben dafür Sorge zu tragen, dass sie, soweit in diesem Ta-
rifvertrag keine abweichende Regelung getroffen ist, möglichst jederzeit zu 
erreichen sind. Auswärtige Aufenthaltsorte sind rechtzeitig dem Arbeitgeber 
bekonntzugeben. Die Mitglieder, die nicht dienstfrei haben, sind verpflichtet, 
bis drei Stunden vor Beginn der Aufführung erreichbar zu sein, 

(5) Bei allen Aufführungen hat sich das Mitglied mindestens eine halbe Stunde vor 
Beginn des ununterbrochen durchlaufenden Spielobschnitts, in dem es aufzutre-
ten hat, in seinem Ankleideraum einzufinden. 

(6) jedes Mitglied ist bei den Proben und Aufführungen für den richtigen und recht-
zeitigen Auftritt selbst verantwortlich. 

(7) Absatz 4 Satz 2 gilt für Solomitglieder mit auf Vorstellungen bezogener Tätig-
keit, insbesondere für darstellende SoJomitglieder mit der Maßgabe, dass die 
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Erreichbarkeitspflicht auch besteht, wenn dos Mitglied proben- und auf-
führungsfrei hat. Absätze 5 und 6 finden auf SolomitgTieder und Bühnentechni-
ker keine Anwendung, wenn deren Arbeitszeit von Proben und Aufführungen 
unabhängig ist oder durch gesonderten Dienstplan geregelt wird. Ein geson-
derter Dienstplan tritt an die Stelle des in den Absätzen 1 bis 3 genannten Ar-
beitsplans. 

(8) Anstefle der Gruppenversarnmfungen nach Absatz 3 ist den Solomitgliedem 
und den Bühnentechnikern Gelegenheit zu mindestens einer Ensemblever-
sammlung je Spielzeit zu geben. In dieser Ensembleversammfung können die 
SoJomitglieder und Bühnentechniker einen Sprecher ihrer Sparte wählen. § 52 
Abs. 1 findet entsprechend Anwendung. 
Unterabsatz 1 gilt nicht für die Sparte Tanz, wenn ein Tanzgruppen vor stand ge-
wählt wird und die Solotanzer mit Zustimmung der Tanzgruppe an der Wahl 
des Vorstands teilgenommen haben. 

§ 7 
Mftwirkgngipflicht 

(1) Die Mitwirkungspflicht erstreckt sich im Rahmen der vertraglich übernommenen 
Tätigkeit (Kunsffach) auf alle Veranstaltungen [Aufführungen und Proben) der 
Bühne(n) in allen Kunstgattungen. Veranstaltungen sind auch auswärtige Gast-
spiele, Festspiele, Konzerte, Werbeveranstaltungen, bunte Programme, Ma-
tineen und sonstige Veranstaltungen, die vom Arbeitgeber oder einem seiner 
rechtlichen oder wirtschaftlichen Träger unter der Verantwortung des Arbeitge-
bers durchgeführt werden. 
Als Veranstaltungen gelten auch die Übertragung der Darbietungen durch Funk 
(Hörfunk und Fernsehen] sowie die Aufzeichnung auf Ton- und/oder Bildträger 
sowie Bildionträger. 

(2J Die Mitwirkungspflicht erstreckt sich ferner auf Veranstaltungen 
a) an Bühnen, die der Arbeitgeber erst nach Abschluss des Arbeitsvertrags in 

Betrieb nimmt, 
b) an Bühnen, mit denen der Arbeitgeber eine Vereinbarung über eine Zu-

sammenarbeit getroffen hat oder nach Abschluss des Arbeitsvertrags trifft, 
sofern die Veranstaltungen unter seiner künstlerischen und wirtschaftlichen 
Mitverantwortung stattfinden. 

(3) Die besonderen Mitwirkungspflichlen richten sich nach den für die einzelnen 
Beschäftigtengruppen geltenden Sonderregelungen, 

(4) Beim Einsatz des Mitglieds darf keine übermäßige Belastung eintreten. 

ProfokollnoK?.; 
In den Fällen de* Absätze* 2,Buchst, b werden Aufwendungen entsprechend § 26 ersetzt. 

§8 
Rechteü bertragu ng 

(1) Bei Veranstaltungen für Funkzwecke (live oder aufgezeichnet) überträgt das Mit-
glied dem Arbeitgeber die für die Sendung und deren Wiedergabe - ein-
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schließlich der Wiederholungen - erforderlichen zeitlich, räumlich und inhaltlich 
unbegrenzten Rechte und wil l igt in die Verwertung dieser Rechte ein, insbeson-
dere auch in die Ausstrahlung durch ausländische Sender (z.B. Eurovision). Die 
Einwilligung umfasst auch die Verwertung für Online-Dienste. Bei Online-Ange-
boten mit Downloodmöglichkeit darf der Download nur unentgeltlich erfolgen, 
die Wiedergabedauer 15 Minuten nicht überschreiten und nicht mehr als ein 
Viertel des Werkes umFossen. 

(2) Bei Veranstaltungen, die ouf Ton- und/oder Bildträger sowie Bildtonträger zu 
theatereigenen Zwecken aufgenommen werden, hat das Mitglied die für diese 
Zwecke vorgenommene Vervielfältigung, Verbreitung sowie die - auch durch 
Dritte vorgenommene - Wiedergabe zu dulden. Es räumt dem Arbeitgeber die 
dafür erforderlichen zeitlich und räumlich unbegrenzten Rechte ein. Zu den 
theatereigenen Zwecken gehören auch die Werbezwecke des Arbeitgebers. 
Die Werbezwecke des Arbeitgebers umfassen auch die Abgabe von Ton-
und/oder Bildträgern sowie Bildtonträgern, sofern sie unentgeltlich oder gegen 
eine Schutzgebühr erfolgt. Die Rechteeinräumung umfasst [edoch nicht die dar-
über hinausgehenden Nutzungen dieser Träger gegen Entgelt. Absatz t Sätze 
2 und 3 finden entsprechend Anwendung. 

(3) Bei Veranstaltungen, die durch Bildschirm und/oder Lautsprecher oder ähnliche 
technische Einrichtungen zeitgleich öffentlich wahrnehmbar gemacht werden, 
räumt das Mitglied dem Arbeitgeber die dafür erforderlichen Rechte ein. 

(4) Unberührt von der Rechteübertragung nach den Absätzen 1 bis 3 bleiben die 
von den Verwertungsgesellschaften wahrgenommenen Ansprüche auf Vergü-
tung, soweit diese sich aus den §§ 73 ff. UrhG ergeben. 

(5) Ist mit dem Mitglied nichts Abweichendes vereinbart oder in diesem Tarifvertrag 
keine abweichende Regelung getroffen, stehen die Nutzungsrechte an Werken, 
die das Mitglied in Erfüllung seiner Verpflichtungen aus dem bestehenden Ar-
beitsverhältnis geschaffen hat, dem Arbeitgeber zu. Die Vergütung ist mit der 
vereinbarten Gage abgegolten. 

§ 9 
Probon 

Die Dauer der Proben richtet sich nach den für die einzelnen Beschäftigtengruppen 
geltenden Sonderregelungen. 

§ 10 
Ruhezeiten 

Die Ruhezeiten richten sich nach den für die einzelnen Beschäftigtengruppen gel-
tenden Sonderregelungen. 

§ i i 
Freie Toge 

Die Anzahl der freien Tage richtet sich nach den für die einzelnen Beschäftigten-
gruppen geltenden Sonderregelungen. 

Ergrinxvngsliofcrurg Augwl 2008 
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3, Abschnitt 

BEZÜGE 
Unterabschnitt 1 

VERGÜTUNG 

§ 12 
Vergütung 

(1] Die Vergütung richtet sich nach den für die einzelnen Beschäftigtengruppen 
geltenden Sonderregelungen. 

(2| Die Vergütung und die in Monatsbeträgen vereinbarten Sondervergütungen 
sind für den Kalendermonatzu berechnen und am Fünfzehnten eines [eden Mo-
nats (Zahltag] für den laufenden Monat auf ein von dem Mitgl ied eingerichtetes 
Girokonto im Inland zu zahlen. Diese Bezügeteife sind so rechtzeitig zu über-
weisen, dass das Mitgl ied am Zahltag über sie verfügen kann, Fällt der Zahltag 
auf einen Sonnabend oder auf einen Wochenfeiertag, gilt der vorhergehende 
Werktag, fällt er auf einen Sonntag, gilt der zweite vorhergehende Werktag als 
Zahltag. 
Der Zahltag nach Unterabsatz 1 kann auf den letzten oder einen anderen nach 
dem jeweiligen 15. liegenden Tag des laufenden Monats verschoben werden, 
sofern diese Verschiebung für alle dauerhaft beschäftigten Arbeitnehmer dessel-
ben Arbeitgebers vorgenommen wird. Die Umstellung des Zahltages kann nur 
im Monat Dezember eines Jahres beginnen. 
Nicht in Monatsbeträgen vereinbarte Sondervergütungen sind mit der Vergü-
tung des übernächsten Monats zu zahlen. 
Die Kosten der Übermittlung der Bezüge mit Ausnahme der Kosten für die Gut-
schrift auf dem Konto des Empfängers trägt der Arbeitgeber, die Kontoeinrich-
tungs-, Kontoführung^ oder Buchungsgebühren trägt der Empfänger. 

(3} Besteht der Anspruch auf Bezüge nicht für alle Tage des Kaienderrnonats, wird 
nur der Teil gezahlt, der auf den Anspruchszeitraum entfällt. 

(4) Ändert sich im Laufe des Kaien dermo nats die Höhe der Vergütung und der 
in Monatsbeträgen vereinbarten Sondervergütungen, gilt Absatz 2 entspre-
chend, 

(5) Dem Mitglied ist eine Abrechnung auszuhändigen, in der die Beträge, aus 
denen sich die Bezüge zusammensetzen, und die Abzüge getrennt aufzuführen 
sind. Ergeben sich gegenüber dem Vormonat keine Änderungen der Brutto-
oder Nettobeträge, beaarf es keiner erneuten Abrechnung, 

(6) Für die Zahlung der Urlaubs Vergütung gilt Absatz 2, abweichend von § 1 1 
Abs. 2 Bundesurlaubsgesetz ist die Urlaubsvergütung nicht vor Antritt des Ur-
laubs auszuzahlen. 

(7) Von der Rückforderung zuviel gezahlter Bezüge kann aus Billigkeitsgründen 
ganz oder teilweise abgesehen werden. 
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§ 12a 
Anpassung der Gagen 

(1) Werden die Arbeitsentgelts der unter den TVöD/VKA fallenden Beschäftigten 
rechtsverbindlich allgemein geändert, sind die Gagen der Mitglieder, deren 
Arbeitgeber den TVöD/VKA anwendet oder anzuwenden hat, diesen Verände-
rungen durch Tarifvertrag sinngemäß anzupassen. 

(2) Werden die Arbeitsentgelte der unter den TV-L füllenden Beschäftigten rechtsver-
bindlich allgemein geändert, sind die Gagen der Mitglieder, deren Arbeitgeber 
den TV-L anwendet oder anzuwenden hat, diesen Veränderungen durch Tarif-
vertrag sinngemäß anzupassen. 

(3) Wendet ein Arbeitgeber weder den TVöD/VKA noch den TV-L an und werden 
die Arbeitsentgelte der Beschäftigten der öffentlichen Verwaltung seines über-
wiegenden unmittelbaren oder mittelbaren wirtschaftlichen Trägers rechtsver-
bindlich allgemein geändert, sind die Gagen der Mitglieder diesen Verände-
rungen durch Tarifvertrag sinngemäß anzupassen. 

|4) Findet in den Falten der Absätze 1 bis 3 bei einem Arbeitgeber eine alfgemeine 
Änderung der Arbeitsentgelte keine oder nicht in voller Höhe Anwendung, wird 
für die Mitglieder dieses Arbeitgebers zwischen den Tarifvertragsparteien eine 
gesonderte tarifliche Vereinbarung abgeschlossen. 

Unterabschnitt 2 
ZUWENDUNG 

§ 13 
An&pruchsva rausselzu ngen 

(1) Das Mitglied erhält für jede Spielzeit; in der es bei derselben Bühne in einem 
Arbeitsverhältnis von mindestens neun Monaten gestanden hat, eine Zuwen-
dung, wenn es nicht aus seinem Verschulden vorzeitig ausgeschieden ist. 

(2) Die Anspruchsvoraussetzungen für die Zuwendung erfüllt auch das Mitglied, 
das die Zuwendung nur deshalb nicht erhalten würde, weil sein Arbeitsverhält-
nis wegen Einberufung zum Grundwehrdienst oder zum Zivildienst ruht oder 
geruht hat. 

(3) Stirbt das Mitglied nach der Leistung der Vorauszahlung (§ 15 Abs. 2), aber 
vor der Fälligkeit der Zuwendung, ist die Vorauszahlung nicht zu erstatten, Ent 
sprechendes gilt, wenn das Mitglied nach der Zahlung der Zuwendung stirbt. 

§ U 
Hohe der Zuwendung 

1) Die Zuwendung beträgt - unbeschadet des Absatzes 2 - 72 vom Hundert der Ur-
laubsvergütung (§ 37), die dem Mitglied zugestanden hätte, wenn es während 
des letzten vollen Vertragsmonats der Spielzeit Erholungsurlaub gehabt hätte. 
In den Fällen, in denen im Beschäftigunosmonat für die Zuwendung eine er-
ziehungsgeldunschädliche Teilzeitbeschoftigung ausgeübt wird und das Kind 
am ersten Tag des Bemessungsmonats den zwölften Lebensmonat noch nicht 
vollendet hat, bemisst sich die Zuwendung abweichend von dem Beschäfti-
gungsumfang im Bemessungsmonat nach dem Beschäftigungsumfang am Tage 
vor dem Beginn der Elternzeit. 
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(2) Hat das Mitglied nicht während der gesamten in die Spielzeit fallenden Ver-

tragsdauer Bezüge erhalten, vermindert sich die Zuwendung um ein Zwölftel für 
jeden Kalendermonat, für den es keine Bezüge erhalten hat. Die Verminderung 
unterbleibt für die Kalendermonate, für die das Mitglied keine Bezüge erhalten 
hat wegen 
o] der Ableistung von Grundwehrdienst oder Zivildienst, wenn es vor dem 

Ende der Spielzeit entlassen worden ist und nach der Entlassung unverzüg-
lich die Arbeit wieder aufgenommen hat, 

b) der Beschäftigungsverbote nach § 3 Abs. 2 und § 6 Abs. 1 des Mutter-
Schutzgesetzes, 

c) der Inanspruchnahme der Elternzeit nach dem Bundeserziehungsgeldgesetz 
bis zur Vollendung des zwölften Lebensmonats des Kindes, wenn am Tage 
vor Antritt der Elternzeit Anspruch auf Bezüge oder auf Zuschuss zum Mut-
terschaftsgeld bestanden hot. 

Die Verminderung unterbleibt ferner für die Kalendermonate, in denen dem 
Mitglied nur wegen der Höhe der Barleistungen des Sozialversicherungsträgers 
Krankengeldzuschuss nichl gezahlt worden ist, 

Protokollnotiz: 
Eine Spielzeit umlosst in der Regel einen Zeitraum von zwölf Monaten. 

§ 15 
Zohfung der Zuwendung 

P) Die Zuwendung ist am letzten Gehaltszahlungstermin der Bühne vor dem Be-
ginn der Theaterferien zu zahlen. Können die nach § 37 Abs. 1 Buchst, c und 
d zustehenden Anteile der Urlaubsvergütung bis zum Gehaltszahlungstermin 
nach Satz 1 nicht abschließend berechnet werden, sind sie am letzten Gehalts-
zahlungstermin der Bühne vor der Beendigung der Spielzeit zu zahlen. 

(2| Auf die Zuwendung ist spätestens am 1, Dezember eine Vorauszahlung in Höhe 
von einem Drittel der Vergütung zu leisten, die dem Mitglied für den Monat 
November zusteht oder zustehen würde. Die Vorauszahlung ist auf volle Euro 
aufzurunden, 

Unterabschnitt 3 
VERMÖGENSWIRKSAME LEISTUNGEN 

§ 16 
Voraussetzungen und Hohe 

( t | Das Mitglied erhält monatlich eine vermögenswirksame Leistung im Sinne 
des-Vermögensbildungsgesetzes. Die vermögenswirksame Leistung beträgt mo-
natlich 6 ,65-€ . Das-teilzeitbeschäftigte Opernchormitglied und der teilzeitbe-
schäftigte Bühnentechniker erhalten yon dem Betrag nach Sotz 2 den Teil, der 
dem Umfang der Beschäftigung (§-5 Abs. 3) entspricht. 

(2) Absatz 1 gilt nicht für ein Mitglied, das auf Teilspielzeitvertrag bis zu acht Mo-
naten angestellt ist. 
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(3) Die vermögenswirksarne Leistung wird nur für Kalendermonate gewährt, für die 
dem Mitglied Vergütung, Urlaubsvergütung oder Krankenbezüge zustehen. Für 
Zeiten, für die Krankengeldzu schuss zusteht, ist die vermögenswirksame Lei-
stung Teil des Krankengeldzuschusses. 

(4) Die vermögenswirksame Leistung nach diesem Tarifvertrag gehört nicht zum 
Diensteinkommen im Sinne des § 23 der Satzung der Versorgungsanstalt der 
deutschen Bühnen. 

§ 
Mitteilung der Anlageart 

Das Mitglied leih dem Arbeitgeber schriftlich die Art der für die vermögenswirksame ( 
Leistung gewählten Anlage mit und gibt hierbei, soweit dies nach der Art der An-
lage erforderlich ist, das Unternehmen oder Institut mit der Nummer des Kontos an, 
auf das die Leistung eingezahlt werden soll. 

§ 18 
Entstehung und Fälligkeit des Anspruchs 

(1) Der Anspruch auf die vermögenswirksame Leistung entsteht frühestens für den 
Kalendermonat, in dem das Mitglied dem Arbeitgeber die nach § 17 erforder-
lichen Angaben mitteilt, und für die beiden vorangegangenen Kafendermonate 
desselben Kalenderjahrs. Die Ansprüche werden erstmals am Letzten des zwei-
ten auf die Mitteilung folgenden Kalendermonats fällig. 

(2) Der Anspruch entsteht nicht für einen Kalendermonat, für den dem Mitglied 
von seinem oder einem anderen Arbeitgeber oder Dienstherrn eine ver-
mögenswirksame Leistung aus diesem oder einem früher begründeten Arbeits-
oder sonstigen Rechtsverhältnis erbracht wird. Dies gilt nicht, wenn der An-
spruch mit einem gegen einen anderen Arbeitgeber bestehenden Anspruch auf 
eine vermögenswirksarne Leistung von weniger als 6,65 € zusammentrifft. 

§ 19 
Änderung der vermöge&swirk&amen Anlage 

(1) Das Mitglied kann während des Kalenderjahrs die Art der vermögenswirksamen 
Anlage und das Unternehmen oder Institut, bei dem sie erfolgen soll, nur mit ( 
Zustimmung des Arbeitgebers wechseln. 

(2) Für die vermögenswirksame Leistung nach diesem Tarifvertrag und die vermö-
genswirksame Anlage von Teilen des Arbeitsentgelts nach § 1 1 Abs. 1 Vermö-
gensbildungsgesetz soll das Mitglied möglichst dieselbe Anlageart und dasr 
selbe Unternehmen oder Institut wählen. 

(3) Die Änderung einer schon bestehenden Vereinbarung nach § 1 1 Abs. 1 Vermö-
gensbildungsgesetz bedarf nicht der Zustimmung des Arbeitgebers, wenn dos 
Mitglied diese Änderung aus Anlass der Gewährung der vermögenswirksamen 
Leistung nach diesem Tarifvertrag verlangt. 

(4) In den Fällen der Absätze 1 und 3 gilt § 18 Abs. ] Salz 2 entsprechend. 
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§ 2 0 

Nachweis bei Anlagen nach § 2 Abs. 1 Nr. 5 
Vermog ensbilcf ungsg esetz 

Bei einer vermögenswirksamen Anlage nach § 2 Abs. 1 Nr. 5 Vermögens-
bildungsgesetz (Wohnungsbauprämie] hat das Mitglied seinem Arbeitgeber die 
zweckentsprechende Verwendung der vermögenswirksamen Leistungen auf Verlan-
gen nachzuweisen; das Auslaufen der Entschuldung hat es unverzüglich anzuzei-
gen. 

Unterabschnitt 4 
URLAUÖSGEID 

§ 2 1 
An spruchsvoraussetzungeci 

(ersatzlos gestrichen) 

§ 22 
Höhe dei Urlaubsgelds 

(ersatzlos gestrichen) 

§ 23 
Anrechnung von Leistungen 

(ersatzlos gestrichen] 

§ 24 
Aus^ohturig des UHaubsgefdi 

(ersatzlos gestrichen) 

Fortsetzung auf Seite 13 
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4. Abschnitt 
AUFWENDUNGSERSATZ 

§ 2 5 
Bühne nkleidung 

(1) Der Arbeitgeber hat dem Mitglied die zur Aufführung eines Bühnenwerks erfor-
derlichen Kleidungs-, Ausrüstungs- und Schmuckstücke sowie Perücken und Bai-
Jettschuhe zur Verfügung zu steifen. Ausgenommen und für den dienstlichen Ge-
brauch vorzuhaben sind Proben- und Trainingskleidung, ferner 
- bei Männern: ein Straßenanzug 
- bei Frauen: ein Straßenkleid 
- für beide Geschlechter: das zu Anzug und Kleid jeweils gehörende 

Schuhwerk sowie die dazugehörende 
Kopf- und Handbekleidung. 

(2) Die Instandsetzung (kleine Ausbesserungen, Reinigen und Aufbügeln) der für 
Zwecke des ßühnengebrauchs getragenen Kleidungsstücke des Mitglieds hat 
der Arbeitgeber auf seine Kosten zu besorgen. 

§ 2 6 
Er&otz von Aufwendungen ber auswärtiger Arbeitsleistung 

Bei auswärtigen Arbeitsleistungen hat das Mitgl ied Anspruch auf einen angemes-
senen Ersatz seiner Aufwendungen durch die Erstattung der Fahrkosten und die 
Zahlung von Tage- und Ubernachtungsgeldern nach den Reisekostenbestimmungen 
des Arbeitgebers. 

5. Abschni t t 
SOZI ALBE ZÜGE 

§ 2 7 
Krankenbeiygo 

(1) W i rd das Mitglied durch Arbeitsunfähigkeit infofge Krankheit an seiner Ar-
beitsleistung verhindert, ohne dass es ein Verschulden trifft, erhält es Kranken-
bezüge nach Maßgabe der Absätze 2 bis 7. 
Als unverschuldete Arbeitsunfähigkeit im Sinne des Unterabsatzes 1 gilt auch 
die Arbeitsverhinderung infolge einer Maßnahme der medizinischen Vorsorge 
oder Rehabilitation, die ein Träger der gasetzlichen Renten-, Kranken- oder Un-
fallversicherung, eine Verwaltungsbehörde der Kriegsopfer Versorgung oder ein 
sonstiger Sozialleistungsträger bewilligt hat und die in einer Einrichtung der me-
dizinischen Vorsorge oder Rehabilitation durchgeführt wird. Bei Mitgliedern, 
die nicht Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse oder nicht in der gesetzli-
chen Rentenversicherung versichert sind, gilt Satz 1 dieses Unterabsatzes ent-
sprechend, wenn eine Maßnahme der medizinischen Vorsorge oder Rehabili-
tation ärztlich verordnet worden ist und in einer Einrichtung der medizinischen 
Vorsorge oder Rehabilitation oder einer vergleichbaren Einrichtung durchge-
führt wi rd . 

47. Ergon2'jngi|ief«iwftg November 2002 
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Als unverschuldete Arbeitsunfähigkeit im Sinne des Unterabsatzes 1 gilt ferner 
eine Arbeitsverhinderung, d ie infolge einer nicht rechtswidrigen Sterilisation 
oder eines nicht rechtswidrigen oder nicht strafbaren Abbruchs der Schwan-
gerschaft eintritt. 

(2) Das Mitglied erhält bis zur Dauer von sechs Wochen Krankenbezüge in Höhe 
der Urlaubsvergütung, die ihm zustehen wurde, wenn es Erholungsurlaub hätte. 
Wi rd das Mitglied infolge derselben Krankheit (Absatz 1) erneut arbeits-
unfähig, hat es wegen der erneuten Arbeitsunfähigkeit Anspruch auf Kranken-
bezüge nach Unterabsatz 1 für einen weiteren Zeitraum von sechs Wochen, 
wenn 
a) es vor der erneuten Arbeitsunfähigkeit mindestens sechs Monate nicht Infol-

ge derselben Krankheit arbeitsunfähig war ocfer 
b) seit dem Beginn der ersten Arbeitsunfähigkeit infolge derselben Krankheit 

eine Frist von zwöff Monaten abgelaufen ist. 
Der Anspruch auf die Krankenbezüge nach den Unterabsätzen 1 und 2 wird 
nicht dadurch berührt, dass der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis aus Anfass 
der Arbeitsunfähigkeit kündigt. Das gleiche gilt, wenn das Mitglied das Ar-
beitsverhältnis aus einem vom Arbeitgeber zu vertretenden Grund kündigt, der 
dos Mitglied zur Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kün-
digungsfrist berechtigt. 
Endet das Arbeitsverhältnis vor Ablauf der in den Unterabsätzen 1 oder 2 ge-
nannten Frist von sechs Wochen nach dem Beginn der Arbeitsunfähigkeit, ohne 
dass es einer Kündigung bedarf , oder infolge einer Kündigung aus anderen als 
den in Unterabsatz 3 bezeichneten Gründen, endet der Anspruch mit dem Ende 
des Arbeitsverhältnisses. 

(3) Nach Ablauf des nach Absatz 2 maßgebenden Zeitraums erhält das Mitglied 
für den Zeitraum, für den ihm Krankengeld oder die entsprechenden Leistungen 
aus der gesetzlichen Renten- oder Unfallversicherung oder nach dem 
Bundesversorgungsgesetz gezahlt werden, als Kranke nbezüge einen 
Krankengeldzuschuss bis zum Ende der 20, Woche der Arbeitsunfähigkeit. 
Dies gilt nicht, 

a| wenn das Mitgl ied Rente wegen Erwerbsminderung (§ 43 SGB VI) oder we-
gen Alters aus der gesetzlichen Rentenversicherung erhält, 

b) in den Fällen des Absatzes 1 Unterabs. 3, 
c) für den Zeitraum, für den das Mitglied Anspruch auf Mutterschaftsgeld nach 

§ 2 0 0 RVO oder nach § 13 Abs. 2 MuSchG hat. 
(4) Krankengeldzuschuss wi rd nicht über den Zeitpunkt hinaus gezahlt, von dem an 

das Mitglied Bezüge aufgrund eigener Versicherung aus der gesetzlichen Ren-
tenversicherung (einschließlich eines renten ersetzen den Übergangsgefds im 
Sinne des § 20 SGß VI i.V.m. § 8 SGB IX), aus einer zusätzlichen Alters- und 
Hinferbltebenerwersargung oder aus einer sonstigen Versorgungseinrichtung er-
hält, zu der der Arbeitgeber oder ein anderer Arbeitgeber, der diesen Tarifver-
trag oder einen Tarifvertrag wesentlich gleichen Inhalts angewendet hat, die 
Mittel ganz oder teilweise beigesteuert hat. 

47 Ergfinwjigjl|«(«mng N®v»rob«r 2002 
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Uberbezahlter Krankengeld zu schuss und sonstige überzahlte Bezüge gelten als 
Vorschüsse auf die zustehenden Bezüge im Sinne des Unterobsatzes 1. Die An-
sprüche des Mitglieds gehen insoweit auf den Arbeitgeber über; § 53 SGB I 
bleibt unberührt. Verzögert das Mitglied schuldhaft, dem Arbeitgeber die Zu-
stellung des Renten Bescheids mitzuteilen, gelten die für die Zeit nach dem Tage 
der Zustellung des Rentenbescheids überzahlten Bezüge im Sinne des Satzes 1 
dieses Unterabsatzes in vollem Umfang als Vorschuss; die Ansprüche gehen in 
diesem Falle in Höhe des für die Zeit nach dem Tage der Zustellung des Ren-
tenbescheids überzahlten Bezüge auf den Arbeitgeber über. 
Der Arbeitgeber kann von der Rückforderung des Teils des überzahlten Betrags, 
der nicht durch die für den Zeitraum der Überzahlung zustehenden Bezüge im 
Sinne des Unterabsatzes \ ausgeglichen worden ist, absehen, es sei denn, das 
Mitglied hat dem Arbeitgeber die Zustellung des Rentenbescheids schuldhaft 
verspätet mitgeteilt. 

(5} Der Krankengeldzuschuss wird in der Höhe des Unterschiedsbetrags zwischen 
den tatsächlichen Barleistungen des Sozialversicherungsträgers und der Netto-
vergütung gezahlt. Netto Vergütung ist die Vergütung nach § 12, vermindert um 
die gesetzlichen Abzüge. 

(6) Anspruch auf den Krankengeldzuschuss nach den Absätzen 3 bis 5 hat auch 
das Mitglied, das in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherungsfrei 
oder von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung be-
freit ist. Dabei sind für die Anwendung des Absatzes 5 die Leistungen zugrun-
de zu legen, die dem Mitglied als Pflichtversicherten in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung zustünden. 

(7) Schließt sich an ein infolge Zeitablaufs beendetes Arbeitsverhältnis ein neues 
Arbeitsverhältnis zu demselben Arbeitgeber an, beginnen die Fristen für die 
Zahlung der Krankenbezüge wegen einer in der vorangegangenen Spielzeit 
durch Krankheit verursachten Arbeitsunfähigkeit nicht neu zu laufen. 

Protokcllnotiz zu Absatz 1: 
Em Verschulden im Sinne des Absatzes 1 liegt nur dann vor, w«nn die Arbeitsunfähigkeil vorsätzlich 
oder grob fahrlässig herbeigeführt wurde, 

§ 2 7 a 
Übe rgang&vorschrift 

zu den Krankenbezügen 

Für die 
a) Mitglieder, die am 30. Juni 1994 in einem Arbeitsverhältnis gestanden ha-

ben, das am 1. Juli 1994 zu demselben Arbeitgeber fortbestanden hat, so-
wie 

b) Mitglieder, die nicht kranken versicherungspflichtig sind und keinen Zu-
schuss nach § 257 SGÖ V erhalten, die am 30. Juni 1994 zu einem Ar-
beifgeber, der Mitglied im Deutschen ßühnenverein ist, in einem Arbeitsver-
hältnis auf der Grundlage eines Normalvertrags oder eines für ßühnentech-
niker geltenden Tarifvertrags (BTT/&TTL) gestanden haben und die mit ei-
nem anderen Unternehmen, das Mitglied im Deutschen Bühnenverein ist, ei-
nen Arbeitsvertrag als Mitglied abschließen, der zum 1. Juli 1994 oder 
spater wirksam wird, 

\5 
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gilt anstelle des § 27 für die Dauer dieses Arbeits Verhältnisses folgendes: 
(1) Wird das Mitglied durch Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit an setner Ar-

beitsleistung verhindert, ohne dass es ein Verschulden trifft, erhält es Kronken-
bezüge nach Maßgabe der Absätze 2 bis 8. 
Als unverschuldete Arbeitsunfähigkeit im Sinne des Unterabsatzes 1 gilt auch 
die Arbeitsverhinderung infolge einer Maßnahme der medizinischen Vorsorge 
oder Rehabilitation, die ein Tröger der gesetzlichen Renten-, Kranken- oder 
Unfallversicherung, eine Verwaltungsbehörde der Kriegsopferversorgung oder 
ein sonstiger Sozialleistungsträger bewilligt hat und die in einer Einrichtung der 
medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation durchgeführt wird. Bei Mitgliedern, 
die nicht Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse oder nicht in der gesetzli-
chen Rentenversicherung versichert sind, gilt Satz 1 dieses Unterabsatzes ent-
sprechend, wenn eine Maßnahme der medizinischen Vorsorge oder Rehabili-
tation ärztlich verordnet worden ist und in einer Einrichtung der medizinischen 
Vorsorge oder Rehabilitation oder einer vergleichbaren Einrichtung durch-
geführt wird. 
Als unverschuldete Arbeitsunfähigkeit im Sinne des Unterabsatzes 1 gilt ferner 
eine Arbeitsverhinderung, die infolge einer nicht rechtswidrigen Sterilisation 
oder eines nicht rechtswidrigen oder nicht strafbaren Abbruchs der Schwanger-
schaft eintritt. 

(2) Krankenbezüge werden nicht gezahlt 
a) über die Beendigung des Arbeitsverhältnisses hinaus, 
b) über den Zeitpunkt hinaus, von dem an das Mitglied Bezüge aufgrund ei-

gener Versicherung aus der gesetzlichen Rentenversicherung (einscmteßlich 
eines rentenersetzenden Ubergangsgelds im Sinne des § 20 SGB VI i.V.m. 
§ 8 SGB IX), aus einer zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung 
oder aus einer sonstigen Versorgungseinrichtung erhält, zu der der Arbeit-
geber oder ein anderer Arbeitgeber, der diesen Tarifvertrag oder einen 
Tarifvertrag wesentlich gleichen Inhalts angewendet hat, die Mittel ganz 
oder teilweise beigesteuert hat. Überzahlte Krankenbezüge und sonstige 
überzahlte Bezüge gelten als Vorschüsse auf die zustehenden Bezüge im 
Sinne des Satzes 1 dieses Unterabsatzes. Die Ansprüche des Mitglieds ge-
hen insoweit auf den Arbeitgeber über; § 53 SGB) bleibt unberührt. Der Ar-
beitgeber kann von der Rückforderung des Teits des überzahlten Betrags, 
der nicht durch die für den Zeitraum der Überzahlung zustehenden Bezüge 
im Sinne des Satzes 1 dieses Unterabsatzes ausgeglichen worden ist, ab-
sehen, es sei denn, das Mitglied hat dem Arbeitgeber die Zustellung des 
Rente nbescheids schuldhafl verspätet mitgeteilt. 

Kündigt der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis aus Anlass der Arbeits-
unfähigkeit und endet das Arbeitsverhältnis vor dem Ende der Bezugs fr isl nach 
Unterabsatz 1 Satz 1, behält das Mitglied abweichend von Unterabsatz 1 
Satzl Buchst, a den Anspruch auf Krankenbezüge bis zur Dauer von sechs Wo-
chen. Das gleiche gilt, wenn das Mitgl ied das Arbeitsverhältnis aus einem von 
dem Arbeitgeber zu vertretenden Grunde kündigt, der das Mitglied zu einer 
außerordentlichen Kündigung berechtigt. 
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(3) Dem krankerwersicherungspflichtigen Mitglied und dem nicht krankenversiche-
rungspflichtigsn Mitglied, das einen Zuschuss nach § 2 5 7 5GB V erhält, wer-
den als Krankenbezüge gezahlt 
a) die Vergütung und die in Monatsbeträgen vereinbarten, nicht zum Ersatz 

von Aufwendungen dienenden Sondervergütungen bis zum Ende der sech-
sten Woche der Arbeitsunfähigkeit und 

b) bei einer länger als sechs Wochen dauernden Arbeitsunfähigkeit nach Ab-
lauf der sechsten Woche ein Krankengeldzuschuss bis zum Ende der 26, 
Woche der Arbeitsunfähigkeit. 

Der Krankengeldzuschuss beträgt 100 v. H. des NettoarbeEtsentgelts, vermin-
dert um die Barleistung des Soztalversicherungsirägers. Durch Gesetz vorgese-
hene Abzüge von der Leistung des Sozial Versicherungsträgers werden bei der 
Berechnung des Zuschusses nicht berücksichtigt. Bei den bei einem privaten 
Krankenversicherung* unternehmen Versicherten werden die satzungs maß igen 
Barleistungen der sonst zuständigen Krankenkasse berücksichtigt, gleichgültig, 
welche Barleistungen das private Krankenverslcherungsunternehmen gewährt. 
Nettoarbeitsentgelt sind die Vergütung und die in Monatsbeträgen vereinbar-
ten, nicht zum Ersatz von Aufwendungen dienenden Sondervergütungen, ver-
mindert um die gesetzlichen Abzüge (Steuern und Sozialversicherungbeiträge 
und den Arbeitnehmeranteil zur Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen). 

|4) Dem nichtkrankenversicherungspflichtigen Mitglied, das keinen Zuschuss nach 
§ 257 SGB V erhält, werden als Krankenbezüge gezahlt 
a) die Vergütung und die in Monatsbeträgen vereinbarten, nicht zum Ersatz 

von Aufwendungen dienenden Sondervergütungen bis zum Ende der sech-
sten Woche der Arbeitsunfähigkeit und 

b) bei einer länger als sechs Wochen dauernden Arbeitsunfähigkeit nach Ab-
lauf der sechsten Woche die Hälfte der in Buchstabe a genannten Bezüge 
bis zum Ende der 26. Woche der Arbeitsunfähigkeit. 

(5) Bei Arbeitsunfähigkeit im Sinne von Absatz 1 Unterabs. 3 werden die Kran-
kenbezüge längstens bis zur Dauer von sechs Wochen gezahlt. 

(6) Schließt sich an ein infolge Zeitablaufs beendetes Arbeitsverhältnis ein neues 
Arbeitsverhältnis 2u demselben Arbeitgeber an, beginnen die Fristen für die 
Zahlung der Krankenbezüge wegen einer in der vorangegangenen Spielzeit 
durch Krankheit verursachten Arbeitsunfähigkeit nicht neu zu laufen, 

(7) Hat das Mitglied nicht mindestens vier Wochen wieder gearbeitet und wird es 
aufgrund derselben Ursache erneut arbeitsunfähig, werden Krankenbezüge ins-
gesamt nur für die nach Absatz 3 und 4 maßgebende Zeit gezahlt. 

(ß) Für Solomitglieder und ßühnentechniker findet 
a) Absatz 3 mit der Maßgabe Anwendung, dass der Krankengeldzuschuss bis 

zum Ende der 20, Woche der Arbeitsunfähigkeit gezahlt wird; 
b) Absatz 4 Buchst, b mit der Maßgabe Anwendung, dass die Hälfte der dort 

genannten Bezüge bis zum Ende der 20. Woche der Arbeitsunfähigkeit be-
zahlt wird; 

c) Absatz 2 Buchst, b mit der Maßgabe Anwendung, dass die Fortzahlung der 
in Absatz 4 Buchst, b genannten Bezüge bis zur ) 6. Woche der Arbeitsun-
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fähigkeit, längstens jedoch für zwei Monate vom Beginn der Bezüge aus 
der gesetzlichen Rentenversicherung oder aus einer zusätzlichen Alters- und 
Hinterbliebenen Versorgung an geleistet wird. 

Protokollnorii zu Absott \ i 
Em Verschulden irn Sinn« de* Absatzes \ liegt nur dann vor, wenn die Arbeitsunfähigkeit vorsätzlich 
oder grob fahrlässig herbeigeführt wurde. 

§ 28 
Anzeige- und NochweljpAichlen 

(1) In den Fällen des § 27 Abs, 1 Unterabs. 1 und 3 bzw. des § 27 a Abs. 1 Un-
terabs. ] und 3 ist das Mitglied verpflichtet, dem Arbeitgeber die Arbeitsun-
fähigkeit und deren voraussichtliche Dauer unverzüglich mitzuteilen. Dauert die 
Arbeitsunfähigkeit länger als drei Kalendertage, hat das Mitglied eine ärztliche 
Bescheinigung über das Bestehen der Arbeitsunfähigkeit sowie deren vor-
aussichtliche Dauer spätestens an dem da rau ff olgenden allgemeinen Arbeitstag 
der Dienststelle oder dem Betrieb vorzulegen. Der Arbeitgeber ist berechtigt, 
bei Krankmetdung die Vorlage der ärztlichen Bescheinigung früher zu verlan-
gen. Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger als in der Bescheinigung angegeben, 
ist das Mitglied verpflichtet, eine neue ärztliche Bescheinigung vorzulegen. 
Hält sich das Mitglied bei Beginn der Arbeitsunfähigkeit im Ausland auf, ist es 
darüber hinaus verpflichtet, dem Arbeitgeber die Arbeitsunfähigkeit, deren vor-
aussichtliche Dauer und die Adresse am Aufenthaltsort in der schnellst-
möglichen Art der Übermittlung mitzuteilen. Die durch die Mitteilung ent-
stehenden Kosten hat der Arbeitgeber zu tragen. Darüber hinaus ist das Mit-
glied, wenn es Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse ist, verpflichtet, auch 
dieser die Arbeitsunfähigkeit und deren voraussichtliche Dauer unverzüglich an-
zuzeigen. Kehrt ein arbeitsunfähig erkranktes Mitglied in das Inland zurück, ist 
es verpflichtet, dem Arbeitgeber seine Rückkehr unverzüglich anzuzeigen. 

Der Arbeitgeber ist berechtigt, die Fortzahlung der Bezüge zu verweigern, so-
lange das Mitglied die von ihm nach Unterabsatz 1 vorzulegende ärztliche Be-
scheinigung nicht vorlegt oder den ihm nach Unterabsatz 2 obliegenden Ver-
pflichtungen nicht nachkommt, es sei denn, dass das Mitglied die Verletzung 
dieser ihm obliegenden Verpflichtungen nicht zu vertreten hat. 

(2) In den Fällen des § 27 Abs. 1 Unterabs. 2 bzw. des § 27a Abs. I Unterabs. 2 
ist das Mitglied verpflichtet, dem Arbeitgeber den Zeitpunkt des Antritts der 
Maßnahme, die voraussichtliche Dauer und die Verlängerung der Maßnahme 
unverzüglich mitzuteilen und ihm 
a) eine Bescheinigung über die Bewilligung der Maßnahme durch einen Sozi-

alleistungsträger nach § 27 Abs. 1 Unterabs. 2 Safz 1 bzw. § 27a Abs. 1 
Unterabs. 2 Satz 1 oder 

b} eine ärztliche Bescheinigung über die Erforderlichkeit der Maßnahme im 
Sinne § 27 Abs. 1 Unterabs.2 Satz 2 bzw. § 27a Abs. 1 Unterabs. 2 Satz 2 

unverzüglich vorzulegen. Absatz 1 Unterabs. 3 gilt entsprechend. 
Profokottnotiz zu Absatz 1 Unterabs. 1 Satz 3: 
Für Solomitglieder kenn die Vorlage der ärztlichen Bescheinigung für den ersten Krankbeilstag ange-
ordnet weroen, Das gilt für olle Mitglieder vor Abstechern. 
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§ 29 
Forderungsgbergang bei Dritthaftung 

[ ] ) Kann das Mitglied aufgrund gesetzlicher Vorschriften yon einem Dritten Scha-
densersatz wegen des Verdienstausfalls beanspruchen, der ihm durch die Ar-
beitsunfähigkeit entstanden ist, geht dieser Anspruch insoweit auF den Arbeit-
geber über, als dieser dem Mitglied Kronkenbezüge und sonstige Bezüge ge-
zahlt und darauf entfallende, vom Arbeitgeber zu tragende Beiträge zur Bun-
desanstalt für Arbeit, Arbeitgeberanteile an Beiträgen zur Sozialversicherung 
und zur Pflege Versicherung sowie Umlagen (einschließlich der Pauschalsteuer) 
zu Einrichtungen der zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung abge-
führt hat. 

]2) Das Mitglied hat dem Arbeitgeber unverzüglich die zur Geltendmachung des 
Schadensersatzanspruchs erforderlichen Angaben zu machen. 

(3) Der Forderungsübergong nach Absatz 1 kann nicht zum Nachteil des Mitglieds 
geltend gemacht werden. 

(4) Der Arbeitgeber ist berechtigt, die Zahlung der Krankenbezüge und sonstiger 
Bezüge zu verweigern, wenn das Mitglied den Ubergang eines Schaden-
ersatzanspruchs gegen einen Dritten auf den Arbeitgeber verhindert, es sei 
denn, dass das Mitglied die Verleihung dieser ihm obliegenden Verpflichtungen 
nicht zu vertreten hat. 

§ 3 0 
Beihilfen, Unterstützungen 

Die Gewährung von Beihilfen in Krankheits-, Geburts-, Pflege- und Todesfällen so-
wie von Unterstützungen richtet sich nach den für die einzelnen Beschäftigungs-
gruppen geltenden Sonderregelungen. 

§ 31 
Jubi läumszu wend ung 

Die Jubiläumszuwendung richtet sich nach den für die einzelnen Beschäftigten-
gruppen geltenden Sonderregelungen. 

§ 32 
Sterbegeld 

(1J Beim Tode des Mitglieds, dessen Arbeitsverhältnis zur Zeit seines Todes nicht 
aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder vertraglicher Vereinbarung geruht hat, 
erhalten 
a) der überlebende Ehegatte oder der überlebende eingetragene Lebenspart-

ner, 
b) die Abkömmlinge des Mitglieds 
Sterbegeld. 

(2) Sind Anspruchsberechtigte im Sinne des Absatzes 1 nicht vorhanden, Ist Ster-
begeld auf Antrag zu gewähren 
a) Verwandten der aufsteigenden Linie, Geschwistern, Geschwisterkindern so-

wie Stiefkindern, wenn sie zur Zeit des Todes des Mitglieds mit diesem in 
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häuslicher Gemeinschaft gelebt haben oder wenn das verstorbene Mitglied 
ganz oder überwiegend der Ernährer gewesen ist, 

b) sonstige Personen, die die Kosten der letzten Kronkheit oder der Bestattung 
getragen haben, bis zur Höhe ihrer Aufwendungen. 

(3) Als Sterbegeld werden gezahlt 
a] die Vergütung, die dem verstorbenen Mitglied für die restlichen Tage des 

Sterbemonats zugestanden hätte, 
b) das Zweifache der Vergütung, die dem verstorbenen Mitglied im Sterbemo-

not zugestanden hätte, höchstens jedoch das Zweifache des Betrags, der 
der jeweiligen Beitragsbemessungsgrenze des § 23 Abs. 2 der Satzung der 
Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen entspricht. 

(4) Ist dem Mitglied zur Zeit seines Todes die Vergütung nicht oder nicht mehr in 
voller Höhe weitergezahlt worden oder hat das Mitglied zur Zeit seines Todes 
Mutterschaftsgeld nach § 13 MuSchG bezogen, erhalten die Hinterbliebenen 
als Sterbegeld 
a) die Vergütung, die dem verstorbenen Mitglied im Sterbemonat für den Ster-

betag und die restlichen Tage des Sterbemonats zugestanden hätte, 
b) das Zweifoche der Vergütung, die dem verstorbenen Mitglied im Sterbemo-

nat zugestanden hätte, höchstens jedoch das Zweifache des Betrags, der 
der jeweiligen Beifragsbemessurigsgrenze des § 23 der Satzung der 
Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen entspricht. 

(5) Das Sterbegeld wi rd in einer Summe gezahlt. 
(6) Sind an das verstorbene Mitglied Bezüge oder Vorschüsse über den Sterbetag 

hinaus gezahlt worden, werden sie auf das Sterbegeld angerechnet. 
(7) Die Zahlung an einen der Hinterbliebenen bringt den Anspruch der übrigen ge-

genüber dem Arbeitgeber zum Erlöschen. Sind Hinterbliebene nicht vorhanden, 
werden für den Sierbemonat über den Sterbetag hinaus gezahlte ßezüge nicht 
zurückgefordert. 

(8) Das Sterbegeld verringert sich um den Betrag, den die Hinterbliebenen als 
Sterbegeld aus einer zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung oder 
aus einer Ruhegeldeinrichtung erhalten. Dies gilt nicht, wenn die zusätzliche Al-
ters- und Hinterbliebenenversorgung oder die Ruhegeldeinrichtung einen Ar-
beitnehmerbeitrog vorsieht. 
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6, Abschnitt 

FREISTELLUNG V O N DER ARBEIT 

Unterabschritt 1 
ERHOLUNGSURLAUB 

§ 3 3 
Anspruchsvoraussef zu ngen 

(1) Das Mitglied erhält in jedem Urlaubsjahr Erholungsurlaub unter Zahlung der 
Urlaubsvergütung, Urlaubsjahr ist das Kalenderjahr. 

(2) Der Urlaubsanspruch kann erst nach Ablauf von sechs Monoten nach der Ein-
stellung geltend gemacht werden, es sei denn, dass das Mitglied vorher aus-
scheidet. 

§ 34 
Dauer des Urlaubs 

(1) Der Urlaub beträgt in jedem Urlaubsjahr 45 Kalendertage. 
(2) Beginnt oder endet das Arbeitsverhältnis im Laufe des Urlaubsjahrs, beträgt der 

Urlaubsanspruch ein Zwölftel für jeden vollen Monat des Bestehens des Arbeits-
verhältnisses. Bruchteile von Urlaubstagen werden auf volle Tage, jedoch nur 
einmal im Urlaubsjahr, aufgerundet, 

§ 35 
Zeilpunkt und Übertragung des Urlaubs 

(1 ] Der Urlaub soll grundsätzlich zusammenhängend in den Theaterferien gegeben 
und genommen werden. Er kann aus betrieblichen Gründen in zwei Teilen ge-
geben werden; in diesem Falle soll ein Urlaubsteif mindestens zwei Drittel des 
dem Mitglied zustehenden Urlaubs betragen und in den Theaterferien gegeben 
und genommen werden. 
Der kleinere Urlaubsteil kann auch zu einer anderen Zeit gegeben und genom-
men werden. Der Zeitpunkt des Antritts dieses Urlaubsteils ist vom Arbeitgeber 
spätestens sechs Wochen vorher unter Berücksichtigung der Erfordernisse des 
Spielplans und möglichst unter Berücksichtigung der Wünsche des Mitglieds 
festzulegen, 
14 Kalendertage des Urlaubs sollen zusammenhängend während der Schulfe-
rien des jeweiligen Bundeslandes gewährt werden. 

(21 Der Teil des Urlaubs, der auf die Zeit vom Beginn der Spielzeit bis zum Ende 
des Kalenderjahrs entfällt, ist zusammen mit dem Teil des Urlaubs, der im fol-
genden Kalenderjahr auf die Zeit bis zum Ende der Spielzeit entfällt, in den 
Theaterferien des folgenden Kalenderjahrs zu geben und zu nehmen. Dies gilt 
nicht für den Teil des Urlaubs, der bereits zu Beginn der Vertragszeit gegeben 
und genommen worden ist. 
Kann der Urlaub bis zum Ende der Theaterferien des folgenden Kalenderjahrs 
nicht genommen werden, ist er bis zum Ende dieses Kalenderjahrs anzutreten. 
Läuft die Wartezeit (§ 33 Abs. 2) erst im Laufe des folgenden Kalenderjahrs ab, 
ist der Urlaub spätestens zu Beginn der Theaterferien anzutreten. 
Urlaub, der nicht innerhalb der genannten Fristen angetreten ist, verfall!. 
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§ 36 
Arbeiteunföhigkeit während des Urlaubs 

|1) Erkrankt das Mitglied während des Urlaubs und zeigt es dies unverzüglich an, 
werden die durch ärztliches Zeugnis nachgewiesenen Krankheitstage, an-denen 
das Mitglied arbeitsunfähig war, auf den Erholungsurlaub nicht angerechnet; 
§ 28 Abs. 1 gilt entsprechend. 
Endet das Arbeitsverhältnis nicht mit dem Ende der Theolerferien oder schließt 
sich an ein beendetes Arbeitsverhältnis ein neues Arbeitsverhältnis bei demsel-
ben Arbeitgeber an, hot sich das Mitglied nach dem Ende der Theaterferien 
oder nach dem planmäßigem Ablauf seines Urlaubs oder, wenn die Arbeitsun-
fähigkeit länger dauert, nach der Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit zur 
Arbeitsleistung zur Verfügung zu stellen. 

(2) Den Zeitpunkt des Antritts des nach Absatz 1 nachzugewährenden Urlaubs be-
stimmt der Arbeitgeber unter Berücksichtigung der Erfordernisse des Spielplans 
und möglichst unter Berücksichtigung der Wünsche des Mitglieds, Der Urlaub 
kann, wenn er 
a) nicht mehr als 35 Tage beträgt, einmal 
b) mehr als 35 Tage beträgt, zweimal 
geteilt werden. Dabei beträgt der eine Teil mindestens 21 Kalendertage, im 
Falle des Buchstaben a jedoch nur, wenn der nachzugewährende Urlaub min-
destens diesen Zeitraum umfasst, 

(3) Absatz 1 und Absatz 2 Satz 1 Buchst, a gelten entsprechend, wenn das Mit-
glied bei Beginn der Theaterferien wegen Krankheit arbeitsunfähig ist. 

§ 3 7 
Urlaubsvergütung 

(1) Als Urloubsvergütung erhalt das Mitglied 
a) die Vergütung, 
b) die Sondervergütung, die in Monatsbeträgen festgelegt ist, 
c) einen Anteil der sonstigen regelmäßig angefallenen Sondervergütungen, 
d) einen Anteil der Spielgelder bzw. Ubersinghonorare. 

(2) Die nach Absatz 1 Buchst, c und d zu zahlenden Anteile betragen je zehn vorn 
Hundert der Vergütungen, die in der in die Spielzeit fallenden Vertragsdauer 
angefallen sind. 
Als regelmäßig angefallen gilt eine Sondervergütung nur dann, wenn sie für 
sich in der in die Spielzeit fallenden Vertragsdauer mindestens sechsmal ange-
fallen ist. 
Zu den Sondervergütungen nach Absatz ) Buchst, c gehören nicht die Auf-
wandsentschädigungen (z. B. Schminkgelder, Frackgelder, Ballkleidgelder, 
Reisekosten und Diäten) ohne Rücksicht darauf, ob sie einzeln abgerechnet 
werden oder in Monatsbeträgen festgelegt sind. 

Protokoll notizen; 
1. Ubernahmehonorare fallen, wenn sie nicht in Monatsbeträgen festgelegt sind, unt&i Absatz \ 

Buchst, c. 
2 Vergütungen für Doppelvorstellungen fallen unter Absatz t Buchst, c. Das gleiche gilt für Über» 

stundenvergütungen nach § 67 Abs. 1 Unterabs, 4. 
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§ 3 8 

Abgeltung des Urlaubsonsprucfis 

(1) Der Urlaubsanspruch ist abzugelten, wenn und soweit der Urlaub aus zwin-
genden betrieblichen Gründen nicht bis zum Ende der Vertragszeit oder bis zu 
einer früheren Beendigung des Arbeitsverhältnisses gegeben und genommen 
werden kann, es sei denn, dass sich an ein beendetes Arbeitsverhältnis ein 
neues Arbeitsverhältnis bei demselben Arbeitgeber anschließt. 
Im Falle einer fristlosen Entlassung, die durch vorsätzlich schuldhaftes Verhalten 
des Mitglieds veranlasst worden ist, und im Falle des fristlosen Ausscheidens 
des Mitglieds, sofern das Arbeitsverhältnis vom Mitglied unberechtigterweise 
aufgelöst worden ist, wird nur der Urlaubsanspruch abgegolten, der dem Mit-
glied nach gesetzlichen Vorschriften bei Anwendung des § 34 Abs. 2 noch 
zustehen würde. 

(2[ Die Geldabfindung beträgt für jeden Urlaubstag ein Dreißigstel der Urlaubsver-
gütung. 

Unterobschnitt 2 
SONSTIGE FREISTELLUNG V O N DER ARBEIT 

§ 3 9 
Arbeitsbefreiung 

(1) Als Fälle nach § 616 BGB, in denen das Mitglied unter Fortzahlung der Vergü-
tung im nachstehend genannten Ausmaß von der Arbeit freigestellt wird, gelten 
nur die folgenden Anlässe: 
a) Niederkunft der Ehefrau 1 Arbeitstag 
b] Tod des Ehegatten, des eingetragenen Lebenspartners, 

eines Kindes oder Elternteils 
c) Umzug aus dienstlichem oder 

betriebsbedingtem Grund an einen 
anderen Ort 

d) 25-, 40- und 50jähriges 
Arbeitsjubiläum 

e) schwere Erkrankung 
aa] eines Angehörigen, soweit er in 

demselben Haushalt lebt, 

bb) eines Kindes, das das 12. Lebensjahr 
noch nicht vollendet hat, wenn im 
laufenden Kalenderjahr kein 
Anspruch nach § 45 SGB V 
besteht oder bestanden hat, 

2 Arbeitstage 

1 Arbeitstag 

1 Arbeitstag 

1 Arbeitstag 
im Kalenderjahr, 

bis zu 4 Arbeitstage 
im Kalenderjahr, 
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cc) einer Betreuungsperson, wenn das Mitglied 

deshalb die Betreuung seines Kindes, das das 
8. Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder 
wegen körperlicher, ge>stiger oder seelischer 
Behinderung dauernd pflegebedürftig ist, 
übernehmen muss, 

bis zu 4 Arbeitstage 
im Kalenderjahr. 

£ine Freistellung erfolgt nur, soweit eine andere Person zur Pflege oder 
Betreuung nicht sofort zur Verfügung steht und der Arzt in den Fällen der 
Doppelbuchstaben aa und bb die Notwendigkeit der Anwesenheit des Mit-
glieds zur vorläufigen Pflege bescheinigt. Die Freistellung darf insgesamt 
fünf Arbeitstage im Kalenderjahr nicht überschreiten, 

f] ärztliche Behandlung des Mitglieds, wenn diese 
während der Arbeitszeit erfolgen muss, 

erforderliche nachgewiesene 
Abwesenheit einschließlich 

erforderficher Wegezeiten. 
Bei der Festlegung des Zeitpunkts der Arbeitsbefreiung sind die dienstlichen 
Belange der Bühne zu berücksichtigen. 

(2) Bei Erfüllung allgemeiner staatsbürgerlicher Pflichten nach deutschem Recht, so-
weit die Arbeitsbefreiung gesetzlich vorgeschrieben ist und soweit die Pflichten 
nicht außerhalb der Arbeitszeit, gegebenenfalls nach ihrer Verlegung, wahrge-
nommen werden können, besteht der Anspruch auf Fortzahlung der Vergütung 
nur insoweit, als das Mitglied nicht Ansprüche auf Ersatz dieser Bezüge geltend 
machen kann. Die fortgezahlten Bezüge gelten in Höhe des Ersatzanspruchs 
als Vorschuss auf die Leistungen der Kostenträger, Das Mitglied hat den Ersatz-
anspruch geltend zu machen und die erhaltenen Beträge an den Arbeitgeber 
abzuführen. 

(3) Dem Mitglied ist auf Verlangen Arbeitsbefreiung zur Erlangung einer neuen 
Anstellung unter Fortzahlung der Vergütung zu gewähren. Der Zeitpunkt und 
die Dauer der Arbeitsbefreiung sind so zu bestimmen, dass dem Arbeitgeber 
kein unverhöltnismäßiger Nachteil entsteht. 

(4) Das Mitglied hat aus dringenden persönlichen Gründen (z.B. Eheschließung 
und Umzug aus persönlichen Gründen, Kommunion oder Konfirmation des ei-
genen Kindes, Todesfall eines engen Angehörigen und ähnliche personliche 
Anlässe) in jeder Spielzeit Anspruch auf Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung der 
Vergütung von einem Tag oder zwei halben freien Tagen. Die Arbeitsbefreiung 
wird nicht gewährt, wenn dringende dienstliche oder betriebliche Gründe ent-
gegenstehen. 
Darüber hinaus kann der Arbeitgeber in sonstigen dringenden Fällen Arbeitsbe-
freiung unter Fortzahlung der Vergütung bis zu drei Tagen gewähren. In begrün-
deten Fällen kann bei Verzicht auf die Vergütung kurzfristige Arbeitsbefreiung 
gewährt werden, wenn die dienstlichen oder betrieblichen Verhältnisse es ge-
statten . 

(5) Zur Teilnahme an Tagungen kann den gewählten Vertretern der Delegierten-
tagungen, der Orts- und Loka [verbände, der Landesverbände und des Haupt-
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Vorstands bzw. der Bundesdelegiertenversammlung auf Anfordern der ver-
tragschließenden Gewerkschaft Arbeitsbefreiung bis zu sechs Tagen im Jahr 
unter Fortzahlung der Vergütung erteilt werden, sofern nicht dringende dienstli-
che oder betriebliche Interessen entgegenstehen. 

(6) Zur Teilnahme an Tarifverhandlungen mit dem Deutschen Bühnenverein und zur 
Teilnahme an den Sitzungen der Organe der Versorgungsanstalt der deutschen 
Bühnen kann auf Anfordern der vertragschließenden Gewerkschaft Arbeitsbe-
freiung unter Fortzahlung der Vergütung ohne zeitliche Begrenzung erteilt wer-
den. 

§ 4 0 
{ GcsNervrlcjub, Aushilfen 

(1 ] Dem Mitglied kann Gastierurlaub gewährt werden, wenn die dienstlichen oder 
betrieblichen Verhältnisse es zulassen. Ist nichts Abweichendes vereinbart, hat 
das Mitglied keinen Anspruch auf die Fortzahlung der Vergütung. Der Anspruch 
auf Zuwendung kann für den Fall eines Gastierurlaubs von mehr als 40 tagen 
für die jeweilige Spielzeit ganz oder teilweise durch eine Vereinbarung mit dem 
Mitglied abbedungen wenden; § 14 Abs, 2 bleibt unberührt, 

(2) Für eine Aushillstätigkeit an einer anderen Bühne, die dem Deutschen Bühnen-
verein angehört, kann eine Freistellung gewährt werden, wenn die dienstlichen 
oder betrieblichen Verhältnisse es zulassen, Die Freistellung erfolgt unter Fort-
zahlung der Vergütung. 

§ 40a 
Urlaubsschein 

Anträge ouf Urlaub außerhalb der Theaterferien sind auf dem vorgeschriebenen 
Vordruck einzureichen. Darin muss zur Erreichbarkeit während des Urlaubs die 
Adresse und die Telefonnummer des Mitglieds enthalten sein. Der Urlaub gilt erst 
dann als bewilligt, wenn er von der Bühnenleitung ouf dem vorgeschriebenen Ur-
laubsschein schriftlich bestätigt ist. Der Urlaubsantrag ist unverzüglich zu beschei-
den. Ein etwaiger Widerruf des Urlaubs ist schriftlich vorzubehalten. Der Urlaub soll 
nur widerrufen werden, wenn besondere Gründe vorliegen. 

( 
\ 
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7, Abschnitt 

ZUSÄTZLICHE ALTERS- UND HINTERBLIEBENENVERSORGUNG 

§41 
Zusatzversorgung 

Das Mitglied ist bei der Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen pflichtversichert, 
soweit die Satzung der Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen eine solche 
Pflichtversicherung vorsieht. 

§ 41 a 
Übergangsvorschrift 

zur befreienden Lebensversicherung 

(1] Dem bei der Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen versicherten Mitglied, 
das nach § 23 1 Nr. 1 SGB VI (früher Artikel 2 § 1 AnVNG] van der Versi-
cherungspflicht in der Rentenversicherung der Angestellten befreit ist und mit 
einem öffentlichen oder privaten Versicherungsunternehmen für sich und seine 
Hinterbliebenen einen Lebensversicherungsverfrag für den Fall des Todes und 
des Erlebens des 65. oder eines niedrigeren Lebensjahrs abgeschlossen hat 
und aufrecht erhält, gewährt der Arbeitgeber auf Antrag für die Zeit, für die 
dem Mitglied Vergütung oder Krankenbezüge zustehen, einen Zuschuss zur 
monatlichen Prämienzahlung in Höhe des Beitragsanteils, den der Arbeitgeber 
zu; Rentenversicherung der Angestellten zu zahlen hätte. Voraussetzung für die 
Gewährung des Zuschusses ist, dass das Mitglied für die Lebensversicherung 
jeweils mindestens einen Beitrag aufwendet, der als Pflichtbeitrag für das Mit-
glied zur Rentenversicherung der Angestellten zu zahlen wäre. 

(2] Erhöht sich der Pflichtbeitrag, der für das Mitglied zur Rentenversicherung der 
Angestellten zu zahlen wäre, kann das Mitglied seiner Verpflichtung zur Erhö-
hung seiner Aufwendung (Absatz 1 Satz 2] dadurch nachkommen, dass das 
Mitglied mindestens einen Beitrag in Höhe des Unterschieds zwischen dem 
bisher und dem nunmehr für ihn maßgebenden Pflichtbeitrag 
a) für die Lebensversicherung oder 
b) für eine freiwillige Versicherung in der Rentenversicherung der Angestellten 

oder 
c) für die Versicherung bei der Versorgungsonstalt der deutschen Bühnen als 

Ergänzungsbeitrag im Sinne des § 23 Abs. 5 der Anstaltssatzung 
verwendet. Der Zuschuss des Arbeitgebers erhöht sich in diesen Folien um die 
Hälfte des aufgewendeten Mehrbetrags, höchstens jedoch um die Hälfte des 
Unterschiedsbetrags nach Satz 1. 

(3] Kommt dos Mitglied der Verpflichtung nach Absatz 2 Satz 1 nicht nach, entfällt 
auch der Zuschuss nach Absatz 1. 

(4] Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für Mitglieder, die aus dem Arbeitsverhält-
nis Anspruch auf eine Alters- und Hinterbliebenenversorgung nach beamten-
rechtlichen Grundsätzen haben. 
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8. Abschnitt 

BEENDIGUNG DES ARBEITSVERHÄLTNISSES 

§ 4 2 
NichtverJä ngerungsm itteilung 

Die Nichtverlängerungsmitteilungen richten sich nach den für die einzelnen Be-
schäftigtengruppen geltenden Sonderregelungen. 

§ 4 3 
Ordentliche Kündigung 

(1) Das Recht der ordentlichen Kündigung kann im Arbeitsvertrag nur so vereinbart 
werden, dass zum Schluss eines Vertragsjahrs oder einer Spielzeit mit einer Frist 
von sechs Wochen gekündigt werden darf. Die Kündigung bedarf der Schrift-
form. 

(2) Sollen Regelungen, deren Inhalt über diesen Tarifvertrag hinausgeht und Ein-
gang in den Arbeitsvertrag gefunden hat, geändert werden, ist auf ein Einver-
nehmen mit dem jeweiligen Vorstand hinzuwirken. Wird zwischen dem Arbeit-
geber und dem jeweiligen Vorstand eine einvernehmliche Regelung erzielt, ist 
diese für die jeweiligen Mitglieder verbindlich. 
W i rd eine einvernehmllche Regelung nicht erzielt oder widerspricht ein Mit-
glied der einvernehmlichen Regelung, ist eine betriebsbedingte Anderungskün-
digung mit der Frist des Absatzes 1 zulässig, ohne dass es der arbeitsvertragli-
ehen Vereinbarung des Rechts der ordentlichen Kündigung bedarf. 

(3) Absatz2 findet auf Solomitglieder und Bühnentechniker keine Anwendung. Sol-
len für diese Mitglieder Regelungen, deren Inhalt über diesen Tarifvertrag hin-
ausgeht und Eingang in den Arbeitsvertrag gefunden hatv geändert werden, 
kann der Arbeitgeber stattdessen eine Nlchtverlängerungsmittellung ausspre-
chen und dem Solomitglied oder dem Bühnentechniker die Fortsetzung des Ar-
beitsverhältnisses unter geänderten Bedingungen anbieten, 

(4) Besteht ein Recht zur auflösenden Nichtverlöngerungsmitteilung wegen §§ 61 
Abs. 3 ; 69 Abs. 3, 83 Abs. 8 oder 96 Abs. 3 nicht und wi rd amts- oder be-
triebsärztlich festgestellt, dass eine dauerhafte Berufsunfähigkeit des Mitglieds 
besteht, hat der Arbeitgeber das Recht, den Arbeitsvertrag mit der Frist des Ab-
satzes 1 ordentlich zu kündigen, ohne dass es der arbeitsvartraglichen Verein-
barung des Rechts der ordentlichen Kündigung bedarf. 

Protokollnotteen iu Absatz 2: .. 
1. Eine belneb$bedingte Änderung Kündigung, die die Kürzung oder Streichung von in monolli-

chen Pauschalen gewährten Sondervergütungen oder außertariflichen Yergüfimgen zum Inholt 
hat, kann nicht mil dem Abschluss dieses Torilvertrcgs begründet werden. 

2. Eine betriebsbedingte Änderung$küfldigimg, die die Umwondlung eines VollzeÜarbeils-
Yerhähnisses in ein teibeitarbeitsverhciltnis zum Ziel hat, ist unzulässig. 

§ 4 4 
Außerordentliche Kündigung 

(1) Der Arbeitgeber und das Mitglied sind berechtigt, das Arbeitsverhältnis aus ei-
nem wichtigen Grunde fristlos zu kündigen, wenn Tatsachen vorliegen, auf-

50. ErüönzAirgdl<*!ö»vflg Jyli 2006 
27 



I A 1.1 
NV Bühne 

AT 

grund derer dem Kündigenden unter Berücksichtigung aller Umstände des Ein-
zelfalls und unter Abwägung der Interessen beider Vertragsparteien die Fort-
setzung des Arbeitsverhältnisses bis zur vereinbarten Beendigung nicht mehr 
zugemutet werden kann. Die Kündigung bedarf der Schriftform. 

(2) Die Kündigung kann nur innerhalb von zwei Wochen ausgesprochen werden. 
Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem der Kündigungsberechtigte von den 
für die Kündigung maßgebenden Tatsachen Kenntnis erlangt. Der Kündigende 
muss der anderen Vertragspartei auf Verlangen den Kündigungsgrund unver-
züglich schriftlich mitteilen. 

§ 4 5 
Erwerbsminderung 

[1) Wird durch den Bescheid eines Rentenversicherungsträgers festgestellt, dass 
das Mitglied votl erwerbsgemindert ist, endet das Arbeitsverhältnis mit Ablauf 
des Monats, in dem der Bescheid zugestellt wird, sofern das Mitglied eine 
außerhalb der gesetzlichen Rentenversicherung bestehende Versorgung durch 
den Arbeitgeber oder durch eine Versorgungseinrichtung erhält, zu der der Ar-
beitgeber Mittel beigesteuert hat. Das Mitglied hat den Arbeitgeber von der Zu-
stellung des Rentenbescheids unverzüglich zu unterrichten. Beginnt die Rente 
wegen voller Erwerbsminderung erst nach der Zustellung des Rentenbescheids, 
endet das Arbeitsverhältnis mit dem Ablauf des dem Rentenbeginn vorange-
henden Tages. 

Verzögert das Mitglied schuldhaft den Rentenantrag oder bezieht es Altersren-
te nach § 236 oder § 236 a bzw. § 3 6 oder § 37 SG8 VI oder ist er nicht in 
der gesetzlichen Rentenversicherung versichert, tritt an die Stelle des Bescheids 
des Renten Versicherungsträgers das Gutachten eines Amtsarztes oder des be-
triebsärztlichen Dienstes, Das Arbeitsverhältnis endet in diesem Fall mit Ablauf 
des Monats, in dem dem Mitglied das Gutachten bekannt gegeben worden ist. 

[2) Erhält das Mitglied keine außerhalb der gesetzlichen Rentenversicherung be-
stehende Versorgung durch den Arbeitgeber oder durch eine Versorgungsein-
richtung , zu der der Arbeitgeber Mittel beigesteuert hat,, endet das Arbeitsver-
hältnis nach Ablauf einer Frist von drei Monaten zum Schluss eines Kalender-
Vierteljahres, Die Frist beginnt mit der Zustellung des Rentenbescheids bzw. mit 
der Bekanntgabe des Gutachtens des Amtsarztes oder betriebsärztlichen Dien-
stes an das Mitglied. Das Mitglied hat den Arbeitgeber von der Zustellung des 
Renten besehe Eds unverzüglich zu unterrichten. Beginnt die Rente wegen voller 
Erwerbsminderung erst nach der Zustellung des Rentenbescheids, beginnt die 
Frist mit Ablauf des dem Rentenbeginn vorangehenden Tages, 

(3) Liegt bei dem Mitglied, das schwerbehindert im Sinne des SGB IX ist, in dem 
Zeitpunkt, in dem nach den Absätzen 1 und 2 das Arbeitsverhältnis wegen voll-
er Erwerbsminderung endet, die nach § 92 SGB IX erforderliche Zustimmung 
des Integrationsamtes noch nicht vor, endet das Arbeitsverhältnis mit Ablauf des 
Tages der Zustellung des Zustimmungsbescheids des Integrationsamtes, es sei 
denn, das Arbeitsverhältnis endet zuvor durch eine wirksam ausgesprochene 
Nichtverlängerungsmitteilung. 

(4) Das Arbeitsverhältnis endet nicht, wenn nach dem Bescheid des Rentenversi-
cherungsträgers eine Rente auf Zeit gewährt wird. In diesem Fall ruht das Ar-
beitsverhältnis mit allen Rechten und Pflichten von dem Tage an, der auf den 
nach Absatz 1 maßgebenden Zeitpunkt folgt, bis zum Ablauf des Tages, bis zu 
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dem die Rente auf Zeit bewilligt ist, längstens jedoch bis zum Ablauf des Tages, 
an dem das Arbeitsverhältnis endet. 

(5) Absätze 1 bis 4 gelten entsprechend, wenn durch den Bescheid eines Renten-
Versicherungsträgers festgestellt wird, dass das Mitglied nur teilweise erwerbs-
gemindert ist, es sei denn, das Mitglied stellt den schriftlichen Antrag, in seinem 
bisherigen Beruf teilweise beschäftigt zu werden. In diesem Fall ist der Arbeit-
geber verpflichtet, das Mitglied dem Antrag entsprechend zu beschäftigen, 
wenn eine dem Antrag entsprechende Beschäftigungsmoglichkeit besteht. Der 
Arbeitgeber ist berechtigt, die Vergütung unter Berücksichtigung von Art und 
Umfang der Beschäftigung angemessen zu kürzen. Besteht die Beschäftigungs-
möglichkeit nicht, gelten Absätze 1 bis 4 mit der Maßgabe entsprechend, dass 
das Arbeitsverhältnis nicht vor der schriftlichen Ablehnung des Antrags durch 
den Arbeitgeber endet bzw. ruht, 

§ 4 6 
Übergangsgeld 

|1] Dos Mitglied, das am Tage der Beendigung des Arbeitsverhältnisses das ein 
undzwanzigste Lebensjahr vollendet hat und in einem ununterbrochenen Ar-
beitsverhältnis von mindestens vier Jahren (Spielzeiten) bei demselben Arbeit-
geber gestanden hat, erhält beim Ausscheiden ein Obergangsgeld, wenn für 
das Ausscheiden 
a) die Auflösung des Theaters, 
b) die Auflösung der Sparte des Theaters, der es angehört, 
c) die Zusammenlegung des Theaters mit einem oder mehreren anderen Thea-

tern 
ursächlich ist. 

(2) Das Ubergangsgeld wird nicht gewährt, wenn 
a) das Mitglied das Ausscheiden verschuldet hat, 
b) das Mitglied gekündigt hat oder das Arbeitsverhältnis nicht verlängert, 
c) das Arbeitsverhältnis durch Auflösungsvertrag beendet- ist, 
d) dem Mitglied oufgrund Satzung, Gesetzes, Tarifvertrags oder sonstiger Re-

gelung im Falle des Ausscheidens vor Eintritt eines Versicherungsfalls im Sin-
ne der gesetzlichen Rentenversicherung eine laufende Versorgungsleistung 
gewährt wird, 

e) das Mitglied aus eigener Erwerbstätigkeit eine Rente aus der gesetzlichen 
Rentenversicherung oder Leistungen aus einer Versicherung oder Ver-
sorgung erhält oder beanspruchen kann, zu der der Arbeitgeber oder ein 
anderer Arbeitgeber, der diesen Tarifvertrag oder einen Tarifvertrag we-
sentlich gleichen Inhalts anwendet, Mittel ganz oder teilweise beisteuert 
oder beigesteuert hot. 

(3) In den Fällen des Absatzes 2 Buchst, b und c wird Ubergangsgeld jedoch ge-
währt, wenn 
1. das Mitglied wegen 

a) eines mit Sicherheit erwarteten Personalabbaus, 
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b) einer Körperbeschädigung, die es zur Fortsetzung der Arbeit unfähig 
macht, 

c) einer in Ausübung oder infolge seiner Arbeit erlittenen Gesund-
heitsschädigung, die seine Arbeitsfähigkeit für längere Zeit wesentlich 
herabsetzt, 

2. das weibliche Mitglied außerdem wegen 
a) Schwangerschaft, 
b) Niederkunft in den letzten drei Monaten 

gekündigt oder einen Auflösungsvertrag geschlossen hat. 
(4) Das Ubergangsgeld wird nach der dem Mitglied am Tag vor dem Ausscheiden 

zustehenden monatlichen Vergütung bemessen. Es beträgt bei einer ununter-
brochenen Beschäftigung bei demselben Arbeitgeber von 

4 Jahren (Spielzelten) 3 monatliche Vergütungen, 
6 Jahren (Spielzeiten) 4 monatliche Vergütungen, 
9 Jahren (Spielzeiten) 5 monatliche Vergütungen, 

12 Jahren (Spielzeiten) 6 monatliche Vergütungen. 
Das Ubergangsgeld wird in einer Summe ausgezahlt, wenn das Vorliegen der 
Voraussetzungen nachgewiesen ist. 

(5) Erhält das Mitglied eine Abfindung aufgrund des Kündrgungsschufzgesetzes 
oder eine Geldzahlung ohne Arbeitsleistung aufgrund eines Vergleichs, werden 
diese Leistungen auf das Ubergangsgeld angerechnet. Liegen sowohl die Vor-
aussetzungen für dos Ubergongsgeld als auch für die Abfindung wegen Been-
digung des Arbeitsverhältnisses aus Anlass eines Intendantenwechsels vor, so 
erhält das Mitglied die für Ihn günstigere Leistung, die Gewährung der anderen 
Leistung ist ausgeschlossen. 

(6) Das Mitglied, das noch nicht ununterbrochen vier Jahre (Spielzeiten) an dem-
selben Theater beschäftigt war und aus den in Absatz 1 genannten Gründen 
aus dem Arbeitsverhältnis ausscheidet, erhält einen Zuschuss zu den Umzugs-
kosten, Der Zuschuss beträgt die Hälfte der nachgewiesenen Kosten für das Be-
fördern des Umzugsguts, höchstens jedoch eine monatliche Vergütung, Hat das 
Mitglied den Kosten nach weis erbracht, ist der Zuschuss rn einer Summe 2U zah-
len. 
Auf den Zuschuss sind Leistungen zu den Umzugskosten einer anderen Bühne 
oder aus öffentlichen Mitteln anzurechnen. 

9. Abschnitt 
HAUSORDNUNG 

§ 4 7 
OrdnungsauMchuu 

(1 ( Für die einzelnen BeschäftigtengrUppen wird ein Ordnungsausschuss gebildet, 
Er besteht aus drei Mitgliedern sowie gleich vielen Ersatzmitgliedern. Sie wer-
den von den jeweiligen Gruppenmitgliedern gewählt. Der Ordnungsausschuss 
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wählt einen Obmann. Für die Wahlen und die Amtszeit finden die §§ 48 und 
4 9 sinngemäß Anwendung. Die Bildung eines gemeinsamen Ordnungsaus-
schusses ist zulässig, soweit nicht eine Beschäftigtengruppe widerspricht. 
Die Beratungen des Ordnungsausschusses sind vertraulich. Die Beschlüsse wer-
den mit Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme 
des Obmanns. 
Ist ein Mitglied des Ordnungsausschusses Partei, so ist an seiner Stelle ein 
Ersatzmitglied zuzuziehen. 

(2) Verstöße gegen die arbeitsvertraglichen Verpflichtungen können vom Arbeitge-
ber gemeinsam mit dem Ordnungsausschuss durch Verwarnung oder Bußgeld 
geahndet werden. Bußgelder dürfen im einzelnen Fall den Betrag von vier Ta-
gesgagen nicht übersteigen. Dos Mitglied ist vorher zu hören. 

(3) Alle den Betrieb berührenden Streitigkeiten, die unter den Mitgliedern ent-
stehen, sind zunächst dem Ordnungsausschuss zur Schlichtung zu unterbreiten. 
Der Ordnungsausschuss kann dem Arbeitgeber ein Gutachten erstatten. 
Bei dienstlichen Streitigkeiten zwischen einem Mitglied und einem Bühnenvor-
stand kann der Entscheidung der zuständigen Stelle ein Sühneversuch vor dem 
Arbeitgeber und dem Obmann des Ordnungsausschusses vorausgehen. 

(4) Alle Bußgelder müssen für wohltätige oder gemeinnützige Einrichtungen ver-
wendet werden, die den Mitgliedern zugute kommen. 

10, Abschni t t 
OPERNCHOR- UND TANZGRUPPENVORSTÄNDE 

§ 4 8 
Wahl und Zusammensetzung des 

Operrtchür- und des Taragruppenvorstands 

(1) Die Mitglieder des Opernchors und der Tanzgruppe wählen in unmittelbarer, 
gleicher und geheimer Wahl einen Opernchorvorstand und einen Tanzgrup-
penvorstand (Vorstand). 

(2) Wahlberechtigt sind alle Mitglieder. 
Wählbar sind alle Mitglieder, die dem Opernchor bzw. der Tanzgruppe mehr 
als eine Spielzeit angehören. 

(3) Der Vorstand besteht aus dem Obmann, dem stellvertretenden Obmann und ei-
nem weiteren Mitglied. 

{4) Die Wahl erfolgt in der Regel zu Beginn der Spielzeit. Die von dem bisherigen 
Vorstand einzuberufende Versammlung wählt einen Wahlvorstand. Wahlvor-
schläge sind spätestens eine Woche vor der vom Wahlvorstand einzuberufen-
den Wahlversammlung schriftlich bei dem Wahlvorstand einzureichen. Der 
Wahlvorstand prüft die Wahlvorschläge und leitet die Wahl. 

(5) Zur Wahl des Obmanns werden höchstens zwei Wahlgänge durchgeführt. Ge-
wählt ist im ersten Wahlgang der Bewerber, der die absolute Mehrheit der von 
den anwesenden Mitgliedern abgegebenen Stimmen auf sich vereinigt. Wird 
ein zweiter Wahlgang erforderlich, findet er als Stichwohl zwischen den beiden 
Bewerbern statt, die im ersten Wahlgong die höchsten Slimmenzahlen erreicht 
haben. Gewählt ist der Bewerber, der die meisten Stimmen erhält. 
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Der stellvertretende Obmann und das weitere Mitglied werden nach den 
Grundsätzen der Mehrheitswahl (Personenwähl] gewählt. Gewählt sind die Be-
werber in der Reihenfolge der jeweils höchsten auf sie entfallenden Anzahl der 
Stimmen. 
Die Wahlversammlung kann bestimmen, dass auch zur Wahl des stell-
vertretenden Obmanns und der weiteren Mitglieder das in Unterabsatz 1 vor-
gesehene Wahlverfahren angewendet wird. 

(6] Uber den Wahlvorgang ist eine Niederschrift zu fertigen, die vom Wohlvor-
stand zv unterzeichnen ist. Dieser hat dem Arbeitgeber das Wahlergebnis mit-
zuteilen. 

§ 4 9 
Amtszeit des Vorstands 

(1) Die Amtszeit des Vorstands erstreckt sich auf zwei Spielzeiten. 
(2) Die Mitgliedschaft im Vorstand endet durch 

a) Ablauf der Amtszeit, 
b) Niederlegung des Amtes, 
c) Ausscheiden aus dem Arbeitsverhältnis als Opernchormitglied bzw. als 

Tanzgruppenmitglied bei der betreffenden Bühne, 
d) Abwahl, 

(3) Scheidet ein Mitgl ied aus dem Vorstand aus, wird der Vorstand durch Nach-
wahl für die restliche Amtszeit ergänzt. 

(4) Der Antrag auf Abwahl eines Mitglieds des Vorstands kann von zwei Dritteln 
der Opernchormitgfieder bzw. der Tanzgruppenmitglieder bei dem Vorstand 
schriftlich gestellt werden. Liegt der Antrag vor, hat der Vorstand binnen zwei 
Wochen eine Versammlung abzuhalten, in der über den Abwahlantrag geheim 
abgestimmt wird. Die Abwahl ist wirksam erfolgt, wenn zwei Drittel der anwe-
senden Mitglieder dem Antrag zugestimmt haben. 

§ 5 0 
Geschäftsordnung des Vorstands 

(1) Der Vorstand kann sich eine Geschäftsordnung geben. 
(2) Der Vorstand hat bei der Anberaumung seiner Sitzungen auf die dienstlichen Er-

fordernisse Rücksicht zu nehmen. 

(3) Die Sitzungen des Vorstands sind nicht öffentlich. 
(4) Der Arbeitgeber nimmt nur an den Sitzungen teil, die auf sein Verlangen anbe-

raumt sind oder zu denen er ausdrücklich eingeladen ist. 
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§ 5 1 
Aufgaben und Befugnisse des Vorstands 

(1) Der Vorstand wirkt mit bei der Auswahl von Bewerbern, für die Tanzgruppe je-
doch nur, wenn die Bewerber durch ein Vortanzen vor Ort ermittelt werden. Er 
wirkt außerdem mit in allen sonstigen Fällen, in denen Ihm durch Gesetz oder 
Tarifvertrag Aufgoben zugewiesen sind. 

(2) Beim Probedirigieren von Bewerbern für die Stelle des Chordirektors oder sei-
nes Stellvertreters ermittelt der Opernchor vorstand die Auffassung des Opern-
chors und vertritt sie gegenüber dem Arbeitgeber. 

(3) Der Vorstand kann beim Arbeitgeber Bedenken gegen die vorgesehene Spiel-
plan- und Probeneinteilung geltend machen, die der Arbeitgeber in seine Er-
wägungen einbeziehen soll. 

(4) Der Vorstand wirkt doran mit, dass Proben und Veranstaltungen reibungslos ab-
laufen. 

(5) Beabsichtigt der Arbeitgeber, für den Opernchor Mitglieder in Teilzeitarbeit zu 
beschäftigen, wirkt der Opernchor vor stand an dieser Entscheidung mit. 

Protofcollnotiz zu Absatz 1 5ofa 2: 
Zu den Fällen, in denen dem Vorstand durch Gesetz oder Tarifvertrag Aufgaben zugewiesen sind, 
gehören insbesondere 
T. die Geltendmachung von Leistungs$chutzrechten (§ 80 UrhG), 
2. d ie Änderung außertariflicher Regelungen {§ 43 Ab$, 2), 
3. die Änderung von Probenregelungen (§§ 72, 85}, 
4. die Verkürzung von Ruhezeiten (§§ 73, 86J, 
5. die Abweichung von den Regelungen über freie Tage (§§ 74, 87), 
6. dfe Abgeltung ein** Sondervergütungsanipruchs durch Freizeit (§ 7 9 Abs. 4 und § 92 Abs. 3), 
7. das Nichlvef(angerungsverfahren (§§ 83, 96). 
Die in den Fällen 1 . - 6 . unter Mitwirkung des jeweiligen Vorstands erzielten Regelungen sind für die 
Mitglieder der jeweiligen Beschäftigtengruppe verbindlich. 

§ 5 2 
Schulz cfer Vo/standsmitglieder 

(1) Den Mitgliedern des Vorstands dürfen wegen ihrer Tätigkeit im Vorstand keine 
Nachteile erwachsen. 

(2) Der Obmann des Vorstands ist zur Entlastung für je einen Monat seiner Tätigkeit 
von der Teilnahme an einer Probe zu befreien. 

11. Abschnitt 
SCHIEDSGERICHTSBARKEIT 

§ 5 3 
Buh nenschfedsgerichtsbarkel t 

Für alle bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten im Sinne des § 2 Arbeitsgerichtsgesetz 
zwischen den Arbeitsvertragsparteien sind unter Ausschluss der Arbeitsgerichtsbar-
keit ausschließlich die von den vertragschließenden Parteien dieses Tarifvertrags 
nach Maßgabe der vereinbarten Bühnenschiedsgerichtsordnungen eingesetzten 
Schiedsgerichte zuständig. 
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Besonderer Teil 

1. Abschnitt 
SONDERREGELUNGEN (SR) SOLO 

§ 54 
Besondere Mitwirkungspflichl - Solo 

i (1 ] Dos Mitglied ist rm Rahmen der vertraglich übernommenen Tätigkeit verpflichtet, 
alle ihm zugewiesenen Aufgaben zu übernehmen, 

(2) Der Arbeitgeber hat die Dienste des Solomitglieds abzunehmen; er hat das So-
lomitglied angemessen zu beschäftigen. Als angemessen ist die Beschäftigung 
anzusehen, die sowohl den Interessen des Solomitglieds als auch den Interes-
sen des Arbeitgebers gleichermaßen gerecht wird. 

(3) Dem Solomitglied dürfen keine seiner vertraglichen Vereinbarung fernliegenden 
Aufgaben ohne seine ausdrückliche Zustimmung übertragen werden. 

(4) Zur Mitwirkung bei Proben für eine Aufführung ist das Solomitglied auch dann 
verpflichtet, wenn die Hauptprobe, die Generalprobe und die Premiere in die 
Zeit nach der Beendigung des Arbeitsverhältnisses fallen, 

(5) Das darstellende Solomitglied hat auch Rollen und Partien von kleinerem Um-
fang zu übernehmen; Absatz 2 bleibt unberührt. Eine Verpflichtung zur Mitwir 
kung bei Pantomimen besteht nur, wenn sie im Arbeitsvertrag vereinbart ist. 

(6) Das darstellende Solomitglied ist in der Kunstgattung und in dem Kunstfach - so-
weit jeweils arbeitsvertraglich vereinbort - zu beschäftigen. Die Bezeichnung 
eines bestimmten Kunstfachs der Kunstgattung Schauspiel kann im Arbeitsver-
trag durch eine Umschreibung des Rollengebiets nach charakteristischen Merk-
malen ersetzt werden. 
Sofern ein Rollengebiet vereinbart ist, hat das darstellende Solomitglied keinen 
Anspruch auf jede Rolle oder Partie seines Rollengebiets; in diesem Fall muss 
sich die Beschäftigung jedoch im Rahmen des Rollengebiets holten. Das darsfel-

j lende Solomitglied hat einen Anspruch auf bestimmte Rollen oder Partien nur, 
wenn sie im Arbeitsvertrag ausdrücklich vereinbart sind. 

(7) Eine Probe, bei der das darstellende Solomitglied mitwirkt, darf der Öffentlich-
keit nur mit seiner Zustimmung zugänglich gemacht werden. Dies gilt nicht für 
öffentliche Generalproben. 

(8) Ist das Solomitglied der Auffassung, zu der Erfüllung einer ihm zugewiesenen 
Aufgabe nicht verpflichtet zu sein, so kann es das Schiedsgericht mit dem Ziel 
anrufen, feststellen zu lassen, dass es zu der Erfüllung der Aufgabe nicht ver-
pflichtet ist. Bis zur Entscheidung des Schiedsgerichts nat das Solomitglied die 
Aufgabe durchzuführen, vorbehaltlich aller Ansprüche, die ihm gegen den 
Arbeilgeber aus der unberechtigten Zuweisung einer Aufgabe gegebenenfalls 
erwachsen. 
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§ 55 
Proben • Solo 

(1) Die Dauer einer Probe und die Lage der Pause(n] ergeben sich aus den künst-
lerischen Belangen der Bühne. Dies gilt auch (ür Haupt- und Generalproben. 
§ 56 bleibt unberührt. 

(2) Das Solornitglied ist nicht verpflichtet, an einem Sonntag oder gesetzlich aner-
kannten Feiertag sowie nach Beschäftigung in einer Abendaufführung an einer 
Probe teilzunehmen, wenn nicht besondere Umstände, insbesondere eine Stö-
rung des Spielplans oder des Betriebs oder ein Gastspiel es notwendig machen, 
die Probe zu dieser Zeit abzuhalten. In der Vorprobenzeit kann der Arbeitgeber 
dem Solomitglied Gelegenheiten zur Durchführung einer an Sonn- und Feierta-
gen stattfindenden Probe gewähren. Als Vorprobenzeit gilt die Zeit zwischen 
dem Ende der Spielzeitferien und der ersten Vorstellung, bei Mehrspartenthea-
tern der jeweiligen Sparte. 

§ 56 
Ruhezeiten - Sota 

(1) Noch dem Ende der täglichen Arbeitszeit, insbesondere nach der Abendauffüh-
rung oder nach der Heimkehr von auswärtigen Gastspielen zur Nachtzeit ist 
dem Solomitglied eine elfstündige Ruhezeit (Nachtruhezeit) zu gewähren. Die 
Nachtruhezeit darf um zwei Stunden verkürzt werden, wenn die Art der Arbeit 
dies erfordert und die Kürzung der Ruhezeit innerhalb eines festzulegenden 
Ausgleichszeitroums ausgeglichen wird. Vor der Entscheidung über die Verkür-
zung ist der Sprecher der Sparte zu hören, 
Bei Abstechern kann der Ruhezeil nach Unterabsatz \ Sotz 1 bei der Rückfahrt 
von einem auswärtigen Gastspiel die Hälfte der Rückfahrtzeit, jedoch nicht 
mehr als eine Stunde, zugerechnet werden; dabei sind 50 Kilometer der Rück-
fahrt mil einer Stunde Fahrzeil anzurechnen. 

(2) Außer bei Haupt- und Generalproben sowie bei weiteren zeitlich unbegrenzten 
Proben nach § 9 LV.rn. § 72 Abs. 3 und 5 sowie § 85 Abs. 2 und 4 ist das 
Solomitglied nicht verpflichtet, in einer Probe während der letzten vier Stunden 
vor Beginn seiner Tätigkeit in einer Aufführung mitzuwirken, es sei denn, dass 
Spielplan- oder Betriebsstörungen oder Gastspiele am Theater eine Verkürzung 
der Ruhezeit notwendig machen. Bei Nachmittagsvorstellungen oder auswär-
tigen Gastspielen des Theaters kann die Ruhezeit auf drei Stunden verkürzt 
werden. Unter Beginn der Tätigkeit ist der Zeitpunkt zu verstehen, in dem das 
Solomitglied im Theater erscheinen muss. 

(3} Zwischen zwei Proben und vor einer Probe, die nach einer Aufführung stattfin-
det, ist dem Solomitglied eine angemessene Ruhezeit einzuräumen. 

§ 5 7 Freie Tage - Sofo 

(1) Die Beschäftigung an Sonn- und Feiertagen wird durch die während des Aus-
gleichszeitroums einer Spielzeit eintretende Freizeit ausgeglichen. Jedenfalls 
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erhält c/as Solomitglied außerhalb der Theaterferien je Spielzeit acht freie Tage, 
an denen das Solomitglied nicht erreichbar sein muss. Am 1. Ma i und am 
24. Dezember können freie Tage nicht gewährt werden. 

(2) In die Freizeit nach Absatz 1 ist jede Freizeit einzurechnen, die unmittelbar 
im Zusammenhang mit der Nachtruhezeit (§ 56 Abs. 1) anfällt, Dies gilt ein-
schließlich jedes bezahlten Gastierurlaubs. 

(3) in jeder Spielzeit sind acht Sonntage außerhalb der Theaterferien beschäffi-
gungsfrei zu lassen. Dabei sind künstlerische und betriebliche Gründe zu be-
rücksichtigen. 

|4) Absatz 1 Satz 2 findet auf Souffleure, Inspizienten, Regieassistenten und Repe-
titoren keine Anwendung. Sie erholten pro Woche [mit Ausnahme der Theater-
ferren] einen ganzen oder zwei halbe freie Tage. 

i 
, § 5 8 

Vergütung - Sota 

(1) Im Arbeitsvertrag ist eine Gage zu vereinbaren. Sie beträgt mindestens 
1.650.- € monatlich. Mit der Gage sind die von dem Solomitglied nach die-
sem Tarifvertrag zu erbringenden Arbeitsleistungen abgegolten, soweit sich aus 
den Absätzen 2 und 3 nichts anderes ergibt, 

(2) Neben der Gage können mit dem Solomitglied besondere Vergütungen wie 
Spielgelder oder Ubersinghonorare vereinbart werden, 

(3) Für die Mitwirkung 
a] in weiteren an dem selben Tag stattfindenden Aufführungen, 
b) in zwei gleichzeitig stattfindenden Aufführungen, wenn mit der Doppelbe-

schäftigung eine Erschwernis verbunden ist, 
ist eine besondere angemessene Vergütung zu vereinbaren. 
Die Vergütung für die Mitwirkung in den in dem Unterabsatz ] Buchst, a ge-
nannten Fällen ist im Arbeitsvertrag zu vereinbaren. 

(4) gestrichen 
(5) Im Arbeitsvertrag kann vereinbart werden, dass abweichend von § 12a 

a) das neu engagierte Solomitglied nicht an einer Gagenanpassung teilnimmt, 
die für die ersten zwölf Monate seiner Tätigkeit tarifvertraglich wirksam 

( wird, 
b) das Sofomitglied nicht an einer Gagenanpassung teilnimmt, die für die er-

sten zwölf Monate nach einer arbeitsvertraglichen Gagenanpassung tarif-
vertraglich wirksam wird, 

c) das Solomitglied nicht an einer Gagenanpassung teilnimmt, die für die 
Spielzeit tariVertraglich wirksam wird, in aer ihm bezahlter Gastierurlaub 
von insgesamt mindestens 40 Tagen gewährt wird, 

d) das Solomitglied an keiner Gagenanpassung teilnimmt, wenn seine Gage 
höher ist als der dreifache Betrag der Mindestgage. 

Protokollnoliz zu Absatz 1: 
Die Höhe der Mindostgage wi rd zum gegebenen Zeitpunkt überpri/ft. 
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§ 59 

Rechteabgeltung • Solo 

(1) Neben der Gage (§ 58 Abs. 1] erhält das Solomitglied zusätzlich für die 
Mitwirkung bei Veronstoltungen für Funkzwecke (live oder aufgezeichnet] ein-
schließlich Übertragung der für die Sendung und deren Wiedergabe erforder-
lichen Rechte eine angemessene Sondervergütung. Die Sondervergütung kann 
durch Nebenabrede in Monatsbeträgen pauschaliert werden; die Nebenab-
rede ist mit einer Frist von drei Monaten zum Ende einer Spielzeit kündbar. 

(2) Wiederholungsvergütungen, auch bei zeitversetzter Verbreitung über Kabel 
und/oder Satellit, sowie Vergütungen für die Verbreitung der Sendung außer-
halb des vertraglich vereinbarten Sendegebiets und Beteiligungen am Erlös aus 
Verkäufen/Überlassungen der Sendung an ausländische Rundfunkunternehmen 
sind in angemessener Höhe zu zahlen. 

(3) Nicht zu vergüten ist die Mitwirkung bei Reportagesendungen des Hörfunks 
und des Fernsehens, Dies gilt unabhängig von der Zeit, die zwischen der Auf-
zeichnung bzw. der Livewiedergabe und der Reportage Sendung vergangen ist. 
Reportagesendungen liegen vor, wenn die Wiedergobezeit sechs Minuten nicht 
übersteigt und nicht mehr als ein Viertel des Werks wiedergegeben wird. 

(4) Keine Vergütung wird gezahlt bei der Verwertung einer Aufnahme für den thea-
tereigenen Gebrauch (einschließlich der Nutzung als kostenloses oder gegen 
Schutzgebühr abgegebenes Werbemittel, mit dem zugunsten des Arbeitgebers 
oder seines Rechtsträgers geworben wird], 

(5) Die Rechteabgeltung kann abweichend von den Absätzen I und 2 arbeitsver-
traglich vereinbart werden. 

§ 59a 
Jubifäumszuwendung - SoJo 

Das Solomitglied erhält als Jubiläumszuwendung nach einer ununterbrochenen Be-
schäftigungszeit bei demselben Arbeitgeber von 

2 5 Jahren 350 ,00 € , 
4 0 Jahren 500 ,00 € . 

Solotänzer erhalten abweichend von Satz 1 als Jubiläumszuwendung nach einer 
ununterbrochenen Beschäftigungszeit bei demselben Arbeitgeber von 

15 Jahren 350,00 € , 
25 Jahren 500 ,00 € . 

§ 6 0 
Vermittlungsgebühr • Solo 

Die wegen des Vertragsabschlusses gegebenenfalls anfallende Vermittlungsgebühr 
tragen das Solomitglied und der Arbeitgeber je zur Hälfte. Die anteilige Kosten-
tragung durch den Arbeitgeber erfolgt nicht, wenn der Name des Künstlers dem 
Arbeitgeber für den jeweiligen Beschäftigungsvertrag nicht durch den Vermittler mit-
geteilt wurde oder der Vermittler auch nicht in anderer Weise an der Aushondlung 
dieses Vertrages beteiligt war. 
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§ 61 

Nichtverlängerungsmilteilung - Solo 

(1) Das Arbeitsverhältnis endet mit dem im Arbeitsvertrag vereinbarten Zeitpunkt. 
(2) Ein mindestens für ein Jahr (Spielzeit] abgeschlossener Arbeitsvertrag verlängert 

sich zu den gleichen Bedingungen um ein Jahr (Spielzeit), es sei denn, eine 
Vertragspartei teilt der anderen bis zum 31. Oktober der Spielzeit, mit de-
ren Ablauf der Arbeitsvertrag endet, schriftlich mit, dass sie nicht beabsichtigt, 
den Arbeitsvertrag zu verlängern (Nichtverlängerungsmitteilung). Besteht das 
Arbeitsverhältnis am Ende einer Spielzeit ununterbrochen mehr als acht Jahre 
(Spielzeiten), muss die Nichtverlängerungsmitteilung der anderen Vertragspar-
tei bis zum 3 1. Juli der jev/eils vorangegangenen Spielzeit schriftlich zugegan-

. gen sein. 
(3) Besteht das Arbeitsverhältnis am Ende einer Spielzeit bei derselben Bühne un-

unterbrochen mehr als fünfzehn Johre (Spielzeiten), kann der Arbeitgeber eine 
Nichtverlängerungsmitteilung nach Absatz 2 nur aussprechen, um das Arbeits-
verhältnis unter anderen Vertragsbedingungen - auch außerhalb der im Arbeits-
vertrag angegebenen Bühne(n) (ein Arbeitgeber in selbständiger Rechtsform 
auch bei seinem oder einem seiner rechtlichen oder wirtschaftlichen Träger) 
• fortzusetzen. 

Besteht das Arbeitsverhältnis am Ende einer Spielzeit bei derselben Bühne unun-
terbrochen mehr als fünfzehn Jahre (Spielzeiten) und hat das Soiomitglied in 
dem Zeilpunkt, in dem die Nichtverlängerungsmitleilung spätestens zugegan-
gen sein muss (Abs,2], das 55. Lebensjahr vollendet, kann der Arbeitgeber 
eine Nichtverlängerungsmitteilung nach Absatz 2 nur aussprechen, um das 
Arbeitsverhältnis unter anderen Vertragsbedingungen bei der (den) im Arbeits-
vertrag angegebenen Bühne(n) fortzusetzen. 
Besteht das Arbeitsverhältnis am Ende einer Spielzeit bei derselben Bühne unun-
terbrochen mehr als acht Jahre (Spielzeiten), können der Arbeitgeber und das 
Solomitglied vertraglich vereinbaren, dass bis zu vier Spielzeiten der nachfol-
genden Spielzeiten auf die 15-Jahre nach Unterabsatz 1 und 2 nicht angerech-
net werden. 

(4) Bevor der Arbeitgeber eine Nichtverlängerungsmitteilung ausspricht, hat er das 
Solomitglied - auf dessen schriftlichen Wunsch auch den Sprecher der Sparte, 
der das Solomitglied angehört, oder das von dem Solomitglied benannte Vor-

( slandsmitglied des Orts-/Lokal Verbands einer der vertragschließenden Gewerk-
schaften, aas an der gleichen Bühne beschäftigt ist - zu hären. Das Solomitglied 
ist fünf Tage vor der Anhörung zur Anhörung schriftlich einzuladen. Die Einla-
dung zur Anhörung gilt als ordnungsgemäß zugestellt, wenn der Arbeitgeber 
nachweist, dass die Absendung der Einladung fünf Tage vor der Anhörung an 
die dem Arbeitgeber bekannte Adresse erfolgt ist. 

(5) Das Soiomitglied und der von ihm nach Absatz 4 Benannte sind unter Berück-
sichtigung aar durch die Theaterferien oder einen Gastierurlaub bedingten 
Abwesenheit des Solomitglieds spätestens zwei Wochen vor den in Absatz 
2 genannten Zeitpunkten zu hören, es sei denn, das Solomitglied verzichtet 
schriftlich darauf, gehört zu werden; in diesem Foll findet Absatz 4 Satz 2 
keine Anwendung. Unterlässt es der Arbeitgeber, das Soiomitglied fristgerecht 
zu hören, ist die Nichtverlängerungsmitteilung unwirksam. 
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(6) Ist das Solornitglied durch Arbeitsunfähigkeit oder aus einem anderen Grunde 

verhindert, die Anhörung bis zu dem in Absatz 5 genannten Zeitpunkt wahr-
zunehmen, oder nimmt das Solomitglied die Anhörung nicht wahr, bedarf es 
seiner Anhörung zur Wirksamkeit der Nichtverlängerungsmitteilung nicht, im 
Falle der Verhinderung ist der Arbeitgeber auf schriftlichen Wunsch des Solo-
mitglieds jedoch verpflichtet, den Sprecher der Sparte, der das Soiomitglied 
angehört, oder das von dem Solomitglied benannte Vorstandsmitglied des 
Orts-/LokalVerbands einer der vertragschließenden Gewerkschaften, das an 
der gleichen Bühne beschäftigt ist, zu hören; Satz ] gilt entsprechend. Oer 
schriftliche Wunsch muss dem Arbeitgeber spätestens zwei Wochen vor den 
in Absatz 2 genannten Zeitpunkten zugegangen sein. In diesem Fall muss die 
Anhörung spätestens drei Tage yor den in Absatz 2 genannten Zeitpunkten 
vorgenommen sein. 

(7) Der auf Wunsch des SolomitgJieds beteiligte Sprecher der Sparte und das betei-
ligte Vorstandsmitglied des Orts-/Lokalverbands einer der vertragschließenden 
Gewerkschaften haben über den Inhalt der Anhörung gegenüber Dritten Ver-
traulichkeit zu wahren. 

(8) Klagen gegen Nichtverlängerungsmitteilungen sind innerhalb einer Aus-
schlussfrist von vier Monaten nach den in Absatz 2 genannten Terminen zur 
Nichtverlängerungsmitteilung zu erheben. 

(9) Die Absätze 3 bis 6 gelten nicht, wenn das Solomitgfied bei Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses Anspruch auf Altersrente aus der gesetzlichen Rentenversi-
cherung oder einer außerhalb der gesetzlichen Rentenversicherung bestehen-
den Versorgung durch den Arbeitgeber oder durch eine Versorgungseinrichtung 
hat, zu der der Arbeitgeber Mittel beigesteuert hat. 
Die Absätze 3 bis 6 gelten ferner nicht, wenn die Nichtverlängerungsmitteilung 
zum Ende der Spielzeit ausgesprochen wird, in der das Solomitglied das ge-
setzlich festgelegte Alter zum Erreichen der Regelaltersrente oder ein höheres 
Alter vollendet hat. 

Protokollnotiz zir den Absätzen 2 und 3: 
Soweit bei Angaben von Zeiträumen die Bezeichnung "Jahr (Spielzeit]" oder die Bezeichnung "Jahre 
ISpielzoiten)" verwendet werden, ist es unerheblich, ob die Spielzeit bzw. die Anzahl der Spielzeiten 
in Kalendertagen kürzer oder länger als ein Jahr bzw. d ie entsprechende Anzahl von Jahren sind. 

§ 62 
Besondere Entschädigung bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

aus Anlass eines Intendanten wechseis - Solo 

(1 ] Das Soiomitglied, das aus Anlass eines Intendantenwechsels infolge einer durch 
den Arbeitgeber ausgesprochenen Nichtverlängerungsmitteilung in der ersten 
Spielzeit nach dem Intendantenwechsel nicht mehr im Arbeitsverhältnis steht, 
erhält eine Abfindung nach Maßgabe des Unterabsatzes 2, sofern nicht die 
Voraussetzungen von § 46 Abs. 1 vorliegen, Voraussetzung für den Anspruch 
nach Satz 1 ist, dass das Solomitglied innerhalb von drei Monaten nach Been-
digung des Arbeitsverhältnisses kein unter diesen Tarifvertrag fallendes Arbeits-
verhältnis oder kein anderes volles Arbeitsverhältnis begründen konnte. 
Die Abfindung beträgt bei einer ununterbrochenen Beschäftigung bei demsel-
ben Arbeitgeber von 

4 Jahren (Spielzeiten) 3 monatliche Vergütungen, 
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6 Jahren (Spielzeiten) 4 monatliche Vergütungen, 
9 Jahren (Spielzeiten) 5 monatliche Vergütungen, 

1 2 Jahren (Spielzeiten) 6 monatliche Vergütungen. 
Das Solomitglied hat das Vorliegen der Voraussetzungen des Unterabsatzes 1 
Satz 2 in geeigneter Form nachzuweisen. Hot es diesen Nachweis erbracht, 
ist die Abfindung in einer Summe zu zahlen. Für den Nachweis, dass kein Ar-
beitsverhältnis nach Unterabsatz 1 Satz 2 abgeschlossen wurde, reicht in der 
Regel die Vorlage einer Bescheinigung der Agentur für Arbeit aus, aus der sich 
ergibt, dass das Mitglied in dem gesamten in Unterobsatz 1 Satz 2 genannten 
Zeitraum arbeitslos gemeldet war. 

, (2] Zieht das Solomitglied nach dem beendeten Arbeitsverhältnis an einen ande-
ren Ort um, ist ihm ouf Antrag ein Vorschuss auf die Abfindung in Höhe des 
Zuschusses zu den Umzugskosten noch Absatz 3 zu zahlen. Der Vorschuss ist 
zurückzuzahlen, wenn dem Solomitglied kein Anspruch auf die Abfindung zu-
steht, weil es innerhalb von drei Monaten nach Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses ein unter diesen Tarifvertrag fallendes Arbeitsverhältnis oder ein anderes 
volles Arbeitsverhältnis begründen konnte. 

(3] Das Solomitglied, das aus Anlass eines Intendantenwechsels infolge einer durch 
den Arbeitgeber ausgesprochenen Nichtverlängerungsmitteilung in der ersten 
Spielzeit nach dem Intendantenwechsel nicht mehr im Arbeitsverhältnis steht 
und noch nicht ununterbrochen vier Jahre (Spielzeiten) an derselben Bühne 
beschäftigt war, erhalt einen Zuschuss zu den Umzugskosten. Der Zuschuss 
beträgt die Hälfte der nachgewiesenen Kosten für das Befördern des Umzugs-
guts, höchstens jedoch eine monatliche Vergütung. Hat das Solomitglied den 
Kostennachweis erbracht, ist der Zuschuss in einer Summe zu zahlen. 
Auf den Zuschuss sind Leistungen zu den Umzugskosten einer anderen Bühne 
oder aus öffentlichen Mitteln anzurechnen. 

(4] Absätze 1 bis 3 gelten nicht für Musikalische Oberleiter, Direktoren des künst-
lerischen Betriebes, leitende Regisseure der Oper (Oberspielleiter), leitende Re-
gisseure des Schauspiels (Oberspielleiter), Ausstattungsleiter und Chefdrama-
turgen sowie Referenten des Intendanten. Sie gelfen nicht für das Solomitglied, 
wenn dieses bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses Anspruch auf Altersrente 
aus der gesetzlichen Rentenversicherung oder einer außerhalb der gesetzlichen 

( Rentenversicherung bestehenden Versorgung durch den Arbeitgeber oder durch 
eine Versorgungseinrichtung hat, zu der der Arbeitgeber Mittel beigesteuert 
hat. 

Protokollnotiz: 
Ist die Leitung einein Direktorium übertragen, gilt afs InInndantenWechsel im Sinne der Absätze I und 
3 der Wechsel des Operndirektors, Schauspieldirabors oder Ballettdirekfors, dem die Vollmachten 
eines Intendanten übertragen sind. 
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2. Abschnitt 

SONDERREGELUNGEN (SR) BÜHNENTECHNIKER 

§ 6 3 
Besondere Mitwirku/ig&pfJieht - Bührientechniker 

Der Bühnentechniker »st im Rahmen der vertraglich übernommenen Tätigkeit ver-
pflichtet, alle ihm zugewiesenen Aufgaben zu übernehmen. 

§ 6 4 
Arbeitszeit • Bühnentechniker 

|1) Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt ausschließlich der Pausen im 
Durchschnitt der gesamten Spielzeit 40 Stunden. Sie kann arbeitsvertraglich bis 
zu 6 Stunden wöchentlich verlängert werden; § 4 3 Abs, 3 findet entsprechend An-
wendung. 

(2) Die Arbeitszeit darf nur in Ausnahmefällen, wenn es der Betrieb erfordert, auf mehr 
als zwei Zeitabschnitte des Tages verteilt werden. 

(3) Bei Dienstreisen gilt nur die Zeit der dienstlichen Inanspruchnahme am auswär-
tigen Geschoftsartals Arbeitszeit, Es wird jedoch für jeden Tag, einschließlich der 
Reisetage, mindestens die dienstplanmäßige bzw. betriebsüblrche Arbeitszeit be-
rücksichtigt. 
Fahrten des Ensembles oder eines Teils des Ensembles zu regelmäßig bespielten 
Abstecherorten gelten nicht als Dienstreisen. Die bei solchen Fahrten anfallenden 
Fahrzeiten gelten zur Hälfte als Arbeitszeit; hierbei wird eine Entfernung von 50 
Kilomeier einer Stunde gleichgesetzt. 

|4) Eine Oberstunde liegt vor, wenn der Bühnentechniker die vertraglich vereinbarte 
regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit (Absatz 1) in einer Woche überschreitet, 
ohne dass diese Überschreitung innerhalbder Spielzeit oder im unmittelbaren An-
schluss an die der Spielzeit folgenden Theaterrerien ausgeglichen wird. 

|5) Abweichende Regelungen können im Rahmen des § 7 ArbZG durch Tarifvertrag 
oder Betriebsvereinbarung getroffen werden, 

§ 6 5 
Ruhezeiten - Bühnentechniker 

| ]) Nach dem Ende der täglichen Arbeitszeit oder nach der Heimkehr von auswärti-
gen Gastspielen zur Nachtzeit ist dem Bühnentechniker eine elfstündige Ruhezeit 
[Nachtruhezsit) zu gewähren. Die Nachtruhezeit darf um zwei Stunden verkürzt 
werden, wenn die Art der Arbeit dies erfordert und die Kürzung der Ruhezeit in-
nerhalbeines festzulegenden Ausgleichszeitraums ausgeglichen wird. Vorder Ent-
scheidung über die Verkürzung ist der Sprecher der Sparte zu hören, 
Bei Abstechern kann der Ruhezeit nach Unterabsatz I Satz 1 bei der Rückfahrt von 
einem auswärtigen Gastspiel die Hälfte der Rückfahrtzeit, jedoch nicht mehr als 
eine Stunde, Zugerechnet werden; dabei sind 50 Kilometer der Rückfahrt mit einer 
Stunde Fahrzeit anzurechnen. 

(2) Außer bei Haupt- und Generalproben, bei weiteren zeitlich unbegrenzten Pro-
ben nach § 9 i.V.m. § 72 Abs. 3 und 5 sowie nach § 85 Abs. 2 und 4 sowie 
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bei technischen Proben ist zwischen dem Ende des Vormittogsdienstes und dem 
Beginn des Abenddienstes eine zweistündige Ruhezeit zu gewähren, es sei 

(1 ] Der Bühnentechniker hat unbeschadet der an allen Tagen einer Spielzeit beste-
henden Mitwirkungspflicht, ausgenommen an den Tagen der in die Spielzeit 
fallenden Theaterferien, Anspruch auf einen freien Tag wöchentlich. 
W i rd auf Anordnung an einem Wochen fei er tag gearbeitet, so wird dafür ein 
freier Tag gewährt, 

(2) Der Ausgleichszeitraum für die Gewährung der freien Tage ist die Spielzeit. Die 
freien Tage sollen unter Berücksichtigung der Bedürfnisse der Bühne möglichst 
gleichmäßig innerhalb der Spielzeit verteilt werden, Freie Tage können auch 
zusammenhängend (z.B. für bezahlten Gastierurlaub] gewährt werden. We-
gen der künstlerischen Belange der Bühne kann ein freier Tag auch durch zwei 
halbe freie Tage ersetzt werden, 

(3) In jeder Spielzeit sind acht Sonntage außerhalb der Theaterferien beschäfti-
gungsfrei zu lassen. Dabei sind künstlerische und betriebliche Gründe zu be-
rücksichtigen. 

(4) Der Bühnentechniker gibt dem Arbeitgeber vor Antritt des freien Tags bekannt, 
ob und wie er gegebenenfalls zu erreichen ist. 

(1) Im Arbeitsvertrag ist eine Gage zu vereinbaren. Sie beträgt mindestens 
1.650.- € monatlich. W i rd die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit nach 
§ 64 Abs, 1 Satz 2 arbeitsvertraglich verlängert, erhöht sich die Mindestgage 
nach Satz 2 für jede Stunde um 12 
Wi rd mit einem Bühnentechniker nach § 5 Abs. 3 eine Teilzeit vereinbart, kann 
die Mindestgage nach Unterabsatz 1 unterschritten werden, jedoch um nicht 
mehr, als sich aus dem Maß der vereinbarten durchschnittlichen wöchentlichen 
Arbeitszeit ergibt. 
Mit der Gage sind die von dem ßühnentechniker nach diesem Tarifvertrag zu 
erbringenden Arbeitsleistungen abgegolten, soweit sich aus den Absätzen 2 
und 3 nichts anderes ergibt. 
Die Vergütung der Überstunde (§ 64 Abs. 4) beträgt 1 / 145 der Gage. Bei 
Teilzeitarbeitszeit [§ 5 Abs. 3] und bei Verlängerung der regelmäßigen wö-
chentlichen Arbeitszeit (§ 6 4 Abs. 1) ist ßerechnungsgrundlage die auf eine 
wöchentlich regelmäßige Arbeitszeit von 40 Wochenstunden umgerechnete 
Gage. 

(2) Neben der Gage können mit dem Bühnentechniker besondere Vergütungen 
vereinbart werden. 

§ 6 7 
Vergütung - Bühnentechniker 
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(3) gestrichen 
(4) Im Arbeitsvertrag kann vereinbart werden, dass abweichend von § 12a 

a) der neu engagierte Bühnentechniker nicht an einer Gagenonpassung teil-
nimmt, die für die ersten zwölf Monate seiner Tätigkeit tarifvertraglich wirk-
sam wird, 

b) der Bühnentechniker nicht an einer Gagenonpassung teilnimmt, die für die er-
sten zwölf Monate nach einer arbeitsvertraglichen Gagenanpossung tarifver-
traglich wirksam wird, 

c) der Bühnentechniker nicht an einer Gagenanpassung teilnimmt, die für die 
Spielzeittarifvertragfich wirksam wird, in der ihm bezahlter Gostierurfaub von 
insgesamt mindestens 40 Tagen gewährt wird, 

d) der Bühnentechniker an keinerGagenanpassung teilnimmt, wenn seine Gage 
höher ist als der dreifache Betrag der Mindestgage. 

Protokollnotizen zu Absah; 1: 
1. Die Höhe der Mindestgage wird zum gegebenen Zeitpunkt überprüft. 
2. Belauft steh zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Tarifvertrags die Gage eines Bühnentechnr-

kers einschließlich der Theaterbetriebszulage nach § 6 BTT bzw. BTTLaul einen Belrag, der die 
in Absatz 1 Unterabs. 1 Solz 2 genannte Mindestgage unterschreitet, erhält er die in Absatz I 
Unterabs. 1 Satz 2 genannte Mindestgage unter Anrechnung der ihm bislang gewährten Thea-
terbetriebszulage. Belauft sich zum Zeitpunkt des In kraf (freien* dieses Tarifvertrags die Goge 
eines Bühnentechniken einschließlich der Theaterbetriebszulage nach § 6 BTT bzw. BTTl auf 
einen Befrag, der der in Absalz 1 Unterabs. 1 Satz 2 genannten Mindestgage entspricht oder 
diese Mindestgage ubersteigt, bleibt die Gage unverändert. Für Verträge mit Gcgenvereinba-
rvngen nach den Sätzen ) und 2 dieser Protokollnotiz gelten § 6 Abs. 1 Untorabs. 2 BTT vom 
25. Ma i 1961 in der Fassung vom 23 September 1996 bzw. § 6 Abs, 1 Unterabs. 2 BTTL vorn 
28. Juni 1968 in der Fassung vom 23. September 1996 einschließlich der Übergangsregelung 
für das Bei1riH«.gebiel weiter. Bei dor Vereinbarung von Teilzeitarbeit gelten Sätze 1 bis 3 dieser 
Protokollnotiz entsprechend. 

§ 68 
Rechteabgellung - Bühnertfechniker 

|1) Soweit ein Urheber- oder Leistungsschutzrecht besteht, erhält der Bühnentechni-
kernebenderGaae(§67Abs, 1 (zusätzlich fürdieMitwirkung bei Veranstaltungen 
für Funkzwecke (live oder aufgezeichnet) einschließlich Übertragung der für die 
Sendung und deren Wiedergabe erforderlichen Rechte eine angemessene Son-
dervergütung. DieSondervergütung kann durch Nebenabrede in Monatsbeträgen 
pauschaliert werden; die Nebenabrede ist mit einer Frist von drei Monaten zum 
Ende einer Spielzeit kündbar. 

(2) Im Fall von Absatz 1 sind Wiederholungsvergütungen, auch bei zeitverselzter 
Verbreitung über Kabel und/oder Satellit, sowie Vergütungen für die Verbreitung 
der Sendung außerhalb des vertraglich vereinbarten Sendegebiets und Betei-
ligungen am Erlös aus Verkäufen/Uberfassungen der Sendung an ausländische 
Rundfunkunternehmen in angemessener Hohe zu zahlen. 

(3] Nicht zu vergüten ist die Mitwirkung bei Reportagesendungen des Hörfunks 
und des Fernsehens. Dies gilt unabhängig von der Zeit, die zwischen der Auf-
zeichnung bzw. der Livewiedergobe und der Reportagesenduna vergangen ist. 
Reportagesendungen liegen vor, wenn die Wiedergabezeit sechs Minuten nicht 
übersteigt und nicht mehr als ein Viertel des Werks wiedergegeben wird. 
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(4) Keine Vergütung wird gezahlt bei der Verwertung einer Aufnahme für den thea-
tereigenen Gebrauch (einschließlich der Nutzung als kostenloses oder gegen 
Schutzgebühr abgegebenes Werbemittel, mit dem zugunsten des Arbeitgebers 
oder seines Rechtsträgers geworben wird). 

§ 68a 
Jubiläumszu wen düng - ßühnentechniker 

Der ßühnentechniker erhält als Jubiläumszuwendung nach einer ununterbrochenen 
Beschöftigungszeit bei demselben Arbeitgeber von 

25 Jahren 350 ,00 € , 
4 0 Jahren 500,00 € . 

§ 6 9 
Nichtverlängerungsrnilteilimg - Bühnentechniker 

(1J Das Arbeitsverhältnis endet mit dam im Arbeitsvertrag vereinbarten Zeitpunkt. 
(2) Ein mindestens für ein Jahr (Spielzeit) abgeschlossener Arbeitsvertrag verlängert 

sich zu den gleichen Bedingungen um ein Jahr (Spielzeit), es sei denn, eine 
Vertragspartei teilt der anderen bis zum 31. Oktober der Spielzeit, mit de-
ren Ablauf der Arbeitsvertrag endet, schriftlich mit, dass sie nicht beabsichtigt, 
den Arbeitsvertrag zu verlängern (Nichtverlängerungsrnltteilung). Besteht das 
Arbeitsverhältnis am Ende einer Spielzeit ununterbrochen mehr als acht Jahre 
(Spielzeiten), muss die Nichtverlangerungsmitteilung der anderen Vertragspar-
tei bis zum 31. Juli der [eweils vorangegangenen Spielzeit schriftlich zugegan-
gen sein. 

(3) Besteht das Arbeitsverhältnis am Ende einer Spielzeit bei derselben Bühne un-
unterbrochen mehr als fünfzehn Jahre (Spielzeiten], kann der Arbeitgeber eine 
Nichtverlangerungsmitteilung nach Absatz 2 nur aussprechen, um das Arbeits-
verhältnis unter onderen Vertragsbedingungen - auch außerhalb der im Arbeits-
vertrag angegebenen Bühne(n) (ein Arbeitgeber in selbständiger Rechtsform 
auch bei seinem oder einem seiner rechtlichen oder wirtschaftlichen Träger) 
- fortzusetzen-
Besteht das Arbeitsverhältnis am Ende einer Spielzeit bei derselben Bühne unun-
terbrochen mehr als fünfzehn Jahre (Spielzeiten) und hat der Bühnentechniker 
in dem Zeitpunkt, in dem die Nichtverlangerungsmitteilung spätestens zugegan-
gen sein muss (Absatz 2), das 55. Lebensjahr vollendet, Kann der Arbeitgeber 
eine Nichtverlangerungsmitteilung nach Absatz 2 nur aussprechen, um das 
Arbeitsverhältnis unter anderen Vertragsbedingungen bei der (den) im Arbeits-
vertrag angegebenen Bühne(n) fortzusetzen. 

Besteht das Arbeitsverhältnis am Ende einer Spielzeit bei derselben Bühne un-
unterbrochen mehr als acht Jahre (Spielzeiten), können der Arbeitgeber und 
der Bühnentechniker vertraglich vereinbaren, dass bis zu vier Spielzeiten der 
nachfolgenden Spielzeiten auf die 15 Jahre nach Unterabsatz 1 und 2 nicht 
angerechnet werden. 

(4) Bevor der Arbeitgeber eine Nichtverlänaerungsmitteilung ausspricht, hat er den 
Bühnentechniker - auf dessen schriftlichen Wunsch den Sprecher der Sparte, 
der der Bühnentechniker angehört, oder das von dem ßühnentechniker benann-
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te Vorstandsmitglied des Orts-/Lokal Verbands einer der vertragschließenden 
Gewerkschaften, das an der gleichen Bühne beschäftigt ist - zu hören. Der 
Bühnentechniker ist fünf Tage vorder Anhörung zur Anhörung schriftlich einzula-
den. Die Einladung zur Anhörung gilt als ordnungsgemäß zugestellt, wenn der 
Arbeitgeber nachweist, dass die Absendung der Einladung fünf Tage vor der 
Anhörung an die dem Arbeitgeber bekannte Adresse erfolgt ist. 

(5) Der Bühnentechniker und der von ihm nach Absatz 4 Benannte sind unter Be-
rücksichtigung der durch die Theaterferien oder einen Gastierurlaub beding-
ten Abwesenheit des Bühnentechnikers spätestens zwei Wochen vor den in 
Absatz 2 genannten Zeitpunkten zu hören, es sei denn, der Bühnentechniker 
verzichtet schriftlich darauf, gehört zu werden; in diesem Fall findet Absatz 4 
Satz 2 keine Anwendung. Unterlässt es der Arbeitgeber, den Bühnentechniker 
fristgerecht zu hören, ist die Nichtverlängerungsmitteilung unwirksam. 

(6) Ist der Bühnentechniker durch Arbeitsunfähigkeit oder aus einem anderen 
Grunde verhindert, die Anhörung bis zu dem in Absatz 5 genannten Zeitpunkt 
wahrzunehmen, oder nimmt der Bühnentechniker die Anhörung nicht wahr, 
bedarf es seiner Anhörung zur Wirksamkeit der Nichtverlängerungsmitteilung 
nicht. Im Falle der Verhinderung ist der Arbeitgeber auf schriftlichen Wunsch des 
Bühnentechnikers jedoch verpflichtet, den Sprecher der Sparte, der der Bühnen-
techniker angehört, oder das von dem Bühnentechniker benannte Vorstandsmit-
glied des Orts/Lokal Verbands einer der vertragschließenden Gewerkschaften, 
das an der gleichen Bühne beschäftigt ist, zu hören; Satz 1 gilt entsprechend. 
Der schriftliche Wunsch muss dem Arbeitgeber spätestens zwei Wochen vor 
den in Absatz 2 genannten Zeitpunkten zugegangen sein, In diesem Fall muss 
die Anhörung spätestens drei Tage vor den in Absatz 2 genannten Zeitpunkten 
vorgenommen sein, 

(7) Der auf Wunsch des Bühnentechniker* beteiligte Sprecher der Sparte und das 
beteiligte Vorstandsmitglied des Orts-/Lokal Verbands einer der vertragschlie-
ßenden Gewerkschaften haben über den Inhalt der Anhörung gegenüber Drit-
ten Vertraulichkeit zu wahren. 

(8) Klagen gegen Nichtverlängerungsmitteilungen sind innerhalb einer Aus-
schlussfrist von vier Monaten nach den in Absatz 2 genannten Terminen zur 
Nichtverlängerungsmitteilung zu erheben, 

(9) Die Absätze 3 bis 6 gelten nicht, wenn der Bühnentechniker bei Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses Anspruch auf Altersrente aus der gesetzlichen Renten-
versicherung oder einer außerhalb der gesetzlichen Rentenversicherung beste-
henden Versorgung durch den Arbeitgeber oder durch eine Versorgungseinrich-
tung hat, zu der der Arbeitgeber Mittel beigesteuert hat. 
Die Absätze 3 bis 6 gelten ferner nicht, wenn die Nichtverlängerungsmitteilung 
zum Ende der Spielzeit ausgesprochen wird, in der der Bühnentechniker das 
gesetzlich festgelegte Alter zum Erreichen der Regelaltersrente oder ein höheres 
Alter vollendet hat. 

PrototcollnoKz zu den Ab&gtien 2 und 3: 
Soweit bei Angaben von Zeiträumen die Bezeichnung "Jahr (Spielzeit]" oder diq Bezeichnung "Jahre 
(Spielzeiten]" verwendet werden, ist es unerheblich, ob die Spielzeit bzw. die Anzahl der Spielzeiten 
in Kalendertagen kürzer oder länger als ein Jahr bzw. die entsprechende Anzahl von Jahron sind 
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§ 7 0 

Besondere Entschädigung bei Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses aus Auto» eine» Intendantenwechsels • Bühnentechniker 

(1) Der Bühnentechniker, der aus Anlass eines Intendantenwechsels infolge einer 
durch den Arbeitgeber ausgesprochenen Nichtverlöngerungsmitteilung in der 
ersten Spielzeit nach dem Intendanten Wechsel nicht mehr im Arbeitsverhältnis 
steht, er hält eine Abfindung nach Maßgabe des Unterabsatzes 2, sofern nicht 
die Voraussetzungen von § 4 6 Abs. 1 vorliegen. Voraussetzung für den Anspruch 
nach Satz 1 ist, dass der Bühnentechniker innerhalb von drei Monaten nach 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses kein unter diesen Tarifvertrag fallendes Ar-
beitsverhältnis oder kein anderes volles Arbeitsverhältnis begründen konnte. 
Die Abfindung beträgt bei einer ununterbrochenen Beschäftigung bei demsel-
ben Arbeitgeber von 

4 Jahren (Spielzeiten) 3 monatliche Vergütungen, 
6 Jahren (Spielzeiten) 4 monatliche Vergütungen, 
9 Jahren (Spielzeiten) 5 monatliche Vergütungen, 

12 Jahren (Spielzeiten) 6 monatliche Vergütungen. 
Der Bühnentechniker hat das Vorliegen der Voraussetzungen des Unterabsat 
zes 1 Satz 2 in geeigneter Form nachzuweisen. Hat er diesen Nachweis er-
bracht, ist die Abfindung in einer Summe zu zahlen. Für den Nachweis, dass 
kein Arbeitsverhältnis nach Unterabsatz 1 Satz 2 abgeschlossen wurde, reicht 
in der Regel die Vorlage einer Bescheinigung der Agentur für Arbeit aus, aus 
der sich ergibt, dass das Mitglied in dem gesamten in Unterabsatz I Satz 2 
genannten Zeitraum arbeitslos gemeldet war, 

(2) Zieht der Bühnentechniker nach dem beendeten Arbeitsverhältnis an einen an-
deren Ort um, ist ihm auf Antrag ein Vorschuss auf die Abfindung in Höhe des 
Zuschusses zu den Umzugskosten nach Absatz 3 zu zahlen. Der Vorschuss ist 
zurückzuzahlen, wenn dem Bühnentechniker kein Anspruch auf die Abfindung 
zusteht, weil er innerhalb von drei Monaten nach Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses ein unter diesen Tarifvertrag fallendes Arbeitsverhältnis oder ein an 
deres volles Arbeitsverhältnis begründen konnte, 

(3) Der Bühnentechniker, der aus Anlass eines Intendanten wechseis infolge einer 
durch den Arbeitgeber ausgesprochenen Nichtverlöngerungsmitteilung in der 
ersten Spielzeit nach dem Intendantenwechsel nicht mehr im Arbeitsverhältnis 
steht und noch nicht ununterbrochen vier Jahre (Spielzeiten) an derselben Bühne 
beschäftigt war, erhält einen Zuschuss zu den Umzugskosten. Der Zuschuss 
beträgt die Hälfte der nachgewiesenen Kosten für das Befördern des Umzugs-
guts, höchstens jedoch eine monatliche Vergütung. Hat der Bühnentechniker 
den Kosten nach weis erbracht, ist der Zuschuss in einer Summe zu zahlen. Auf 
den Zuschuss sind Leistungen zu den Umzugskosten einer anderen Bühne oder 
aus öffentlichen Mitteln anzurechnen, 

(4) Absätze 1 bis 3 gelten nicht für Technische Direktoren und technische Leiter. Sie 
gelten nicht für den Bühnentechniker, wenn dieser bei Beendigung des Arbeits-
verhältnisses Anspruch auf Altersrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung 
oder einer außerhalb der gesetzlichen Rentenversicherung bestehenden Versor-
gung durch den Arbeitgeber oder durch eine Versorgungseinrichtung hat, zu 
der der Arbeitgeber Mittel beigesteuert hat, 
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Protokolfnotiz: 
l&tdio Leitung einem Direktorium übertragen, gilt als Inte ndantenwech sei im Sinne der Absätze 1 und 
3 der Wechsel des Operndirektors, Schauspieldirektors oder Ballettdirektors, dem die Vollmachten 
eines Intendanten Obertragen sind. 
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3. Abschnitt 
SONDERREGELUNGEN (SR] CHOR 

§ 71 
Besondere Mitwirkungspflicht - Chor 

(1} Die Mitwirkungspflicht des Opernchormitglieds umfasst olle darstellerischen Tä-
tigkeiten zur künstlerischen Ausgestaltung der Chorleistung. Soweit eine Oper 
oder Operette die Mitwirkung eines Opernchors vorsieht, ist dieser in der Regel 
mit Mitgliedern aus dem Opernchor der Bühne(n) zu besetzen. 

(2) Zur Mitwirkungspflicht des Opernchormitglieds gehören auch 
a) das Singen in einem anderen Kunstfach (Stimmgruppe), wenn dieses Kunst-

fach mit dem vereinbarten Kunstfach (Stimmgruppe) stirnrnverwondt und die 
Übernahme nach Stimmlage und Dauer der Beanspruchung nicht stimm-
schädigend ist. Ein Auswechseln oder Verstärken von Alt und Tenor oder 
umgekehrt ist in Ausnahmefallen gestattet, im übrigen besteht eine Stimm-
verwandschaft jedenfalls zwischen dem 1. Tenor und 2. Tenor, zwischen 
dem 1, Bass und dem 2,-Bass, zwischen dem 1. Sopran und dem 2. Sopron 
und zwischen dem 1, Alt und dem 2. Alt, 

bj das Singen einer kleinen Charoper in fremder Sprache, jedoch nicht in 
einer anderen als der Originalsprache des Librettos, 

c) die Sprechchorleistung, 
d) andere Leistungen, . 

aa) die für den Opemchor in der Partitur oder dem Libretto vorgesehen sind 
oder 

bb)die sich aus der Inszenierung ergeben, wenn dies aus künstlerischen 
Gründen gerechtfertigt und das Opemchormitglied bereits zur Mitwir-
kung bei der Veranstaltung verpflichtet ist, 

e) kurze solistische Sprech- und/oder Gesangsleistungen, insbesondere mit 
szenischer Darstellung, im Schauspiel [edoch nur, wenn es im Arbeitsver-
trag vereinbart ist, 

f} die Chorgesangsleistung, wenn die Stimmgruppe wegen des unvorhergese-
henen Ausfalls anderer Mitglieder der Stimmgruppe nur einzeln besetzt ist, 

g) die Mitwirkung bei Statisterie und Komparserie, wenn dies aus künstleri-
•• sehen Gründen gerechtfertigt und das Opemchormitglied bereits zur Mit-
V Wirkung bei der Veranstaltung verpflichtet ist, 

h) die pantomimische Leistung sowie Gesellschaftstänze und ähnliche Tanz-
leistungen, im Schauspiel jedoch nur, wenn die gesangliche Leistung eines 
Opernchors bei der Veranstaltung vorgesehen ist. 

(3) Das Opemchormitglied ist darüber hinaus zu folgender Mitwirkung verpflictet 
a) zur Übernahme von kleineren Rollen oder Partien, 
b) zum Singen einer mittleren oder großen Choroper in fremder Sprache, je-

doch nicht in einer anderen ols der Originalsprache des Librettos, 
c) zu anderen Tanzleistungen, als sie in Absatz 2 Buchst, h vorgesehen sind. 

Protokollnotiz zu Absotz 2 Buchst, e und Absatz 3 Buchst, a: 
Di© tarifvertra gliche Einordnung der Leistung bestimmt sich nach der jeweiligen szenisch*musikali-
schen Realisierung sowie nach dem Umfang der solislischen Sprech- oder Gesangsleistung, nicht 
nach der Bezeichnung im Libretto oder in dar Sckundärliterolur. 
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Protokollnotiz zu Absatz 2 Buchst, f: 
Im Musical besteht die Verpflichlung zur Mitwirkung bei jeder mit mehreren Opernchormilgliedern 
zu erbringenden Gesangsleistung, auch wenn die jeweilige Slimrngruppe nur einzeln besetzt ist (z.B. 
Guortelte, Quintette}. 

Protokollnotiz t u Absatz 3 Buchst, b: 
O b Für den Herrenghor und den Damenchor eine große oder mittlere Choroper vorliegt, bestimmt sich 
nach der 8. Auflage des „hondbuch der Oper" von Rudolf Kloiber. Nicht int „Hondfcuch der Oper" 
aufgeführte Opern sind nach gleichem Maßstoben zu beuiteiler». 

§ 7 2 
Proben • Chor 

(1) Chorgesangsproben dürfen zwei Stunden nicht überschreiten. Opernchor-
mitglieder sind zu Nachstudierproben verpflichtet, soweit sie das Repertoire 
der Bühne zum Zeitpunkt ihres Beschäftigungsbeginns nicht beherrschen; für 
diese Opernchormitgl ieder kann die Chorgesangsprobe auf zweieinhalb Stun-
den ausgedehnt werden. 
Chorproben mit Orchester, die nicht ßühnenproben im Sinne von Absatz 2 sind 
(Orchestersitzproben), sollen zweieinhalb Stunden nicht überschreiten. Dienen 
diese Proben ausschließlich den Proben des Chorgesongs, findet Unferabsatz 1 
entsprechend Anwendung. 

(2) Bühnenproben sollen drei Stunden nicht überschreiten. Finden innerhalb einer 
Probe eine Chorgesangsprobe und eine Bühnenprobe statt, soll die Chorge-
songsprobe eine Stunde nicht überschreiten. Eine ßühnenorchesterprobe je 
Neuinszenierung soll vier Stunden nicht überschreiten, 

(3) Die Dauer der Haupt- und Generalprobe sowie einer weiteren ßühnenprobe in 
Kostüm und Maske je Neuinszenierung ist zeitlich nicht begrenzt. Das Opern-
chormitgl ied ist zudem verpflichtet, an einer weiteren zeitlich unbegrenzten 
Bühnenprobe in Kostüm und Maske je Neuinszenierung mitzuwirken. 

(4) Eine Probe in Kostüm und Maske kann in Ausnahmefollen geteilt werden, wenn 
die Lange des Werks oder betriebliche Gründe es verlangen. Eine zweite Probe 
in Kostüm und Maske kann in Ausnahmefallen im Benehmen mit dem Opern-
chorvorstand geteilt werden. Bei einer Teilung darf der eine Probenteif vier 
Stunden, der andere Probenteil drei Stunden nicht überschreiten. 

(5) Für jedes Werk, das in derselben Regiekonzeption aus vorangegangenen Spiel-
zeiten übernommen wird, ist das Opernchormitglied zur Mitwirkung bei einer 
zeitlich unbegrenzten Probe in Kostüm und Maske (Generalprobe) verpflichtet. 
Eine entsprechende Verpflichtung besteht auch, wenn ein Werk in derselben 
Regiekonzeption auf einer oder mehreren zusätzlichen Bühnen (§ 7 j aufgeführt 
wird, für die dafür auf der zusätzlichen Bühne anberaumten Probe vor der dor-
tigen ersten Aufführung. 

(6) Neu engagierte Opernchormitglieder sind verpflichtet, je Inszenierung an einer 
Probe in Kostüm und Maske teilzunehmen. 

(7) Nimmt der Arbeitgeber die Vierstundenprobe (Absatz 2 Satz 3), eine weitere 
zeitlich unbegrenzte Bühnenprobe in Kostüm und Maske (Absatz 3 Satz 2] 
oder eine zeitlich unbegrenzte Probe (Absotz 5) in Anspruch, ist dem Opern-
chormitglied für jede dieser Proben ein zusätzlicher freier Tag zu gewähren. 
Finden in einer Spielzeit mehr als sechs verlängerte Proben (Satz-1) statt, erhält 

SS. Frgai>2L>nr}iliefo(ung April 201 l 5 0 



1 A 1.2.3 
NV Bühne 
SR Chor 

das Opernchormitglied nicht mehr ols sechs zusätzliche freie Tage. Für zwei 
der zeitlich unbegrenzten Proben (Absatz 5) pro Spielzeit wird kein freier Tag 
gewährt. 
Ein einzelner zusätzlicher freier Tag kann nicht an einem Sonntag gewährt 
werden, Sind mehrere zusätzliche freie Tage zu gewähren, sollen sie möglichst 
zusammenhängend gewährt werden. 

(8) Dem Opernchormitglied soll während der Bühnenprobe eine angemessene 
Pause gewährt werden; die Pause wird nicht auf die Probendouer angerech-
net. 
Während der Chorgesangsprobe soll eine angemessene Arbeitsunterbrechung 
stattfinden; die Arbeitsunterbrechung wird nicht auf die Probendauer angerech-
net, wenn sie 15-Minuten oder länger dauert. 
Eine Probe liegt auch dann vor, wenn sie durch Pausen unterbrochen oder in 
verschiedenen Räumen durchgeführt wird, innerhalb einer Probe können auch 
mehrere Werke, auch in unterschiedlicher Besetzung, geprobt werden, sofern 
die Inanspruchnahme die zulässige Probendauer nicht überschreitet. 
Keine Proben sind kurzzeitige Verständigungen und Repetitionen schwieriger 
Ensemblestellen für die laufende Vorstellung vor und während derselben, wenn 
sie nicht länger als 15 Minuten dauern. Entsprechendes gilt in Ausnahmefäl-
len auch für schwierige Chorstellen auf Veranlassung des musikalischen Leiters 
de; Aulführung im Einvernehmen mit dem Opernchorvorstand. Ebenfalls keine 
Proben sind bei Gastspielen szenische und akustische Verständigungen im er-
forderlichen Umfang, höchstens jedoch von 30 Minuten Dauer. 

(9) Ein Opernchormitglied, das abends bei der Aufführung oder der Haupt- oder 
der Generalprobe einer großen Choroper oder eines großen Chorwerks (An-
lage 7) mitzuwirken hat, darf am Vormittag nur zeitlich eingeschränkt beschäf-
tigt werden. Bei Eintritt unvorhergesehener Umstände sind Ausnahmen im Be-
nehmen mit dem Opernchorvorstand zulässig. 

(10)Das Opernchormitglied ist nicht verpflichtet, an einem Sonntag oder gesetzlich 
anerkannten Feiertag, während einer Aufführung, nach einer Abendaufführung 
sowie nach 23 .00 Uhr bei einer Probe mitzuwirken, wenn nicht besondere Um-
stände, insbesondere eine Störung des Spielplans oder des Betriebs oder ein 
Gosfspiel am Theater es erfordern, eine Probe zu dieser Zeit abzuhalten. 

(11 Jim Einvernehmen mit dem Opernchorvorstand sind Abweichungen im Einzelfall 
zulässig. 

§,73 
Ruheieiten - Chor 

(1 ] Das Opernchormitglied hat Anspruch auf die folgenden Ruhezeiten: 
a) fünf Stunden zwischen einer Probe und dem Zeitpunkt, zu dem sich das 

Opernchormitglied zu einer Aufführung im Theater oder bei einem auswär-
tigen Gastspiel an der Abfahrtstelle einzufinden hat, 

b) vier Stunden zwischen zwei Proben, 
c) zwei Stunden vor einer Probe, die nach einer Aufführung stattfindet, wobei 

sich die Ruhezeit auf drei Stunden verlängert, soweit in der Aufführung eine 
große Choroper oder ein großes Chorwerk (Anlage 7) aufgeführt wurde, 
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d) elf Stunden noch dem Ende einer Abendaufführung oder nach der Heim-
kehr von einem Gastspiel zur Nachtzeit (Nachtruhezeit). 

(2] Die Ruhezeit nach Absatz 1 Buchst, a kann verkürzt werden 
a) bei Haupt- und Generalproben, 
b) bei den weiteren zeitlich nicht begrenzten Proben in Kostüm und Maske um 

höchstens eine Stunde; wi rd diese Probe wegen der Länge des Werks oder 
aus betrieblichen Gründen geteilt, darf die Ruhezeit nur bei einem Proben-
teil gekürzt werden, 

c) bei einem auswärtigen Gastspiel um die Hälfte der Hinfahrzeit, jedoch um 
nicht mehr als eine Stunde; dabei sind 50 Kilometer der Hinfahrt mit einer 
Fahrstunde anzusetzen, 

d) im Benehmen mit dem Opernchorvorstand, wenn betriebliche Gründe, ins-
besondere die Störung des Spielplons oder ein Gastspiel am Theater es 
erfordern, 

e) an einem Tage, an dem nur eine Nachmittagsaufführung stattfindet, um eine 
Stunde, ausgenommen vor Aufführungen von großen Choropern oder von 
großen Chorwerken (Anlage 7). 

13) Der Ruhezeit nach Absatz 1 Buchst, d kann bei einem auswärtigen Gastspiel 
die Hälfte der Rückfahrzeit, jedoch nicht mehr als eine Stunde, zugerechnet 
werden; dabei sind 50 Kilometer der Rückfahrt mit einer Stunde Fahrzeit anzu-
setzen. 

(4) Weitere Verkürzungen der Ruhezeiten können im Einvernehmen mit dem Opern-
chorvorstand vorgenommen werden, wobei die Nachtruhezeit nur dann bis zu 
zwei Stunden verkürzt werden darf, wenn die Art der Arbeit dies erfordert und 
die Kürzung der Ruhezeit innerhalb eines festzulegenden Ausgleicliszeitraums 
ausgeglichen wird. 

Protokollnotiz zu Absatz 1: 
Die Ruhezeit nach Absotz 1 Buchst, o soll um eine halbe Stunde verlängert werden, wenn ohne 
diese Verlängerung eine angesichts der Belastung des Opemchormitglieds in der Vorstellung ange-
messene Ruhezeit nicht gewährleistet ist (z. B. vor einer großen Chöroper oder vor einem großen 
Chorweck.-Anloge 7). 

Protokoll not i i zu Absatz 2: 
Die Vorschrift des Absatzes 2 Buchst, b schließt nicht ausf doss die Ruhezeit bei einer Probe in Kostüm 
oder Maske um höchstens eine Stunde verkürzt wird. 

§ 74 
Freie Tage • Chor 

(1) Das Opernchormitglied hat unbeschadet der an allen Tagen einer Spielzeit be-
stehenden Mitwirkungspflicht, ausgenommen an den Tagen der in die Spielzeit 
fallenden Theaterferien, Anspruch auf einen freien Werktag wöchentlich und 
einen halben freien Tag je Woche. 

(2] Die freien Werktage sollen so gewährt werden, dass in der Regel nicht mehr als 
zwölf Tage zwischen zwei freien Werktagen liegen Kann in Ausnahmefällen 
ein freier Werktag nicht gewährt werden, ist der Ausgleich innerhalb von sechs 
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Wochen vorzunehmen. Ein Ausnahmefall im Sinne von Satz 2 liegt auch dann 
vor, wenn sich der Opernchor auf Gastspielreise befindet. 

(3) Die halben freien Tage sind während der Spielzeit zu gewähren. 26 halbe 
freie Tage sind innerhalb von 26 Wochen zu gewähren; für die übrigen halben 
freien Tage gilt dies im jeweiligen Zeitraum entsprechend. W i rd ein halber freier 
Tag am Nachmittag gewährt, beginnt er mit dem Ende des Vormittagsdienstes. 
Endet dieser nach 14 Uhr, kann an diesem Tog kein halber freier Tag gewährt 
werden. Oer holbe freie Tog darf nicht am Sonntag Vormittag gewahrt wer-
den. 

(4) Am 1, Mai und am 24, Dezember können weder ein freier Werktag noch ein 
halber freier Tag gewährt werden. 

(5) Die freien Tage gelten die wegen einer Beschäftigung an einem Sonntag oder 
an einem auf einen Werktag fallenden gesetzlichen Feiertag zu gewährende 
Freizeit ab. In jeder Spielzeit sind acht Sonntage außerhalb der Theaterferien 
beschäftigungsfrei zu lassen. Dabei sind künstlerische und betriebliche Gründe 
zu berücksichtigen, 

(6) Im Einzelfall sind im Einvernehmen mit dem Opernchorvorstand Abweichungen 
von den Absätzen 2 bis5 zulässig. Im Einvernehmen mit dem Opernchorvorstand 
konn ein freier Tag durch zwei halbe freie Tage ersetzt werden. 

§ 7 5 
Vergütung • Chor* 

(1] Die Vergütung der Opernchormitglteder besteht aus der Gage (§ 76) und der 
Zulage (§ 78). 

[2] Tagesgage ist ein Dreißigstel der den Opernchormitgliedern zustehenden Gage 
einschließlich der Zulagen nach § 78. 

(3| Das teilzeitbeschäftigte Opemchormitglied erhält von der Vergütung nach Ab-
satz 1 den Teil, der dem Umfang seiner Beschäftigung (§ 5 Abs. 3] entspricht, 

§ 76 
Gagenkfossen/Gagg - Chor 

(1) Die Gagen werden nach den Gagenklassen 1 a bis 2 b bemessen, die sich 
nach der jeweiligen Vergütungsgruppe des Tarifvertrags für die Musiker in 
Kulturorchestern (TVK) richten, in die dos Orchester derselben Bühne eingrup-
piert ist. Dabei entsprechen 

die Vergütungsgruppe des Orchesters der Gagenklosse 
A mit der Zulage nach § 17 Abs. 7 
Buchst, a TVK 1 a 
A ohne Rücksicht darauf, ob bzw. in welcher 
Höhe eine Zulage nach der Fußnote 2 
zu dieser Vergütungsgruppe gewährt wird 1 b 
ß mit der Zulage nach § 22 Abs. 7 Buchst, b TVK 2 o 
B, C und D 2 b. 
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Soweit das Orchester nicht unter den TVK fällt, wird für die Opernchormitglieder 
ein gesonderter Gagentarifvertrag abgeschlossen. 

(2) Die Gagen betragen monatlich in der Gagenklasse 
l a ab 3.124,— € , 
1 b von 3 .049 - € bis 3 .123 , - € , 
2a von 2.793 - € bis 3 .048 , - € , 
2b von 2 ,348 , - € bis 2 . 7 9 2 , - € ; 
(Gagen erhöht um 2,95 v.H.) 
Dieses Gagengefüge findet im Tarifbereich TV-L ab ] . Jonaur 2014 Anwen-
dung. Im Tarifbereich TVöD gilt anstelle dieses Gagengefüges § 2 Abs. 7 Vier-
ter Tarifvertrag vom 15. Mai 2014 zur Durchführung des § 1 2a NV Bühne vom 
15. Oktober 2002. 

(3) Die Gage beträgt im Anfängerjahr mindestens 75 v. H. der Gage, Anfänger-
jahr ist das erste Jahr einer Beschäftigung nach Abschluss der Ausbildung. 

(4) gestrichen 

§ 7 7 f - L I 
Ort&zuschlag - Char (gestrichen) 

§ 78 
Zulage - Chor 

|1) Die Zulage wird nach einer Dienstzeit als Opernchormitglied von 
4 Jahren in Höhe von 4,5 v. H., 

8 Jahren in Höhe van weiteren 3,5 v. H., 
12 Jahren in Hohe von weiteren 2,5 v. H, 

in den Gagenklassen 1 a, 1 b und 2 a des jeweiligen unteren Rahmenbelrags 
der Gagenklosse (§ 76 Abs, 1), der das Opernchormitglied angehört, in der 
Gagenklasse 2 b vom mittleren Rohmenbetrag gezahlt. Dienstzeit im Sinne von 
Satz 1 sind alle Beschäftigungszeiten, die das Mitglied als Opernchormitglied 
bei Arbeitgebern, die dem Deutschen Bühnenverein angehören, zurückgelegt 
hat. 

|2) Bei der Berechnung sich ergebende Centbeträge von 5 0 und mehr werden ouf 
volle Euro aufgerundet, von weniger als 5 0 Cent auf volle Euro abgerundet. 

§ 7 9 
Sondervergütungen - Chor 

(1) Mit de; Vergütung (§ 75 Abs. 1) sind die von dem Opernchormitglied nach 
diesem Tarifvertrag zu erbringenden Arbeitsleistungen abgegolten, soweit sich 
aus den Absätzen 2 bis 4 nichts anderes ergibt, 

(2] Neben der Vergütung (§ 75 Abs. 1} erhält das Opernchormitglied zusätzlich 
für 
a) die Übernahme kleinerer Rollen oder Partien (§ 7\ Abs, 3 Buchst, a] eine 

angemessene Sondervergütung, 
b) das Singen einer mittleren Choroper in fremder Sprache (§ 71 Abs. 3 

Buchst, b] eine ViertelTagesgage (§ 75 Abs. 2] je Vorstellung, sofern dos 
Werk nicht in italienischer, französischer oder englischer Sprache aufge-
führt wird, 
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c) das Singen einer großen Choroper in fremder Sprache {§ 71 Abs. 3 
Buchst, b] eine Drittel-Tagesgage (§ 75 Abs. 2] je Vorstellung, 

d) die Mitwirkung an einer zweiten oder dritten an demselben Tag stattfinden-
den Aufführung mindestens je eine halbe Tagesgage (§ 75 Abs. 2], 

e) andere Tanzleistungen (§ 71 Abs. 3 Buchst, c) eine angemessene Vergü-
tung, 

13] Für die Mitwirkung in Konzerten erhält das Opernchormitgiied neben der Ver-
gütung (§ 75 Abs. 1] eine angemessene Sondervergütung von einer bis zu 
vier Tagesgagen (§ 75 Abs, 2), es sei denn, es handelt sich um Konzerte aus 
besonderen Anlässen oder um konzertante Aufführungen eines musikalischen 
Bühnenwerks. 

|4] in den Fälfen des Absatzes 2 Buchst, b bis e und des Absatzes 3 kann statt 
der-vorgesehenen Sondervergütungen - im Einvernehmen mit dem Opernchor-
vorstand- auch ein angemessener Freizeitausgleich gewährt werden, Bei der 
Gewährung von Freizeitousgleich findet § 36 Abs, 1 entsprechend Anwen-
dung. Die ärztliche Bescheinigung ist bereits am ersten Tag der Erkrankung 
vorzulegen. 
Die Höhe der besonderen Vergütung (Absatz 2 Buchst, a und e, Absatz 3) 
oder der Umfang des angemessenen Freizeitausgleichs sollen vor der Premiere 
vereinbart werden. 

(5) Den Opernchormitgliedern kann für besondere künstlerische Leistungen eine 
einmalige oder zeitlich befristete Prämie gewährt werden, Der Grund für die 
Befristung ergibt sich aus den künstlerischen Belangen der Bühne. 

Protokollnotiz zu Absatz 1; 
Nicht zu vergüten ist die Mitwirkung des Damenchars in „Rigolefto", 

Protokollnotiz zu Absatz 3: 
1. Unter „Konzerf" (bzw. „Konzerte") ist nichf die einzelne Konzertveransfoltung, sondern die je-

weilige Konzerfeinstudierung einschließlich einer oder mehrerer Aufführungen zu verstehen. 
2. Als Konzerl gilt auch das szenisch aufgeführte große Chorwerk (Anlage 71. 

§ 80 
Rechteabgeltung - Chor 

(1) Neben der Vergütung (§ 75 Abs. 1) erhält das Opernchormitgiied zusätzlich für 
die Mitwirkung bei Veranstaltungen für Funkzwecke (iive oder aufaezeichnel) 
einschließlich Übertragung der für die Sendung und deren Wreaergabe er-
forderlichen Rechte eine angemessene Sondervergütung. Die Sondervergütung 
kann durch Nebenabrede in Monatsbeträgen pauschaliert werden; die Neben-
abrede ist mit einer Frist von drei Monaten zum Ende einer Spielzeit kündbar. 

(2) Wiederholungsvergütungen, auch bei zeitverset2ter Verbreitung über Kabel 
und/oder Satellit, sowie Vergütungen für die Verbreitung der Sendung außer-
halb des vertraglich vereinbarten Sendegebiels und Beteiligungen am Erlös aus 
Verkäufen/Überlassungen der Sendung an ausländische Rundrunkunternehmen 
sind in angemessener Höhe zu zahlen. 

(3) Nicht zu vergüten ist die Mitwirkung bei Reportagesendungen des Hörfunks 
und des Fernsehens. Dies gilt unabhängig von der Zeit, die zwischen der Auf-
zeichnung bzw. der Üvewiedergabe und der Reportagesendung vergangen ist. 

59. Etgtin » ufiQsl;ot*'Lifvg JiiSl 5 5 



I A 1.2.3 
NV Bühne 
SR Chor 

Reportagesendungen liegen vor, wenn die Wiedergabezeit sechs Minuten nicht 
übersteigt und nicht mehr als ein Viertel des Werks wiedergegeben wird. 

(4) Keine Vergütung wird gezahlt bei der Verwertung einer Aufnahme für den thea-
tereigenen Gebrauch (einschließlich der Nutzung als kostenloses oder gegen 
Schutzgebühr abgegebenes Werbemittel, mit dem zugunsten des Arbeitgebers 
oder seines Rechtsträgers geworben wird). 

§ 81 
Beihilfen, Unterstützungen - Chor 

Für die Gewährung von Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen sowie 
von Unterstützungen werden die bei dem Arbeitgeber jeweils geltenden Bestim-
mungen angewendet. 

§ 8 2 
Jubiläumszuwendung • Chor 

(1) Das Opernchormitglied erhält als Jubiläumszuwendung nach einer ununterbro-
chenen Beschäftigungszeit bei demselben Arbeitgeber von mindestens zehn 
Jahren und nach einer Dienstzeit von 

25 Jahren 350 ,00 € , 
4 0 Jahren 500 ,00 € . 

(2) Als Dienstzeil* im Sinne von Absatz 1 gelten die in § 78 Absatz 1 Satz 2 ge-
nannten Beschäftigungszeiten, 

* Wurden die Zeiter» nach § 82 Abs, 2 Buchst, b der bis zum 31, Dezember 2010 geltenden Fossung 
des, NV BüKno anerkannt, gelten diese auch weiterhin als Dienstzeit [Besitzstands reg elungj. Dos gilt 
auch im Folie des Wechsels des Arbeitgebers, soweit der frühere Arbeitgeber Dienstzeiten nach Satz 
t oder in Anwendung eines anderen Dienstver träges des öffentlichen Dienstes anerkannt hat. 

§ 83 
Nichtverlöngerungsmitteilung - Chor 

(1 ] Das Arbeitsverhältnis endet mit dem im Arbeitsvertrag vereinbarten Zeitpunkt. 
(2] Ein mindestens für ein Jahr (Spielzeit) abgeschlossener Arbeitsvertrag verlängert 

sich zu den gleichen Bedingungen um ein Jahr (Spielzeit], es sei denn, eine 
Vertragspartei teilt der anderen bis zum 31. Oktober der Spielzeit, mit de-
ren Ablauf der Arbeitsvertrag endet, schriftlich mit, dass sie nicht beabsichtigt, 
den Arbeitsvertrag zu verlängern (Nichtverlängerungsmitteilung). Besteht das 
Arbeitsverhältnis am Ende einer Spielzeit ununterbrochen mehr als acht Jahre 
(Spielzeiten), muss die Nichtverlöngerungsmitteilung der anderen Vertragspar-
tei bis zum 31. Juli der jeweils vorangegangenen Spielzeit schriftlich zugegan-
gen sein, 

(3) Beabsichtigt der Arbeitgeber, einem Opernchormitglied mitzuteilen, dass er das 
Arbeitsverhältnis nicht verlängern will, hat er hierüber spätestens zwei Wochen 
vor den in Absatz 2 genannten Terminen den Opemchorvorstand schriftlich zu 
unterrichten und ihm mit dem Ziel der Einigung Gelegenheit zur Aussprache 
oder schriftlichen Stellungnahme innerhalb einer Woche zu geben. 
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(4) Der Arbeitgeber soll die Stellungnahme des Opernchorvorslands mit in seine 
Erwägungen über die Nichtverlängerungsmitteilung einbeziehen. 

(5) Die Absätze 3 und 4 gelten nicht, wenn das Opemchormitglied im Einzelfall 
dem Arbeitgeber gegenüber schriftlich auf die Einschaltung des Opernchor-
Vorstands verzichtet. 

(6) Der Arbeitgeber hat dem Opemchormitglied auf dessen Verlangen unver-
züglich schriftlich die Gründe für die NichtVerlängerung des Arbeitsvertrags 
mitzuteilen. 

(7) Die Mitteilung des Arbeitgebers über die NichtVerlängerung des Arbeitsver-
trags ist unwirksam, wenn die Unterrichtung nach Absatz 3 unterbleibt oder der 
Arbeitgeber dem Opernchorvorstand keine Gelegenheit zur Aussprache oder 
Stellungnahme gibt. 

(8) Die Mitteilung des Arbeitgebers über die Nichtverlangerung ist ferner un 
wirksam, wenn künstlerische Belange der Bühne durch die Verlängerung des 
Arbeitsverhältnisses nicht beeinträchtigt werden und wenn die Interessen des 
Opernchormitglieds an der Beibehaltung seines Arbeitsplatzes die Verlänge-
rung des Arbeitsverhältnisses gebieten. 

(9) Absatz 8 gilt nicht, wenn dos Opemchormitglied bei Beendigung des Arbeits-
verhältnisses Anspruch auf laufende Bezüge aus der gesetzlichen Rentenversi-
cherung oder einer außerhalb der gesetzlichen Rentenversicherung bestehen-
den Versorgung durch den Arbeitgeber oder durch eine Versorgungseinrichtung 
hat, zu der der Arbeitgeber Mittel beigesteuert hat. 
In jedem Fall endet das Arbeitsverhältnis, ohne dass es einer Nichtver-
längerungsmitteilung bedarf, am Ende der Spielzeit, in der das Opemchor-
mitglied das gesetzlich festgelegte Alter zum Erreichen der Regelaltersrente 
vollendet hat. 

|K))B©i einem Streit darüber, ob eine Nichtverlängerungsmitteilung nach Absatz 8 
wirksam ist, sind die künstlerischen Belange der Bühne vom Arbeitgeber, die 
übrigen Umstände, z, B. die Leistungsfähigkeit oder die sonstige Eignung, vom 
Opemchormitglied zu beweisen. 

(M)Hat der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis eines Opernchormitglieds n\c\tf 
verlängert, das bei Beendigung des Arbeitsvertrags das 40 . Lebensjahr über-
schritten hat und länger als fünfzehn Jahre bei derselben Bühne beschäftigt war, 
ist er verpflichtet zu prüfen, ob und inwieweit dem Opemchormitglied an der 
Bühne -ggf. nach Umschulung- eine andere angemessene Beschäftigung ange-
boten werden kann. Diese Prüfung hat sich auf die übrigen am Sitz der Bühne 
befindlichen Verwaltungen und Betriebe zu erstrecken, dfe zur Kulturverwaltung 
des Arbeitgebers bzw. des rechtlichen oder wirtschaftlichen Trägers der Bühne 
gehören. 
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4. Abschnitt 

SONDERREGELUNGEN (SR) TANZ 

§ 8 4 
Besondere Mitwirkung?p(ffehl • Tanz 

(1) Die besondere Mitwirkungspflicht des Tanzgruppenmitglieds umfasst die Teil-
nahme am Training. 

(2) Zur Mitwirkungspflicht des Tanzgruppenmitglieds gehören auch 
a) kurze solistfsche Sprech- und/oder Gesangsleistungen, 
b) Refraingesang, wenn das Tanzgruppenmitglied bereits zur Mitwirkung bei 

; der Veranstaltung verpflichtet ist, 
c) pantomimische Leistungen und ähnliche Leistungen, 
d) die Milwirkung bei Statisterie oder Komparserie sowie zu anderen Leistun-

gen, die sich aus der Inszenierung ergeben, wenn dies aus künstlerischen 
Gründen gerechtfertigt und dos Tanzgruppenmitglied bereits zur Mitwir-
kung bei der Veranstaltung verpflichtet ist. 

|3) Das Tanzgruppenmilglied ist darüber hinaus zur Übernahme von kleineren Ral-
len oder Partien verpflichtet. 

§ 8 5 
Proben - Tanz 

j l ) Die Probenzeit einschließlich des Trainings ist an den Tagen, an denen keine 
Abendaufführung stattfindet, auf sieben Stunden ausschließlich der Pausen 
begrenzt, Sie kann für eine zusammenhangende Probe oder für zwei Proben 
genulzl werden. Der Arbeitgeber gibt Umfang und Lage der Proben in den 
Arbeitsplänen (§ 6] bekannt. 

Der Arbeilgeber ist verpflichtet, an fünf Tagen in der Woche für die Tanzgrup-
penmitglieder Training anzusetzen, sofern es die betrieblichen Verhältnisse zu-
lassen. Das Training ist von dem Ballettmeister oder einem Vertreter des Ballett-
meisters durchzuführen, 

(2) Die Dauer der Haupt- und Generalprobe sowie einer weiteren Bühnenprobe 
in Kostüm und Maske je Neuinszenierung ist zeitlich nicht begrenzt. Das Tanz-

v gruppenmitglied ist zudem verpflichtet, an einerweiteren zeitlich unbegrenzten 
Bühnenprobe in Kostüm und Maske je Neuinszenierung mitzuwirken. 

(3) Eine Probe in Kostüm und Moske kann in Ausnahmefällen geteilt werden, wenn 
die Länge des Werks oder betriebliche Gründe es verlangen. Eine zweite Probe 
in Kostüm und Maske kann in Ausnahmefällen im Benehmen mit dem Tanz-
gruppen vorstand geteilt werden. Bei einer Teilung darf der eine Probenteil vier 
Stunden, der andere Probenteil drei Stunden nicht überschreiten. 

(4) Für jedes Werk, das in derselben Regiekonzeption aus vorangegangenen Spiel-
zeiten übernommen wird, ist das Tanzgruppenmitgfied zur Mitwirkung bei einer 
zeitlich unbegrenzten Probe in Kostüm und Maske (Generalprobe) verpfffchtef. 
Eine entsprechende Verpflichtung besteht auch, wenn ein Werk in derselben 
Regiekonzeption auf einer oder mehreren zusätzlichen Bühnen (§ 7) aufgeführt 
wird, für die dafür auf der zusätzlichen Bühne anberaumten Probe vor der dor-
tigen ersten Aufführung. 
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(5) Neu engagierte Tanzgruppenmitgiieder sind verpflichtet, je Inszenierung an ei-

ner Probe in Kostüm und Maske teilzunehmen. 
(6) Nimmt der Arbeitgeber eine weitere zeitlich unbegrenzte Bühnenprobe (Absatz 

2 Satz 2) oder eine zeitlich unbegrenzte Probe (Absatz 4) in Anspruch, ist 
dem Tanzgruppenmitglied für jede dieser Proben ein zusätzlicher freier Tag 
zu gewähren. Finden in einer Spielzeit mehr als sechs verlängerte Proben 
(Satz 1) statt, erhält das Tanzgruppenmitglied nicht mehr als sechs zusätzliche 
freie Tage, für zwei der zeillich unbegrenzten Proben (Absatz 4) pro Spielzeit 
wird kein freier Tag gewährt. 
Ein einzelner zusätzlicher freier Tag kann nicht an einem Sonntag gewährt 
werden. Sind mehrere zusätzliche freie Tage nach Unterabsatz 1 zu gewähren, 
sollen sie möglichst zusammenhängend gewährt werden. 

(7) Dem Tanzgruppenmitglied isl während der Probe eine angemessene Pause zu 
gewahren, Die Pause wird nicht aul die Probendauer angerechnet. 
Eine Probe lieg! auch dann vor, wenn sie durch Pausen unterbrochen oder in 
verschiedenen Räumen durchgeführt wird, Innerhalb einer Probe können auch 
mehrere Werke, auch in unterschiedlicher Besetzung, geprobt werden, sofern 
die Inanspruchnahme die zulässige Probendauer nicht überschreitet. 
Keine Proben sind kurzzeitige Verständigungen und Repetitionen schwieriger 
Stellen für die laufende Vorstellung vor und während derselben, wenn sie nicht 
länger ols 15 Minuten dauern. 

(8) Ein Tanzgruppenmitglied, dos abends bei einer Aufführung oder für die Haupt-
oder Generolprobe zu dieser Aufführung, bei der ausschließlich Ballett dar-
geboten wird, mitzuwirken hat, darf am Vormittag nur zeitlich eingeschränkt 
beschäftigt werden. Bei Eintritt unvorhergesehener Umstände sind Ausnahmen 
im Benehmen mit dem Tanzgruppen vorstand zulässig. 

(9) Das Tanzgruppenmitglied ist nicht verpflichtet, an einem Sonntag oder gesetz-
lich anerkannten Feiertag, während einer Aufführung, nach einer Abendauffüh-
rung sowie nach 2 3 . 0 0 Uhr bei einer Probe mitzuwirken, wenn nicht besondere 
Umstände, insbesondere eine Störung des Spielplans oder des Betriebs oder 
ein Gastspiel am Theater es erlordern, eine Probe zu dieser Zeit abzuhalten. 

(10)lm Einvernehmen mit dem Tanzgruppenvorstand sind Abweichungen im Einzel-
fall zulässig. 

Protokollnotiz Abiatz 1: 
Der Afbeiigeber bietet dem Tanzgruppenmitglied vor Beginn der Aufführung Gelegenheit zum Exer-
cice unter Anleitung des Ballettmeisters oder eines Vertreters des Ballettmeisters. 

§ 86 
Ruhezeiten • Tanz 

I) Das Tanzgruppenmitglied hat Anspruch auf die folgenden Ruhezeiten: 
a) fünf Stunden zwischen einer Probe und dem Zeitpunkt, zu dem sich das 

Tanzgruppenmitglied zu einer Aufführung im Theater oder bei einem aus-
wärtigen Gastspiel on der Abfahrtstelle einzufinden hat, 

b) vier Stunden zwischen zwei Proben, 
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c) elf Stunden nach dem Ende einer Abendaufführung oder nach der Heimkehr 

von einem Gastspiel zu Nochtzeit (Nachtruhezeit], 
|2} Die Ruhezeit nach Absatz 1 Buchst, a kann verkürzt werden 

a) bei Haupt- und Generalproben, 
b) bei den weiteren zeitlich nicht begrenzten Proben in Kostüm und Maske um 

höchstens eine Stunde; wird diese Probe wegen der Länge des Werks oder 
aus betrieblichen Gründen geteilt, darf die Ruhezeit nur bei einem Proben-
teif gekürzt werden, 

c) bei einem auswärtigen Gastspiel um die Hallte der Hinfahrzeit, jedoch um 
nicht mehr als eine Stunde; dabei sind 50 Kilometer der Hinfahrt mit einer 
Fahrstunde anzusetzen, 

d) im Benehmen mit dem Tanzgruppenvorstand, wenn betriebliche Gründe, 
insbesondere eine Störung des Spielplans oder ein Gastspiel am Theater es 
erfordern, 

ej an einem Tage, an dem nur eine NachmiNagsaufführung stattfindet, um eine 
Stunde, ausgenommen vor einer Aufführung, bei der ausschließlich Ballett 
dargeboten wird. 

|3) Der Ruhezeit nach Absatz 1 Buchst, c kann bei einem auswärtigen Gastspiel 
die Hälfte der Rückfahrzeit, jedoch nicht mehr als eine Stunde, zugerechnet 
werden, dabei sind 5 0 Kilometer der Rückfahrt mit einer Stunde Fahrzeit anzu-
setzen . 

(4) Weitere Verkürzungen der Ruhezeiten können im Einvernehmen mit dem Tanz-
gruppenvorstand vorgenommen werden, wobei die Nachtruhezeit nur dann um 
zwei Stunden verkürzt werden darf, wenn die Art der Arbeit dies erfordert und 
die Kürzung der Ruhezeit innerhalb eines festzulegenden Ausgleichszeitraums 
ausgeglichen wird, 

Protokolfnoliz zu Absatz 1: 
Dio Ruhezeit noch Absotz 1 Buchst, o soll urn eine halbe Stunde verlängert werden, wenn ohne 
diese Vorlöngerung eine angesichts der Belastung des Tojizgruppenmitglieds in der Vorstellung an-
gemessene Ruhezeit nicht gewährleistet ist (z. ß. vor einer Aufführung, bei der ausschließlich Bollelt 
aargeboten wird], 

Protokollnotiz zu Absat i 2: 
Die Vorschriftdes Absatzes 2 Buchst. b schließt nichtaus, dass die Ruhezeit bei einer Probe in Kostüm 
oder Masice um höchstens eine Stunde verkürzt wifd. 

§ 67 
Freie Tage • Torz 

]1) Das Tanzgruppenmitglied hat unbeschadet der an allen Tagen einer Spielzeit 
bestehenden Mitwirkungspflicht, ausgenommen an den Tagen der in die Spiel-
zeit fallenden Theaterferien, Anspruch auf einen freien Werktag wöchentlich 
und einen halben freien Tag je Woche. 

(2] Die freien Werktage sollen so gewährt werden, dass in der Regel nicht mehr als 
zwölf Tage zwischen zwei freien Werktagen liegen. Kann in Ausnahmefällen 
ein freier Werktag nicht gewährt werden, ist der Ausgleich innerhalb von sechs 
Wochen vorzunehmen. Ein Ausnahmefall im Sinne von Sat2 2 liegt auch dann 
vor, wenn sich die Tanzgruppe auf Gastspielreise befindet. 
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(3) Die halben freien Tage sind während der Spielzeit zu gewähren. 26 halbe 
freie Tage sind innerhalb von 26 Wochen zu gewähren; für die übrigen halben 
freien Tage gilt dies im jeweiligen Zeitraum entsprechend. Wi rd ein halber 
freier Tag am Nachmittag gewährt, beginnt er mit dem Ende des Vormittags-
dienstes. Endet dieser nach 14 Uhr, kann an diesem Tag kein halber freier Tag 
gewährt werden. Der halbe freie Tag darf nicht am Sonntag Vormittag gewährt 
werden. 

(4) Am 1, Mai und am 24, Dezember können weder ein freier Werktag noch ein 
halber freier Tag gewährt werden. 

(5) Die freien Tage gelten die wegen einer Beschäftigung an einem Sonntag oder 
an einem auf einen Werktag fallenden gesetzlichen Feiertag zu gewährende 
Freizeit ab. In jeder Spielzeit sind acht Sonntage außerhalb der Theaterferien 
beschäftigungsfrei zu lassen, Dabei sind künstlerische und betriebliche Gründe 
zu berücksichtigen, 

(6) Im Einzelfall sind im Einvernehmen mit dem Tanzgruppen vorstand Abweichun-
gen von Absatz 2 bis 5 zulässig. Im Einvernehmen mit dem Tanzgruppenvor-
stand kann ein freier Tag durch zwei halbe freie Tage ersetzt werden. 

,§ 0 8 
Vergütung - Tanz 

(1) Die Vergütung der Tanzgruppenmftglieder besteht aus der Gage (§ 89] und der 
Zulage (§91) . 

(2) Tagesgage ist ein Dreißigstel der den Tanzgruppenmitgliedern zustehenden 
Gage einschließlich der Zulagen nach § 91. 

§ 89 
GagenkFerssen/Gage - Tanz 

Die Gagen werden nach den Gagenklassen 1 a bis 2 b bemessen, die sich 
nach der jeweiligen Vergütungsgruppe des Tarifvertrags für die Musiker in Kul 
turorchestern (TVK) richten, in die das Orchester derselben Bühne eingruppiert 
ist. Dabei entsprechen 

die Vergütungsgruppe des Orchesters der Gagenklasse 
A mit der Zulage nach § 17 Abs. 7 
Buchst, a TVK 1 o 
A ohne Rücksicht darauf, ob b2w. in welcher 
Höhe eine Zulage nach der Fußnote 2 zu 
dieser Vergütungsgruppe gewährt wird 1 b 
B mit der Zulage nach § 22 Abs. 7 
Buchst, b TVK 2 a 
B, C und D 2 b 

Soweit das Orchester nicht unter den TVK fällt, wird für die Tanzgruppenmitglie-
der ein gesonderter Gagentarifvertrag abgeschlossen. 
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(2) Die Gagen betragen monatlich in der Gagenklasse 
l a ab 3 .124 , -
1b von 3 . 0 4 9 - € bis 3 .123, -
2a von 2.793,^ € bis 3 .048 , -
2b von 2 .348 , - € bis 2 .792, -
[Gagen erhöhl um 2,95 v.H.) 
Dieses Gagengefüge findet im Tarifbereich TV-l ab 1. Janaur 2 0 ) 4 Anwen-
dung. Im Tarifbererch TVöD gilt anstelle dieses Gagengefüges § 2 Abs, 7 Vier-
ter Tarifvertrag vom 15. Ma i 2014 zur Durchführung des § 1 2a NV Bühne vom 
15. Oktober 2002, 

|3) Die Gage beträgt im Anfängerjahr mindestens 75 v, H. der Gage, Anfänger-
jahr ist das erste Jahr einer Beschäftigung nach Abschluss der Ausbildung. 

§ 9 0 
Orte^jsehlog Tanz [gestrichen) 

§ 9 1 
Zulage - Tanz 

[ ] ) Die Zulage wird nach einer Dienstzeit als Tanzgruppenmitglied von 
3 Jahren in Höhe von 4,5 v. H,, 
6 jähren in Höhe von weiteren 3,5 v H., 
9 Jahren in Höhe von weiteren 2,5 v. H, 

in den Gagenklassen 1 a, 1 b und 2 a des jeweiligen unteren Rahmenbetrags 
der Gogenklasse (§ 89 Abs. 1), der das Tanzgruppenmitglted angehört, in der 
Gogenklasse 2 b vom mittleren Rahmenbetrag gezahlt. Dienstzeit im Sinne von 
Satz 1 sind alle Beschäftigungszeiten, die aas Mitglied als Tanzgruppenmit-
glied bei Arbeitgebern, die dem Deutschen Bühnenverein angehören, zurück-
gelegt hal. 

(2) Bei der Berechnung sich ergebende Centbetrage von 50 und mehr Cent wer-
den auf volle Euro aufgerundet, von weniger als 50 ouf volle Euro abgerundet. 

§ 9 2 
Sondervergütung - Tanz 

(1) Mit der Vergütung (§ 88 Abs. 1) sind die von dem Tanzgruppenmitglied nach 
diesem Tarifvertrag zu erbringenden Arbeitsleistungen abgegolten, soweit sich 
aus den Absätzen 2 bis 4 nichts anderes ergibt. 

(2) Neben der Vergütung |§88Abs. l jerhält das Tanzgruppenmitglied zusätzl. für 
a) die Übernahme kleinerer Rollen oder Partien (§ 84 Abs. 3] eine angemes-

sene Sondervergütung, 
b) die Mitwirkung an einer zweiten oder dritten an demselben Tage stattfin-

denden Aufführung mindestens je eine halbe Tagesgage (§ 88 Abs. 2). 
(3) Im Fall des Absatzes 2 Buchst, b kann statt der Sondervergütungen - im Einver-

nehmen mit dem Tanzgruppen vorstand auch ein angemessener Freizeitaus-
gleich gewährt werden. Bei der Gewährung von Freizeitausgleich findet § 36 
Abs. 1 entsprechend Anwendung. Die ärztliche Bescheinigung ist bereits am 
ersten Tag der Erkronkung vorzulegen. 
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Die Höhe der besonderen Vergülung oder der Umfang des angemessenen Frei-
zeitausgleichs sollen vor der Premiere vereinbart werden. 

(4) Den Tanzgruppenmitgliedern kann für besondere künstlerische Leistungen eine 
einmolige oder zeitlich befristete Prämie gewährt werden. Der Grund für die 
Befristung ergibt sich aus den künstlerischen Belangen der Bühne. 

(1J Neben der Vergülung (§ 88 Abs. 1) erhält das Tanzgruppenmitglied zusätz-
lich für die Mitwirkung bei Veranstaltungen für Funkzwecke (live oder aufge-
zeichnet) einschließlich Übertragung der für die Sendung und deren Wieder 
gäbe erforderlichen Rechte eine angemessene Sondervergütung. Die Sonder-
vergütung kann durch Nebenabrede in Monatsbetragen pauschaliert werden; 
die Nebenabrede ist mit einer Frist von drei Monaten zum Ende einer Spielzeit 
kündbar 

(2) Wiederholungsvergülungen, auch bei zeitversetzter Verbreitung über Kabet 
und/oder Satellit, sowie Vergütungen für die Verbreitung der Sendung außer-
halb des vertraglich vereinbarten Sendegebiets und Beteiligungen am Erlös aus 
Verkäufen/Überlassungen der Sendung an ausländische Rundfunkunternehmen 
sind in angemessener Höhe zu zahlen. 

|3) Nicht zu vergüten ist die Mitwirkung bei Reportagesendungen des Hörfunks 
und des Fernsehens. Dies gilt unabhängig von der Zeit, die zwischen der Auf-
zeichnung bzw. der Livewiedergabe und der Reportagesendung vergangen ist, 
Reportagesendungen liegen vor, wenn die Wiedergabezeit sechs Minuten nicht 
übersteigt und nicht mehr als ein Viertel des Werks wiedergegeben wird. 

(4) Keine Vergütung wird gezahlt bei der Verwertung einer Aufnahme für den thea-
tereigenen Gebrauch (einschließlich der Nutzung als kostenloses oder gegen 
Schutzgebühr abgegebenes Werbemittel, mit dem zugunsten des Arbeitgebers 
oder seines Rechtsträgers geworben wird). 

Für die Gewährung von Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen sowie 
von Untersetzungen werden die bei dem Arbeitgeber jeweils geltenden Bestim-
mungen angewendet. 

(1) Das Tanzgruppenmitglied erhält als Jubiläumszuwendung nach einer ununter-
brochenen Beschäftigungszeit bei demselben Arbeitgeber von mindestens zehn 
Jahren und nach einer Dienstzeit von 

(2) Als Dienstzeit* im Sinne von Absatz 1 gelten die in den § 91 Abs. 1 Satz 2 
genannten Beschäftigungszeiten. 

15 Jahren 
25 Jahren 

350,00 € , 
500 ,00 € . 
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* Wurden die Zeiten nach § 95 Abs. 2 Buchst, b der bis zum 31. Dezembor 2010 geltenden Fassung 
anerkannt, gelten diese auch weiterhin als Dienstzeit l&esitzstondsregelung). Das gilt auch im Falle 
des Wechsels das Arbeitgebers, soweit der frühere Arbeitgeber Dienstzeiten nach Satz 1 ader in 
Anwendung eines anderen Dfcnstvertrages des öffentlichen Dienstes anerkannt hot. 

§ 9 6 
Nichtverlängerungsmitteilung • Tanz 

(1) Das Arbeitsverhältnis endet mit dem im Arbeitsvertrag vereinbarten Zeitpunkt. 
(2) Ein mindestens für ein Jahr (Spielzeit) abgeschlossener Arbeitsvertrag ver-

längert sich zu den gleichen Bedingungen um ein Jahr (Spielzeit), es sei denn, 
eine Vertragspartei teilt der anderen bis zum 31. Oktober der Spielzeit, mit de-
ren Ablauf der Arbeitsvertrag endet, schriftlich mit, dass sie nicht beabsichtigt, 
den Arbeitsvertrag zu verlängern (Nichtverlängerungsmitteilung). Besteht das 
Arbeitsverhältnis am Ende einer Spielzeit ununterbrochen mehr als acht Jahre 
(Spielzeiten), muss die Nichtverlängerungsmitteilung der anderen Vertragspar 
tei bis zum 31. Juli der jeweils vorangegangenen Spielzeit schriftlich zugegan-
gen sein, 

(3) Besteht das Arbeitsverhältnis am Ende einer Spielzeit bei derselben Bühne un-
unterbrochen mehr als fünfzehn Jahre (Spielzeiten), kann der Arbeitgeber eine 
Nichtverlängerungsmitteilung nach Absatz 2 nur aussprechen, um das Arbeits-
verhältnis unter anderen Vertragsbedingungen - auch außerhalb der im Arbeits 
vertrag angegebenen Bühne(n) (ein Arbeitgeber in selbständiger Rechtsform 
auch bei seinem oder einem seiner rechtlichen oder wirtschaftlichen Träger) 
- fortzusetzen. 
Besteht das Arbeitsverhältnis am Ende einer Spielzeit bei derselben Bühne 
ununterbrochen mehr als fünfzehn Jahre (Spielzeiten) und hat das Tanzgruppen-
mitglied in dem Zeitpunkt, in dem die Nichtverlängerungsmitteilung spätestens 
zugegangen sein muss (Absatz 2), das 55. Lebensjahr vollendet, kann der Ar-
beitgeber eine Nichtverlängerungsmitteilung nach Absatz 2 nur aussprechen, 
um das Arbeitsverhältnis unter anderen Vertragsbedingungen bei der (den) im 
Arbeitsvertrag angegebenen Bühne(n) fortzusetzen, 
Besteht das Arbeitsverhältnis am Ende einer Spielzeit bei derselben Bühne unun-
terbrochen mehr als acht Jahre (Spielzeiten), können der Arbeitgeber und das 
Tanzgruppenmitglied vertraglich vereinbaren, dass bis zu vier Spielzeiten der 
nachfolgenden Spielzeiten auf die 15 Jahre nach Unterabsatz 1 und 2 nicht 
angerechnet werden. 

(4) Bevor der Arbeilgeber eine Nichtverlängerungsmifteilung ausspricht, hat er das 
Tanzgruppenmitglied - auf dessen schriftlichen Wunsch auch einen Vertreter 
des Tanzgruppenvorstands oder das von dem Tanzgruppenmitglied benannte 
Vorstandsmitglied des Orls-/LokalVerbands einer der vertragschließenden Ge-
werkschaften, das an der gleichen Bühne beschäftigt ist - zu hören. Das Tanz-
gruppenmitglied ist fünf Tage vor der Anhörung zur Anhörung schriftiich einzu-
laden. Die Einladung zur Anhörung gilt als ordnungsgemäß zugestellt, wenn 
der Arbeitgeber nachweist, dass die Absendung der Einladung fünf Tage vor 
der Anhörung an die dem Arbeitgeber bekannte Adresse erfolgt ist, 

(5) Das Tanzgruppenmitglied und der von ihm nach Absotz 4 Benannte sind unter 
Berücksichtigung der durch die Theaterferien oder einen Gostierurlaub beding-
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ten Abwesenheit des Tanzgruppenmitgjieds spätestens zwei Wochen vor den in 
den Absätzen 1 und 2 genannten Zeitpunkten zu hären, es sei denn, das Tanz-
gruppenmitglied verzichtet schriftlich darauf, gehört zu werden; in diesem Fall 
findet Absatz 4 Satz 2 keine Anwendung. Unterlässt es der Arbeitgeber, dos 
Tanzgruppenmitglied fristgerecht zu hären, ist die Nichtverlängerungsmitteilung 
unwirksam, 

(6) Ist das Tanzgruppenmitglied durch Arbeitsunfähigkeit oder aus einem anderen 
Grunde verhindert, die Anhörung bis zu dem in Absatz 5 genannten Zeitpunkt 
wahrzunehmen; oder nimmt das Tanzgruppenmitglied die Anhörung nicht wahr, 
bedarf es seiner Anhörung zur Wirksamkeit der Nichtverlängerungsmitteilung 
nicht. Im Falle der Verhinderung ist der Arbeitgeber auf schriftlichen Wunsch 
des Tanzgruppenmitglieds jedoch verpflichtet, einen Vertreter des Tanzgruppen-
vorstands oder das von dem Tanzgruppenmitglied benannte Vorstandsmitglied 
des Qrts-/Lokalverbonds einer der vertragschließenden Gewerkschaften, das 
on der gleichen Bühne beschäftigt ist, zu hören; Sotz 1 gilt entsprechend. Oer 
schriftliche Wunsch muss dem Arbeitgeber spätestens zwei Wochen vor den 
irv Absatz 2 genannten Zeitpunkten zugegangen sein. In diesem Fall muss die 
Anhörung spätestens drei Tage vor den in den Absatz 2 genannten Zeitpunkten 
vorgenommen sein. 

(7) Der auf Wunsch des Tanzgruppenmitglieds beteiligte Vertreter des jeweiligen 
Tanzgruppenvorstands und das beteiligte Vorstandsmitglied des Orts-/Lokaf-
verbands einer der vertragschließenden Gewerkschaften haben über den Inhalt 
der Anhörung gegenüber Dritten Vertraulichkeit zu wahren. 

(8) Klagen gegen Nichtverlängerungsmitteilungen sind innerhalb einer Aus-
schlussfrist von vier Monaten nach den in Absatz 2 genannten Terminen zur 
Nichtverlängerungsmitteilung zu erheben. 

(9) Die Absätze 3 bis 6 gelten nicht, wenn das Tanzgruppenmitglied bei Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses Anspruch auf laufende Bezüge aus der gesetz-
lichen Rentenversicherung oder einer außerhalb der gesetzlichen Rentenver-
sicherung bestehenden Versorgung durch den Arbeitgeber oder durch eine 
Versorgungseinrichtung hat, zu der der Arbeitgeber Mittel beigesteuert hat, 
fn jedem Fall endet das Arbeitsverhältnis, ohne dass es einer Nichtverlänge-
rungsmilteilung bedarf, am Ende der Spielzeit, in der das Tanzgruppenmitglied 
das gesetzlich festgelegte Alter zum Erreichen der Regelaltersrents vollendet 
hat. 

Protokollnotii zu den Absätzen 2 und 3: 
Soweit bei Angaben von Zeiträumen die Bezeichnung "Jahr (Spielzeit)" oder die Bezeichnung "Jahre 
(Spielzeiten)" verwendet worden, i$t es unerheblich, ob die Spielzeit bzw. die Anzahl der Spielzeiten 
in Kalendertagen kürzer oder länger als ein Jahr bzw. die entsprechende Anzoh( von jähren sind. 

§ 9 7 
Besondere Entschädigung bei Beendigung des 

Arbeitsverhältnisse* aus Anlass eines (ntendorlenwechsels - Tanz 

(1) Das Tanzgruppenmitglied, das aus Anlass eines Intendantenwechsels infolge 
einer durch den Arbeitgeber ausgesprochenen Nichtverlängerungsmitteilung 
in der ersten Spielzeit nach dem Intendantenwechsef nicht mehr im Arbeits-
verhältnis steht, erhält eine Abfindung nach Maßgobe des Unterabsatzes 2, 
sofern nicht die Voraussetzungen von § 46 Abs. 1 vorliegen. Voraussetzung 
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für den Anspruch nach Satz 1 ist, dass das Tanzgruppenmitglied innerhalb von 
drei Monaten nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses kein unter diesen Ta-
rifvertrag fallendes Arbeitsverhältnis oder kein anderes volles Arbeitsverhältnis 
begründen konnte. 
Die Abfindung beträgt bei einer ununterbrochenen Beschäftigung bei demsel-
ben Arbeitgeber von 

4 Jahren (Spielzeiten) 3 monatliche Vergütungen, 
6 Jahren (Spielzeiten) 4 monatliche Vergütungen, 
9 Jahren (Spielzeiten) 5 monatliche Vergütungen, 

1 2 Jahren (Spielzeiten) 6 monatliche Vergütungen, 
Das Tanzgruppenmitglied hat das Vorliegen der Voraussetzungen des Unter-
absatzes 1 Satz 2 in geeigneter Form nachzuweisen. Hot es diesen Nachweis 
erbracht, ist die Abfindung in einer Summe zu zahlen. Für den Nachweis, dass 
kein Arbeitsverhältnis nach Unterabsatz 1 Satz 2 abgeschlossen wurde, reicht 
in der Regel die Vorlage einer Bescheinigung der Agentur für Arbeit aus, aus 
der sich ergibt, dass das Mitglied in dem gesamten in Unterabsatz 1 Satz 2 
genannten Zeitraum arbeitslos gemeldet war. 

(2) Zieht das Tanzgruppenmitglied nach dem beendeten Arbeitsverhältnis an einen 
anderen Ort um, ist ihm auf Antrag ein Vorschuss auf die Abfindung in Höhe 
des Zuschusses zu den Umzugskosten nach Absatz 3 zu zahlen. Der Vorschuss 
ist zurückzuzahlen, wenn dem Tanzgruppenmitglied kein Anspruch auf die Ab 
findung zusteht, weil es innerhalb von drei Monaten nach Beendigung des Ar-
beitsverhältnisses ein unter diesen Tarifvertrag fallendes Arbeitsverhältnis oder 
ein anderes volles Arbeitsverhältnis begründen konnte. 

(3) Das Tanzgruppenmitglied, das aus Anlass eines Intendontenwechsels infolge 
einer durch den Arbeitgeber ausgesprochenen Nichtverlöngerungsmitteilung in 
der ersten Spielzeit nach dem Intendantenwechsel nicht mehr im Arbeitsverhält-
nis steht und noch nicht ununterbrochen vier Jahre [Spielzeiten] an derselben 
Bühne beschäftigt war, erhält einen Zuschuss zu den Umzugskosten. Der Zu-
schuss beträgt die Hälfte der nachgewiesenen Kosten für das Befördern des 
Umzugsguts, höchstens jedoch eine monatliche Vergütung. Hat das Tanzgrup-
penmitglied den Kosten nach weis erbracht, ist der Zuschuss in einer Summe zu 
zahlen. 
Auf den Zuschuss sind Leistungen zu den Umzugskosten einer anderen ßühne 
oder aus öffentlichen Mitteln anzurechnen, 

(4) Absätze 1 bis 3 gelten nicht für das Tanzgruppenmitglied, wenn dieses bei 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses Anspruch auf Altersrente aus der gesetz-
lichen Rentenversicherung oder einer außerhalb der gesetzlichen Rentenversi-
cherung bestehenden Versorgung durch den Arbeitgeber oder durch eine Ver-
sorgungseinrichtung hat, zu der der Arbeitgeber Mittel beigesteuert hat, 

Protokoll notizen: 
1. Ist dre Leitung eine* Theaters einem Direktorium überfragen, gilt als Intendanten Wechsel im Sin-

ne der Absätze 1 und 3 der Wechsel des Balletfdirektors, da* Opemdirektors oder Schouspiel-
direktors, dem die Vollmachten eines Intendanten übertragen sind. 

2. Erhalten au* Anlas* des Wechsels des Ballettdirektors, dem nicht die Vallmachterv eines Inten-
danten übertragen sind, mindestens zwei Drittel der Tonzgruppenmitgiieder eine Nichtverlönge-
rungsmitteilung, finden die Absätze 1 bis 3 entsprechende Anwendung. 
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Ubergangs- und Schlussvorschriften 

S 98 
Ausscnlüssfnsien 

Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis verfallen, wenn sie nicht innerhalb einer 
Ausschlussfrist von sechs Monaten nach Fälligkeif vom Mitglied oder vom Arbeit-
geber schriftlich geltend gemacht werden, soweit tarifvertraglich nichts anderes 
bestimm* ist. 
Für denselben Sachverhalt reicht die einmalige Geltendmachung des Anspruchs 
aus, um die Ausschlussfrist auch für später fällig werdende Leistungen unwirksam 
zu machen. 

§ 9 9 
Öffnung Klausel 

Durch einen Tarifvertrag zwischen dem Deutschen Bühnenverein und den vertrag-
schließenden Gewerkschaften kann von den Regelungen dieses Tarifvertrags für 
einzelne Bühnen abgewichen werden. 

.. § 1 0 0 
Übergarrgsvorsch rift 
für das ßeitriftsgebief 

Für Opernchor- und Tanzgruppenmitglieder, deren Arbeitsverhältnisse in dem in 
Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet begründet sind, finden §§ 81 
und 94 keine Anwendung, 

§ 101 
Inkrafttrefan, Lauheit 

|1) Dieser Tarifvertrag tritt am ] . Januar 2003 in Kraft1*. Er kann rriit einer Frist von 
sechs Monaten zum Ende eines Kalenderjahrs, frühestens zum 31. Dezember 
2004 gekündigt werden. 

(2) Abweichend von Absatz 1 können die § 5 Abs, 3, § 1 6 Abs. 1 Satz 3 ein-
schließlich § 75 Abs. 3 nur mit Wirkung für dte Opernchormitglieder mit einer 
Frist von sechs Monaten zum Ende eines Kalenderjahrs insgesamt schriftlich ge-
kündigt werden. Die Kündigung ist erstmals möglich zum 31. Dezember 2004 . 
Im Falle dieser Kündigung ist die Nachwirkung ausgeschlossen. Teilzeitarbeits-
verhältnisse mit Opernchormitgliedern, die zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
der Kündigung bereits auf Grundlage der in diesem Absatz genannten Vor-
schriften abgeschlossen worden sind, bleiben unter Fortgeltung dieser Vorschrif-
ten bestehen. 

(3) Abweichend von Absatz 1 können 
- § 12 Abs, 1 in Verbindung mit § 58, § 67, §§ 75 bis 79 und §§ 88 bis 92, 
- § § 13 bis 15, 

16 bis 20 , 
jeweils mit einer Frist von sieben Monaten zum Ende eines Kalenderjahres 
schriftlich gekündigt werden. 
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(4) Dieser Tarifvertrag setzt aufgrund betrieblicher Übung, einzelyertraglicher Ver-
einbarung oder aufgrund von Haustorifverträgen für die Mitglieder bestehende 
Regelungen nicht a u ß e r K r a f t . Gesetzliche, lorifvertragiiche und arbeitsvertrag-
jiche Rechte zur Veränderung dieser Regelungen bleiben unberührt. 

1) Es sind in Krofl getreten 
om t . Jonuar 2003 

Protokollnoliz Nr. 3 zu § 14 (neue Fassung) 
§ 22 Ab*. 2 Buchst, o (neue Betrage] 
§ 62 Abj . 4 5a)z 2 (neu angefügt) 
| 70 Abs 4 Salz 2 (neu angefügt) 
§ 76 Abs. 2 |r»eue Beträge und Anwendungs-Daten} 
§ 89 Abs. 2 (neue Belfäge und Anwendungs-Daten] 
§ 97 Abs. 4 (neu ongefügl) 
§ 100 Abs. 2 (neuer Buchst, d angefügt) 

om 1, Februar 2006 
§ 2 Abs. 1 

§ 14 Abs, \ {Prolokollnotiz Nr. 3 gestrichen) 
§§21 bis 24 (gestrichen) 
§ 35 Abs. 1 Unteraha. 3 (neu), Abs, 2 (gestrichen] 
§ 37 Abs. 2 UnlQfobs. 1 (Buchst, d eingefügt) 
§ 39 Abs. 1 Buchst, b (neue Fassung) 
§ 40a (neu eingefügt) 
§ 43 Ab&. 4 [neu eingefügt} 
§ 45 (neue Fcssung) 
§ 58 Abs, 4 {neue Fassung! 
§ 59o (neu eingefügt) 
§ 61 Abs 4 Solz 2 (geändert) 
§ 64 Abs, 1 Sofz 1 und Solz 2 (geändert) 
§ 67 Abs. 1 (geändert], Abs, 3 (neue Fassung) 
§ 69a [neu eingotügl) 
§ 69 Abs. 4 Satz 2 (geändert] 
§ 71 Abs. 2 Buchst f (geändert) 
| 71 Abs, 3 Buchst b (ProlokalInolizen zu Abs, 2, Abs. 3 eingefügt) 
§ 75 Abs. 2 und Abs, 3 (geändert) 
§ 76 Abs, 2 (neue Fassung, geänderte Gagen] 
§ 76 Abs, 4 (neue Fassung] 
§ 77 gestrichen (Inhalt) 
§ 78 Abs. 1 (neue Prozentsätze) 
§ B8 Abs. 1 und Abs. 2 (geändert) 
§ 89 Abs 2 {neue Fassung, geänderte Gogen) 
§ 09 Abs, 4 {neue Fassung) 
§ 90 gestrichen [Inhalt] 
§ 91 Abs. 1 (neue Prozentsätze] 
§ 96 Abi. 4 Satz 2 Igeänderl) 
§ 100 (neue Fassung) 
§ 10) Abs, 2 und Abs. 3 [geändert) 

am 1. Dezember 2006 

§ 76 Abs. 2 {neue Fassung, geänderte Gagen] 
§ 89 Abi. 2 (neue Fassung, geänderte Gagen] 
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(Zum Inkrofttreten weiterer Tori fvsrainbo'ungen (Einmalzahlung, BesilzsIandszuJoge} siehe Zweiter Änderung v 
TVvorn 15 1.2006 (siehe Begleit-TVI A 1.7 3); Acbei tsver trag smu&ter siehe Anlage 5 jl A 1.4.5} und Anlage 6 
(I A 

Zu m In krafttreten weitere r To rifvereinbarungen [Einmalzohlung, Besilzstond&zuloge) siehe insbesondere TV vom 
2.Oktober 2006 zur Ergänzung des Zwei Ion Tarifvertrages vom 15.1.2006 zur Änderuno des NV Bühne 
vom 15, Oktober 2002 (s)eho Begleit-TV IA 1.7.4], Arbeitsvertragsmuster Anlöge 5 (IA 1.4*5] und Anlöge 6 
(1 A 1.4.6) 

om 1. Januor 2008 
§ 76 Abs. 2 [neue Fassung, geänderte Gagen] 
§ 89 Abs. 2 (neue Fassung, geänderte Gagen] 

am 1. Augusl 2008 
§ 8 {Änderung Abs. 1 - Download) und nouo Fo&sung Abs. 2 (Rechleeinräumung] 
§ 12 (neuer Unferabsotz 2 in Abs. 2 /Zahllag) 
§ 14 (Streichung Abs 3 / Zuwendung} 
§ 32 (Ergänzung / eingewogener Loben spartner) 
§ 56 (Ergänzung Abs. 3 / Proben) 
§ 57 (Ergänzung Abs. 3 /freie Sonntage) 
§ 58 (Abs. 1 Änderung, Abt. 2 / Mindest-Gage) 
§ 61 (noue Pratokoll-Noliz zu Abs. 2 und 3 /Erläuterung Spielzeil) 
§ 66 (Ergänzung Abs. 3 / freie Sonntoge) 
§ 67 (Ergänzung Abs. 1 / Mind.-Goge) 
§ 69 (neue Prdokoil-Notiz zu Abs. 2 und 3 / Erläuterung Spielzeit) 
§ 72 [Abs. 1 neuor Unterabsolz / Orchesterproben) 
§ 73 [Abs. 1 neuer Unterabsalz / Ruhezeiten) 
§ 74 [Abs. 5 Ergänzung / freie Sonntage) 
§ 79 (Abs. 4 neue Fassung / Freizeitousgleieh) 
§ 85 (Abs. 1 neue Fassung / Probon Tanz) 
§ 87 (Abs. 5 neue Fassung / freie Sonntage Tanz 
§ 92 (Abs. 3 Unterabs. ) neu* Fassung / Freizelfousgleich Tanz) 
§ 96 (neue Protokoll-Notiz zu Abs. 2 und 3 / Erläuterung Spielzeit Tanz] 

am 1. Moi 2009 
§ 76 [Abs. 2 neue Gagen Chor) 
§ 89 [Abs. 2 naus Gagen Tq>iz] 

Zum Inkroftlreten weiterer Tarifveroinbarungen siehe insbesondere Dritter AnderungsTV vom 1. Juli 2008 
zur Ergänzung des Zweiten Tarifvertrages vom 15.1.2006 zur Änderung des MV Bühne vom 15. Okiober 
2002 (abgedruckt unter BegleitTV IA 1.7.5), und Zweiter Tarifvertrag vom 1. Juh 2008 zur Durchführung dor 
Anpassungsvorschrifton des NV Bühne vom 15. Oktober 2002 [abgedruckt unter I A 1.7.6) 

am ). Januar 2009 
Driller TV vom 17. April 2009 (siehe I A 1.7,7) zur Durchführung der Anpossungsvorschriflon des 
NV Bühne vom 15. Oktober 2002 
§ 58 Anpossung Gagen Solo, 
§ 67 Bühnenlechniker, 
§ 76 Chor, 
§ 89 Tanz) 

om 1. Fobruar 2009 
Tarifvertrag vom 1. Marz 2009 über eine Einmal- und Abschlagszahlung (I A 1.7.6) an NV ßühno-
Mitglieder der den TVöD anwendenden Theater 
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am 1. April 2010 

Vierler TV vom 12. April 2010 (siehe IA 1.7.9) zur Änderung des NV Bühne vom 15. Okiober 2002 
§ 12a (Anpassung der Gegen] 
Einfügung neuer § 12o Anpassung de' Gagen bei gleichzeitiger Sireichung dar 
§ 58 Abs. 4 (Solo) 
§ 67 Abs. 3 (Bühnenlechniker) 
§ 76 Abs. 4 (Chor) 
§ fl9 Abs. 4 ((Tanz} 

am 1. Januar 2011 bzw. om 1, August.2011 
Fünfter TV vom 14. Februor 201 1 [siehe I A 1.7.11) zur Änderung des NV Bühne vorn 15. Okiober 
2002 
§ 1 NV Bühne Abs. 1 Geltungsbereich 
§ 3 9 Abs. 4 Arbeitsbefreiung 
§ 57 Abs. 3 Freie Tage 
§ 59o Jubiläurnszuwendung 
§ 60 Vermittlungsgebühr Sota 
§ 61 Ab*. 3 + Abs, 9 NichtVerlängerung srniHeilung Solo 
§ 62 Abs. \ Fnlschädigung bei Inlendonlenwechse! Solo 
§ 66 Abs. 3 Freie Tag© Sühnentechniker 
§ 68o Jubiloumszuwendung Bühncnt&chniker 
§ 69 Abs. 3 + Abs, 9 NichtVerlängerung&miHeilung Bühnontechniker 
§ 70 Abs. 1 Enlschädigung bei InlendonlenWechsel Bühnenlechniker 
§ 74 Abs. 5 Freie Tage Chor 
§ 76 Abs. 3 Gogeriklossen/Gage Chor 
§ 78 Abs. 1 Zulage Chor 
§ 82 Abs. 1 Jubiläurnszuwendung Chor 
§ 83 Abs. 9 + Abs. 11 Nichtverlöngerungsmitteilung Chor 
§ Q7 A b s . 5 Fre ie Tage Tanz 

§ 89 Abs 3 Gag enkfoste n/Gage Tanz 
§ 91 Abs. 1 Zulage Tanz 
§ 95 Abs. 1 + Abs. 2 Jubiläumszuwenduung 
§ 96 Abs. 3 + Abs. 9 Nichtverlöngerungsmitteilung Tanz 
§ 97 Abs, 1 Entschädigung bei InlendonienWechsel Tonz 

am 1. Januar 201 1 
Erster TV vom 15. April 2011 [siehe I A l .7,13) zur Durchführung des § 12a NV Bühne vom 
15, Oktober 2002 
Anpassung der Gagen ab 1. April 2011 {Solo, ßühnenlechniker] 
§ 76 Abs. 2 NV Sühne [Gagen Chorf 
Anpassung der Gagen ob 1. August 2011 (Chor) 
§ 89 Abs. 2 NV Bühne [Gagon W ) 
Anpassung der Gagen ab 1. August 2011 (Tonz) 

am 1. Februar 2011 
Sechster TV vom 15, April 2011 (I A T.7.12p 2ur Änderung des NV Bühne vom 15, Okiober 
2002 
§ 62 Abs, 1 Entschädigung bei Intendantenwechsel Solo 
§ 70 Abs, 1 Entschädigung bei Intenda/itenwechsel Bühne nlechniker 
§ 78 Abs 1 Zulage Chor 
§ 91 Abs, 1 Zulage Tanz 
§ 97 Abs. 1 Entschädigung bei Intendanten Wechsel Tanz 
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am 1. Januar 2012 

Zweiter TV vom 14. Juni 2012 {siehe l A 1.7. \ 5) zur Durchführung des § 1 2a NV Bühne vom 
15. Oktober 2002 
Anpassung der Ga^en ab I.Juni 2012 (Solo, Biihnontechniker) 
§ 76 Abs. 2 NV Buhn© (Gogen Chor) 
Anpassung der Gagen ab 1. Juni 2012 
§ 89 Abs. 2 NV Bühne (Gagen Tanz) 
Anpassung der Gagen a b l . J u n i 2012 

om 1. Avgusf 2012 
Siebter TV vom 14. Juni 2012 (siehe I A 1.7.14) zur Änderung des NV Bühne vom 15. OkFober 2002 
§ 57 Abs. 4 (Freie Tage - Solo) 
§ 58 Abs, 1 [Vergütung Solo ab 1,9.2013) 
§ 67 Abs. 1 [Vergütung Bühnenleehniker ab 1.9.201 3) 

om 1. Januar 20 t3 
Drrtter TV vom 24, April 2013 (siehe I A 1.7,1 6] lur Durchführung des § 1 2u NV Buhns vom 
15. Oktober 2002 
Anpassung der Gagen ab 1. Januar 2013 
§ 76 Abs, 2 (Chor) 
§ 89 Abs, 2 (Tanz) 

om 1. September 2013 
Dritter TV vom 24. April 2013 [siehe I A 1,7.16) zur Durchführung des § 12o NV Bühne vom 
15. Oktober 2002 
Erhöhung der Mindestgogen ab 1, September 201 3 
§ 58 (Solo) 
§ 67 (8T) 

i 
l. 
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Anlage 1 zum Normalverlrag (NV) Bühne 
Die nachfolgend aufgeführten Vorschriften des Normalvertrags Bühne gellen für die 
in § 1 Abs. 7 NV Bühne genannten Mitglieder an Privattheatern: 
§ 2 Abs. 1, 2, 3 Buchst, a und b sowie Abs. 4 Buchst, a (Begründung des 

Arbeitsvertrags) 
§ 3 (Personalakten) 
§ 4 (Nebenbeschäftigung) 
§ 5 Abs. 1 (Arbeitszeit) 
§ 6 Abs. 1, 2 und 4 bis 7 (Arbeitseinteilung) 
§ 7 (Mitwirkungspflicht) 
§ 8 (Rechte Übertragung) 
§ 9 (Proben) 
§ 10 (Ruhezeiten) 
§ 12 Abs. 1 bis 5 und 7 sowie Abs. 6, soweit eine Urlaubsvergütung gezahlt 

wird (Vergütung) 
§ 25 (Bühnenkletdung) 
§ 26 (Ersatz von Aufwendungen bei auswärtiger Arbeitsleistung) 
§ 27 (Krankenbezüge) 
§ 27a (Übergangsvorschrift zu den Krankenbezügen) 
§ 28 (Anzeige- und Nachweispflichten) 
§ 29 (Forderungsübergang bei Dritthaftung) 
§ 4 0 Abs. 1 Satz 1 und 2 sowie Abs, 2 Satz 1 (Gastierurlaub, Aushilfen) 
§ 41 (Zusatzversorgung) 
§ 43 Abs. 1 (Ordentliche Kündigung) 
§ 44 (Außerordentliche Kündigung) 
§ 45 Abs. 1, 2, 4 und 5 (Erwerbsminderung) 
§ 47 (Ordnungsausschuss] 
§ 53 (Bühnensch Ledsgerichtsbarkeit} 
§ 54 (Besondere Mitwirkungspflicht - Solo) 
§ 55 (Proben - Solo) 
§ 56 (Ruhezeiten - Solo) 
§ 57 Abs. 1 bis 3 (Freie Tage - Solo) 
§ 58 Abs. 1 Unterabs. 1 Satz 1 und Unterabs. 2 (Vergütung - Solo) 
§ 5 9 (Rechteabgeitung - Solo) 
§ 60 (Vermittlungsgebühr - Solo) 
§ 98 (Ausschluss fristen) 
§ 99 (Öffnungsklausel) 
§ 101 Abs. 1 und 3 1. Spiegelstrich sowie Abs. 4 (Inkrafttreten, Laufzeit) 
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Arbeitsvertrag 

Solomitglied 

Zwischen 

vertreten durch 
und 

Frau/Herrn 

wird der folgende 
A r b e i t s v e r t r a g 

abgeschlossen; 
§ 1 

Frau/Herr , 

w i rd als Solomitglied mit der Tätigkeitsbezeichnung 

( § 1 Abs, 2 NV Bühne) 

für das/d ie (Theater) 

in . eingestellt. 

§ 2 

Dos Arbeitsverhältnis wird für die Spielzeit 20 / * Spielzeiten 20. / bis 
20 /_ begründet. 

Es beginnt am und endet am 
Das Arbeitsverhältnis verlängert sich zu den gleichen Bedingungen um ein Jahr 
(Spielzeit), wenn nicht eine Nichtverfängerungsmitteilung entsprechend § 61 
NV Bühne (NichtveriängerungsmJtteilung - Solo} ausgesprochen wurde. 

§ 3 * 

i 
K 

' Hier sind etwaige besondere Vereinbarungen, r.fl, zur ongemessviw B&icböhigung, zw Mlfrvirkvngspfttch!, Ober 

die Kuntigoltung/düs Kuntifach sowie Spidgelder ouhuoshmeo. 

§ 4 

(1) Die Gage beträgt monatlich € , in Worten EURO. 
[2} Daneben erhält das Mitglied für die Mitwirkung in einer zweiten oder dritten 
am gleichen Tage stattfindenden Aufführung eine Vergütung von v.H, des 
festen monatlichen Gehalts. 

1 
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I A 1.4.2 
NV Bühne 
Anlage 2 

§5 
Der Arbeitgeber ist berechtigt, die auf das Solomitglfed entfallende Hälfte der Ver-
mittlungsgebühr von insgesamt vom Hundert des gebührenpflichtigen Ar-
beitsentgelts einzubehalten und an die Bühnenvermittlung abzuführen. 

§ 6 

Im übrigen bestimmt sich das Arbeitsverhältnis nach dem Normalvertrag Bühne in 
der jeweils geltenden Fassung und den ihn ergänzenden oder an seine Stelle tre-
tenden Tarifverträgen. 

§ 7 * 

* Hier sind etwlge besondere Vererrtbaruflgen, etwa im Hinbikk auf § Jfi Abj. 5 NV 8£i/irtö /!Avssctoli/$s der Ga-

gwoflposwng} ur»d § 40 Abi. 1 Solz 3 NV föhne (Ausschluss der Zuwendung), aufzunehmen. 

§ 8 

Für alle Rechts Streitigkeiten im Sinne des § 2 Arbeitsgertchtsgesetz zwischen den 
Arbeitsvertragsparteien sind unter Ausschluß der Arbeitsgerichtsbarkeit ausschließ-
lich die zwischen den Tarifvertragsparteien des N V Bühne vereinborten Schiedsge-
richte zuständig. Gehört das Solomitglied bei Vertragsabschluß und bei Klageer-
hebung keiner auf Arbeitnehmerseite beteiligten Tarifvertragspartei an, bestimmt 
der Kläger, welches Schiedsgericht zuständig sein soll, 

den 20 

(Unterschrift des Arbeitgebers bzw. seines Vertreters) 

(Unterschrift des Solomitglieds, bürgerlicher Name] 

(Künstlername) 

4 7 . Ergänzi rngi l le forur^ j Nov*mb«r 2 0 0 2 
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I A 1 . 4 . 1 
NV Bühne 
A n l a g e 1 

Arbeitsvertrag 
Solomitglied bei einem Privattheater 

Zwischen 

vertreten durch 
und 

Frau/Herrn 

w i rd der folgende 

abgeschlossen: 
Arbe i tsver t rag 

§ i 
Frau/Herr 

wird als Solomitglied mit der TätigkeitsbezeEchnung 

(§ } Abs. 2 NV Bühne] 

für das/d ie (Theater) 

in - . , . eingesteift. 

§2 

Das Arbeitsverhältnis wird für die Spielzeit 20 / - Spielzeiten 20 / bis 
2 0 / . begründet. 

Es beginnt am und endet am 

5 3* 

* Hier sind eiwoige beionderd Vdrelnbarungen, z.B. zur ongametsefieiy Beschäfligvng, zur Mitwifkung$pflicht, über 

die fCunsJgaHvrtjj/das Kunstfoch sovWs SpieJgefctef aufzunehmen. 

§ 4 
(1) Die Gage beträgt monatlich € , in Worten EURO, 
(2) Daneben erhält das Mitglied für die Mitwirkung in einer zweiten oder dritten 
am gleichen Tage stattfindenden Aufführung eine Vergütung von v.H, des 
festen monatlichen Gehalts. 

§ 5 

Der Arbeitgeber ist berechtigt, die auf das Solomitglied entfallende Hälfte der Ver-
mittlungsgebühr von insgesamt vom Hundert aes gebührenpflichtigen Arbeits-
entgelts einzubehalten und an die Bühnenvermittlung abzuführen. 

47. ErgäAZupgiltofervifig Ncv^/fiber 2002 
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I A 1.4,3 
NV Bühne 
Anlage 3 

§ 6 

Im übrigen bestimmt sich das Arbeitsverhältnis nach den für Solomitglieder bei Pri-
vattheatern gellenden Bestimmungen des Normalvertrag Bühne in der jeweils gel-
lenden Fassung und den ihn ergänzenden oder an seine Steife tretenden Tarifver-
trägen. 

§ 7 » 

('togön&nde Vereinborvngan} 

§8 

Für alle Rech ̂ Streitigkeiten Im Sinne des § 2 Arbeitsgerichtsaesetz zwischen den 
Arbeitsvertragsparteien sind unter Ausschluß der Arbeitsgericntsbarkeit ausschließ-
lich die zwischen den Tarifvertragsparteien des NV Bühne vereinbarten Schiedsge-
richte zuständig. Gehört das Solomitglied bei Vertragsabschluß und bei Klageer-
hebung keiner auf Arbeitnehmerseite beteiligten Tarifvertragspartei an, bestimmt 
der Kläger, welches Schiedsgericht zuständig sein sol l 

, den 2 0 

(Unterschrift des Arbeitgebers bzw. seines Vertreters} 

(Unterschrift des Solomitglieds, bürgerlicher Name) 

(Künstlername) 

47. Ergönzungtlitforung Nov«mb»r 2002 
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I A 1.4.4 
NV Bühne 
Anlage 4 

Arbeitsvertrag 

Bühnentechniker 

Zwischen . . . . . . 

vertreten durch . . 
und 

Frau/Herrn 

wi rd der folgende 

abgeschlossen: 
Arbe i t sve r t rag 

Frau/Herr 

wi rd als Bühnentechniker mit der Tätigkeitsbezeichnung 

für das/die 

i n 

{§ 1 Abs, 3 NV Bühne) 

(Theater) 

, eingesteift. 
Der Bühnentechniker ist überwiegend künstlerisch tätig. 

§2 

Das Arbeitsverhältnis wird für die Spielzeit 2 0 / - Spielzeiten 20 / bis 
2 0 / begründet. 

Es beginnt am und endet am 
Dos Arbeitsverhältnis ver langet sich zu den gleichen Bedingungen um ein Jahr 
(Spielzeit), wenn nicht eine Nichtverlängerungsmitteifung entsprechend § 69 
NV Bühne (NEchtverlängerungsmifteilung - Bühnentechniker) ausgesprochen wur-
de. 

Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt 

(in Worten ) Stunden (§ 6 4 Abs. 1 NV Bühne). 

§ 3 " 

* Hier sind etwaige besondere Väre»nbor\mgen aufeuneh/nen. 

§ 4 

(1) Die Gage beträgt monatlich € , in Worten . .EURO. 
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I A 1,4,6 
NV Bühne 
Anlage 6 

§ 5 

Der Arbeitgeber ist berechtigt, die auf den Bühnentechniker entfallende Hälfte der 
Vermittlungsgebühr von insgesamt vom Hundert des gebührenpflichtigen Ar-
beilsentgelts einzubehalten und an die Bühnen Vermittlung abzuführen, 

§ 6 

Im übrigen bestimmt sich das Arbeitsverhältnis nach dem Normalvertrag flühne in 
der jeweils geltenden Fassung und den ihn ergänzenden oder an seine Stelle tre-
tenden Tarifverträgen. 

§ 7 * 

•Hier sit\6 etwaige besondere Veninbofvngen, ehva fog HrnbJj'cfc auf § 67 Abs. 4 NV Öuhrte {AwtcMuif der Gc 

genofiponvngl und § 40 Abi,. J Sotz 3 NV Bühne (Ausschluss der Zvwendwgl aufzunehmen, 

§8 

Für alle Rechfsstreitigkeiten im Sinne des 5 2 Arbeitsgerichtsgesetz zwischen den 
Arbeitsvertragsparteien sind unter Ausschluß der Arbeitsgerichtsbarkeit ausschließ-
lich die zwischen den Tarifvertragsparteien des NV Bühne vereinbarten Schiedsge-
richte zuständig. Gehört der Bühnentechniker bei Vertragsabschluß und bei Klage-
erhabung keiner auf Arbeitnehmerseite beteiligten Tarifvertragspartei an, bestimmt 
der Kläger, welches Schiedsgericht zuständig sein soll, 

, den 20 

(Unterschrift des Arbeilgebers bzw. seines Vertreters) 

(Unterschrift des Bühnentechnikers) 

47. Ergonzungafleferung Nov«mb«r 2002 
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I A 1.4.4 
NV Bühne 
Anlage 4 

Arbeitsvertrag 
Opernchormitglied 

Zwischen . . » . 

vertreten durch 

Frau/Herrn . . . 
und 

wird der folgende 

abgeschlossen; 
A rbe i t sve r t rag 

§ i 

Frau/Herr 

wird als Opernchormitglied für das/die Kunstfach (die Stimmgruppe] 

für das/die (Theater) 

in eingestellt. 

§2 

Das Arbeitsverhältnis wird für die Spielzeit 20 / . - Spielzeiten 20 / _ bis 
20 / begründet. 

Es beginnt am und endet am 
Das Arbeitsverhältnis verlängert sich zu den gleichen Bedingungen um ein Jahr 
(Spielzeit), wenn nicht eins Nichtverlöngerungsmitteilung entsprechend § 83 
NV Bühne (Nlchtverlängerungsmitteilung - Chor) ausgesprochen wurde. 

§ 3 * 

*Hter iind besondere Vereinbarungen iib&r die Mitwirkung aufzunehman, 

§ 4 

.EURO. (1) Die Gage beträgt monatlich in Worten 
(2) Die Zulage bestimmt sich nach 78 NV Bühne. 
(3) Neben der Vergülung erhält das Opernchormitglied die Sondervergütungen 

nach § 79 NV Bühne. 

5D, Ergöimingiliefe/ung JuN 2006 



I A 1,4,6 
NV Bühne 
Anlage 6 

§ 5 

Oer Arbeitgeber ist berechtigt, die auf das OpernchormEtglied entfallende Hälfte 
der Vermittlungsgebühr von insgesamt vom Hundert des gebührenpflich-
tigen Arbeitsentgelts einzubehalten und an die Bühnen Vermittlung . . . . , abzu-
führen, 

§6 

Im übrigen bestimmt sich das Arbeitsverhältnis nach dem Normalvertrag Bühne in 
der jeweils geltenden Fassung und den ihn ergänzenden oder an seine Stelle tre-
tenden Tarifverträgen. 

§ 7 * 

* Hier sind sonstig? Vereinbarungen (z.B. Teflzeitarbeil| aufzunehmen. 

§8 

Für alle Rechts Streitigkeiten im Sinne des § 2 Arbeitsgerichtsgesetz zwischen den 
ArbeitsvertragsparteEer sind unter Ausschluß der Arbeitsgerichtsbarkeit ausschließ-
lich die zwischen den Tarifvertragsparteien des NV Sühne vereinbarten Schiedsge-
richte zuständig. Gehört das Opernchormitgiied bei Vertrag sabschluß und bei Kla-
geerhebung keiner auf Arbeitnehmerseite beteiligter Tarifvertragspartei an, be-
stimmt der Kläger, welches Schiedsgericht zuständig sein soll. 

den 20 

(Unterschrift des Arbeitgebers bzw. seines Vertreters) 

(Unterschrift des Opernchormitglieds, bürgerlicher Name) 

(Künstlername) 

5 0 . Ergän Z ur^< f i» fc r \ jng Juli 2 0 0 6 
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I A 1.4.6 
NV Bühne 
Anlage 6 

Arbeitsvertrag 

Tanzgruppenmitglied 

Zwischen 

vertreten durch 
und 

Frau/Herrn 

wird der folgende 
Arbeitsvertrag 

abgeschlossen: 
§ 1 

Frau/Herr 

wird als Tanzgruppenmitglied Für das/die [Theater) 

in eingestellt. 

§2 

Das Arbeitsverhältnis wird für die Spielzeit 2 0 _ / - Spielzeiten 20. / bis 
20 / _ _ begründet. 

Es beginnt am und endet am 
Das Arbeitsverhältnis verlängert sich zu den gleichen Bedingungen um ein Jahr 
(Spielzeit), wenn nicht eine Nichtverlängerungsmitteilung entsprechend § 96 
NV Bühne [Nichtverlängerungsmitteilung - Tanz) ausgesprochen wurde, 

§ 3 

v *Hi»r i l rd etwaige beiCiidere Vetein borungen über dte Mitwirkung aufzunehmen. 

§ 4 

(1) Die Gage beträgt monatlich € , in Worten EURO, 
(2) Die Zulage bestimmt sich nach § 91 NV Bühne. 
(3) Neben der Vergütung erhält das Tanzgruppenmitglied eine Sondervergütung 

nach § 92 NV Bühne. 

1 
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I A 1,4,6 
NV Bühne 
Anlage 6 

§ 5 

Der Arbeitgeber ist berechtigt, die auf das Tanzgruppenmitglied entfallende Hälfte 
der Vermittlungsgebühr von insgesamt vom Hundert des gebührenpflich-
tigen Arbeitsentgelt einzubehaften und an die ÖühnenvermiHlung abzu-
führen. 

§6 

Im übrigen bestimmt sich das Arbeitsverhältnis noch dem Normalvertrag Bühne in 
der jeweils geltenden Fassung und den ihn ergänzenden oder an seine Stelle tre-
tenden Tarifverträgen, 

§ 7 * 

*MI»r sind etwaige besondere Vereinbarungen ouFzunekmen, 

5 8 
Für alle Rechts streit ig keifen im Sinne des § 2 Arbeltsgerichtsgesetz zwischen den 
Arbeitsvertragsparteien sind unter Ausschluß der Arbeitsgerichtsbarkeit ausschließ-
lich die zwischen den Tarifvertragsparteien des NV Bühne vereinbarten Schiedsge-
richte zuständig. Gehört das Tanzgruppenmitglied bei Vertragsabschluß und bei 
Klageerhebung keiner auf Arbeitnenmerseite beteiligten Tarifvertrogspartei an, be-
stimmt der Kläger, welches Schiedsgericht zuständig sein soll. 

den 2 0 

(Unterschrift des Arbeitgebers bzw. seines Vertreters) 

(Unterschrift des Tonzgruppenmitglieds, 
bürgerlicher Name) 

(Künstlername) 

20. Efgarzvî illefetung Juli 2006 
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Große Choropern im Sinne der §§ 72 und 73 NV Bühne 

Berlioz Die Trojaner 

Borodin Fürst Igor 

Mussorgskij Boris Godunow 
Chowanschtschina 

I A 1 . 4 . 1 
NV Bühne 
Anlage 1 

Orff Antigonae 
Carmina Burana 

(im Zusammenhang mit 
Catulli Carmina oder 
einem anderen Chorwerk) 

Penderecki 

Rimskij-Korsakow 

Schönberg 

Strawinsky 

Die Teufel von Loudun 

Die Legende von der unsichtbaren Stadt Kitesch 

Moses und Aron 

Oedipus Rex 
(nur für Herrenchor und im Zusammenhang 
mit einem anderen Chorwerk) 

Wagner Lohengrin 
Die Meistersinger von Nürnberg 
Parsifal 
Rtenzi 
Tannhäuser 

Große Chorwerke im Sinne der §§ 72 und 73 NV Bühne 

J. S. Bach 

Beethoven 

Passionen 
H-mo Ii-Messe 
Wei h n achtsorator i u m 

C-dur-Messe 
Missa solemnfs 

47. EigänzvngafJef^/ung N©v»mb»r 2002 
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I A 1.4.1 
NV Bühne 
Anlage 1 

Berlioz 

Brahms 

Britten 

Bruckner 

Cherubini 

Dvorak 

Händel 

Haydn 

Hindemith 

Janacek 

Li szt 

Möhler 

Marl in 

Mendelssohn 

Mozart 

Requiem 
Te Deum 

Ein deutsches Requiem 

War Requiem 

Messen D-moll 
E-moll 
F-moll 

Beide Requiems 

Messe 
Requiem 

Der Messias 
Judas Makkabäus 
Belsazar 
Jephta 

Die Schöpfung 
Die vier Jahreszeiten 

Das Unaufhörliche 

Glagolitische Messe 

Die Legende von der heiligen Elisabeth 

VIII. Symphonie 

Golgutha 

Paulus 
Elias 

C-moll-Messe 
Requiem 

A 7 . Erga nzv i f ig i l to te ron j N o v e m b w 2 0 0 2 
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Pfitzn er 

ReuHer 

Schön berg 

Schubert 

Schumann 

Tippett 

Verdi 

Das dunkle Reich 
Von deutscher Seele 

Der große Kalender 

Gurre-Lieder 

Messen As-dur 
Es-dur 

Das Paradies und die Peri 

A Child of Our Time 

Requiem 

t A 1,4.7 
NV Bühne 
Anlage 7 

( 
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I A 1.7.17 
Durchführung 5-TV 

zum NV Bünne 

Vierter Tarifvertrag 
vom 15, Mai 2014* 

zur Durchführung des § 12a NV Bühne vom 15. Oktober 2002* 

§ 1 
(1) Dieser Tarifvertrag gilt für Mitglieder, die unter den Geltungsbereich des NV 

Bühne fallen und auf die § 12a NV Bühne tarifvertraglich Anwendung findet, 
soweit die Mitglieder über einen Arbeitsvertrag bei einem Arbeitgeber verfü-
gen, der 
den TV-L (im Folgenden: Tarifbereich TV-L) oder 
den TVöD-VKA (im Folgenden: Tarifbereich TVöO) 
anwendet, 

(2) Wendet ein Arbeitgeber weder den TV-L noch den TVöD an, findet dieser Tarif-
vertrag in Ergänzung von Absatz ) mit der Maßgabe Anwendung, dass nach 
den Regelungen des Tarifbereichs verfahren wird, zu denen sich der Arbeitge-
ber auf der Grundlage von § 1 Abs, 2 Zweiter Tarifvertrag vom 1. Juli 2008 
zur Durchführung der Anpassungsvorschrif-iten des NV Bühne vom ) 5. Oktober 
2002 entschieden hat, soweit sich aus § 3 nichts Abde ichendes ergibt. 

(3) Der Tarifvertrag gilt nicht für Mitglieder, die über einen Arbeitsvertrag mit einem 
Privattheater (§ 1 Abs, 7 Unteraas. 2 NV Bühne| verfügen. 

§ 2 
(1) Die Gagen der Solomitglieder und Bühnentechniken die über einen Arbeitsver-

trag mit einem Arbeitgeber des Tarifbereichs TV-L verfügen, werden ab dem 1. 
Januar 2014 um 2,95 v. H. erhöht, 

(2) Die Gagen der Sofomitalieder und Bühnentechniker, die über einen Arbeitsver-
trag mit einem Arbeitgeber des Tarifbereichs TVöD verfügen, werden ab dem ]. 
März 2014 um 3,0 v, H., mindestens aber um 90 Euro erhöht, 
Für teiizeilbeschäftigle Bühnentechniker bemisst sich die Höhe des Mindestsat-
zes nach Unterabsatz 1 nach dem Umfang ihrer Beschäftigung (§ 5 Abs, 3 NV 
Bühne) im Monot März 201 4. 

(3) Die Gagen der Opernchor- und Tanzgruppenmitglieder, die über einen Arbeits-
vertrag mit einem Arbeitgeber des Tarifbereichs TV-L verfügen, werden unter 
Beibehaltung der Gagenklosse ab dem 1, Januar 2014 um 2,95 v, H erhöht. 

(4) Der im Tarifbereich TVöD bisher an die Opernchor- und Tanzgruppenmitglieder 
gezahlte Vergütungsausgleich in Hohe von 1,18 v.H. der monatlichen Gage 
nach § 2 Abs. 3 Unterabs. 2 Dritter Tarifvertrag vom 24. April 2013 zur Durch-
führung des § 12o NV Bühne vom 15. Oktober 2002 wird ab 1. März 2014 
Bestandteil der Gage. 
Die nach Unterabsatz 1 berechneten Gagen der Opernchor- und Tanzgruppen-
mitgliedsr, die über einen Arbeitsvertrag mit einem Arbeitgeber des Tarifbe-
reichs TVöD verfügen, werden unter Beibehaltung der Gagentlasse ab dem 01, 
März 2014 
bei einer bisherigen Gage von unter 2 .450 Euro um 3,5 v.H., 
bei einer bisherigen Gage von mindestens 2.450 Euro und unter 2.800 Euro 
um 3, 2 v.H. und 
bei einer bisherigen Gage von mindestens 2.800 Euro um 3,0 v.H. 

1 
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I A 17,17 
Durchführungs-TV 

zum NV Bunne 

erhöht, Bei der Einordnung der bisherigen Gagen in die 5taffel nach Satz 1 
bleiben die Zulagen nach §§ 78 und 91 NV Bünne außer Betracht. 
Für teiIzeitbeschäftIgte Opernchormitglieder bemisst sich die Höhe der Grenz-
beträge nach Unterabsatz 2 nach dem Umfang ihrer Beschäftigung (§ 5 Abs. 3 
NV Bühne) im Monat März 2014 . 

(5) Sei der Berechnung der Gagen bzw. Gagenklossen der Qpernchor- und Tanz-
gruppenmitglieder gegebenenfalls sich ergebende Cent-Beträge von 50 und 
mehr Cent werden auf volle Euro aufgerundet, van weniger als 50 Cent au( 
volle Euro abgerundet, jedoch mit der Maßgobe, dass zwischen dem oberen 
Rahmenbetrag einer Gagenklasse und dem unteren Rahmenbetrag der nächst 
höheren Gagenklasse [eweils eine Differenz von 1 E u r o bestehen muss, 

(6) Die Gagen betragen monatlich in der Gagenklasse 
l a ab 3 . 1 2 4 , - € . 
1b von 3 . 0 4 9 , - € bis 3 , 1 2 3 , - € 
2a von 2.793,- € bis 3 , 0 4 8 € 
2b von 2.348,- € bis 2 .792, - € 
(Gagengefüge: Gagen erhöht um 2,95 v. H ] 
Dieses Gagengefüge findet im Tarifbereich TV-L ab dem 1 .Januar 2014 Anwen-
dung. 

(7) Abweichend von Absatz 6 findet im Tarifbereich TVöD ab dem 1. März 2014 
lofgende Ersotztabelle Anwendung. 
l a a b 3.162, - € 
1 b von 3.087, - € bis 3.161 - € 
2a von 2 . 8 3 3 , - € bis 3 .086 , - € 
2b von 2 . 3 8 9 , - € bis 2.832,™ € 
JErsatztabelle: Gagen erhöht um 3,0, 3,2 bzw. 3,5 v, H. unter Einbeziehung 
des bisherigen Vergütungsausgleichs nach Absatz 4 Unterabs. 1) 
Bis zum 28. Februar 2014 werden die Gagen für die Opernchor- und Tanz-
gruppenmitglieder im Tarifbereich TVÖD auf der Grundlage von § 2 Abs. 3 
Dritter Tarifvertrag vom 24. Apri l 2014 zur Durchführung des § 12a NV Bühne 
vom 15. Oktober 2002 gezahlt. 

(8) § 76 Abs, 2 und § 89 Abs. 2 NV Bühne werden entsprechend dem Absatz 6 
geändert. 
Desweiteren werden die beiden in Unterabsatz 1 genannten Vorschriften um 
folgenden Satz ergänzt: 

"Im Tarifbereich TVÖD gilt anstelle dieses Gagengefüges § 2 Abs. 7 
Vierter Tarifvertrag vom 15. Ma i 2014 zur Durchführung des § 12a NV 
Bühne vom 15. Oktober 2002." 

(9) Die Besitzstandzulage nach § 3 Abs. 2 und 3 Zweiter Tarifvertrag vom 15. 
Januar 2006 zur Änderung des NV Bühne vom 15. Oktober 2002 wird im Ta-
rifbereich TV-L ab dem 1. Januar 2014 um 2,95 v. H. und im Tarifbereich TVoD 
ab dem 1. März 2014 um 3 ,0 v. H. gesteigert. 

59. Ersanzun̂ UieFerungiuli 2014 
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I A 1.7.17 
Durcbführungs-TV 

zum NV Bühne 

§ 3 
(1) Für die Mitglieder, die über einen Arbeitsvertrag mit einem Hessischen Staats-

fheater, dem Stadttheater Gießen oder dem Hessischen Landestheoter Marburg 
verfügen, gilt § 2 Abs. ] sowie Absätze 3, 6 und Absatz 9 1. Alternative, 

(2) Für Solomitglieder und Bühnentechniker, die über einen Arbeitsvertrog mit dem 
Staatstheater Nürnberg verfügen, findet § 2 Abs. 2 mit der Maßgabe Anwen-
dung , dass er für alle Mitarbeiter gilt, deren Arbeitsverhältnis vor dem 1. Januar 
2005 wirksam wurde. Wurde dos Arbeitsverhältnis am I . Januar 2005 oder 
später wirksam, ist nach § 2 Abs. 1 zu verfahren. Für Qpernchor- und Tanzgrup-
pen mitgfieder, die über einen Arbeitsvertrag mit dem Staatstheater Nürnberg 
verfügen, der vor dem 1, Januar 2005 wirksam wurde, gilt § 2 Abs. 4, 7 und 
Abs. 9 2. Alternative. Wurde das Arbeitsverhältnis am 1, Januar 2005 oder 
spoter wirksam, gilt § 2 Abs, 3, 6 und Absatz 9 1. Alternative. 

§ 4 
Dieser Tarifvertrag tritt rückwirkend om 1. Januar 2014 in Kraft, jedoch nur, wenn 
der Sondertarifvertrag zu diesem Tarifvertrag in Kroft tritt. 

'Abgeschlossen mit def GDBA und der VdO 

59. Ergon2iirigslief*M>ng 2014 
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II A 3.2 
Zweiter TV zur Durchf. 

§19 TVK 

Zweiter Tarifvertrag 
vom 15. Mai 2014* 

zur Durchführung des § 19 TVK vom 3 L Oktober 2009 

§ 1 
Geltungsbereich 

(1) Dieser Tarifvertrog gilt für Musiker, die unter den Geltungsbereich des Tarifver-
trags für Musiker in Kulturorchestern (TVK) fallen, soweit der Musiker über einen 
Arbeitsvertrag bei einem Arbeitgeber verfügt, der 
den TV-L (im Folgenden: Tarifbereich TV-L) oder 
den TVöD-VKA (im Folgenden; Tarifbereich TVöD) 
anwendet oder anzuwenden hat. 

(2) Wendet ein Arbeitgeber weder den TV-L noch den TVöD an, findet dieser Tarif-
vertrag in Ergänzung von Absatz 1 mit der Maßgabe Anwendung, dass er sich 
für einen der beiden Tarifbereiche entscheiden muss, Bei dieser Entscheidung 
ist er an die Entscheidung gebunden, die er bei der Anwendung des Ersten 
Tarifvertrags vom 1. November 2 0 ) 3 zur Durchführung des § 19 TVK vom 31. 
Oktober 2009 getroffen hat. 

Vergütungsordnung 

(1) Die als Anlage 1 diesem Tarifvertrag anlegende Vergütungsordnung wird zum 
1. Januar 2014 in dem Tanfbereich TV-t in Kraft gesetzt. 

(2] Die als Anlage 2 diesem Tarifvertrag anliegende Ersatztabelle wird zum 
1. März 2014 in dem Tarifbereich TVöD in Kraft gesetzt. 

§ 3 
Musiker mit festen Gehältern 

(1) Die Vergütung der im Bereich TV-L beschäftigten Musiker mit festen Gehältern 
wird ob dem 1. Januar 2014 um 2,95 v,H, erhöht. 

(2] Die Vergütung der im Bereich TVöD beschäftigten Musiker mit festen Gehältern 
wird ab dem ] . Mär * 2014 
bei einer bisherigen Vergütung von unter 2 .450 Euro (VollzeitarbeitsVerhältnis] 
um 3,5 v.H., 
bei einer bisherigen Vergütung von mindestens 2.450 Euro und unter 2 .800 
Euro (Vollzeitarbeftsverhältnis) um 3,2 v.H. und 
bei einer bisherigen Vergütung von mindestens 2.800 Euro (VolJzeitarbeitsver-
hältnis) um 3,0 v.H. 
erhöht, 

§ 4 

Besilzsfondzulage 

Die Besitz Standzulage nach § 5 Tarifvertrag zur Neugestaltung der Vergütung im 

* Abgeschlossen mit der DOV 
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II A 3.2 
Zweiter TV zur Durchf. 

§19 TVK 
Tarif/ertrag für Musiker in Kulturorchestern vom 31. Oktober 2 0 0 9 wird im Ta-
rifbereich TV-L ab dem 1. jonuar 2014 um 2,95 v.H. und im Tarifbereich TVöD 
ab dem 1. März 2014 um 3,0 v.H. erhöht. 

§ 5 
fnkrahtrelen 

Dieser Tarifvertrag tritt rückwirkend am 1. Januar 2014 in Kraft, jedoch nur, wenn 
der Sonder^tarifvertrag zu diesem Tarifvertrag in Kroft tritt. 

* Abgeschlossen mil der DOV 
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II A 3.2.1 
Ve rg ü tung sord n u ng 

Anlage 1 

Vergütungsordnung 
ab 1. Januar 20)4* 

(Monatliche Grundvergütungen und Tatigkeitszulagen) 

Vergütungsgruppe A 

Grundvergütungen: 3.123,51 3 .378,16 3 .632,77 3 .887 ,37 4 .142,00 
4 .396,58 Euro 

Tätigkeitszulagen: 727,18 363 ,60 181,80 Euro 

F u ß n o t e n : 

1. Die Zulage nach § 17 Abs. 7 Buchst, a beträgt in jeder Dienstaltersstufe min 
destens 251,24 Euro und höchstens 628,1 8 Euro. 

2. Liegen die Voraussetzungen für die Zahlung der Zulage nach Nr. 1 nicht vor, 
sind aber mindestens 99 Planstellen besetzt, kann der Arbeitgeber in jeder 
Dienslaltersstufe eine Zulage bis zu 301,50 Euro gewähren. 

3. Die Zulagen nach Nr, 1 und Nr, 2 gelten als Bestandteil der Grundvergütung. 

Die Tätigkeitszulogen erhöhen sich 
in der Stufe I um 20 v. H. 
in der Stufe 2 um 10 v. H, 
in der Stufe 3 um 5 v. H, 

der nach Nr. 1 oder Nr. 2 gewährten Zulage. 

Vergütungsgruppe & 

Grundvergütungen: 2 .637,55 2.761,91 2,887,98 3 .014,10 3.140,21 
3 .266 ,27 3 .392,36 3.518,43 3.644,52 Euro 

Täligkeitszulage: 574 ,40 287,21 143,60 Euro 

Fußnote: 
Die Zulage nach § 17 Abs. 7 Buchst, b beträgt in jeder Dienstaltersstufe 164,01 
Euro Die Zulage gilt als Bestandteil der Grundvergütung. 

Die Tatigkeitszulagen erhöhen sich 
in der Stufe 1 um 32,8 \ Euro 
in der Stufe 2 um 16,39 Euro 
in der Stufe 3 um 8,23 Euro 

* Abgeschlossen mit der DOV 
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II A 3.2.1 
Verg ütu ng 5 ord n u n g 

Anlage 1 
Vergütungsgruppe C 

Grundvergütungen: 2 .546,25 2.660,54 2.786,66 2.912,74 3.038,82 
3.164,92 3.290,99 3.417,04 3.543,22 Euro 

Tätigkeitszulagen: 554 ,17 277,07 138,54 Euro 

Vergütungsgruppe D 

Grundvergütungeri:2.454,40 2.566,30 2.682,85 2.808,92 2.934,98 
3 ,061,05 3,187,15 3.313,23 3.439,31 Euro 

Tätigkeitszulage: 533,38 266,70 133,36 Euro 

59. Efgönzungslieferung Juli 2Ü14 
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II A 3.2.2 
Vergütungsordnung 

Anlage 2 

Ersatzfabelle 
ab 1, März 2014 im Tarifbereich TVöD 

(Monatliche Grundvergüturigen und Tätigkeitszulagen) 

Vergütungsgruppe A 

Grundvergütungen: 3 ,161 ,90 3.419,68 3 .677,42 3 .935 ,16 4.192,91 
4 .450,62 Euro 

Tötigkeitszulagen: 736,11 368,07 184,03 Euro 

Fußnoten: 

1. Die Zulage nach § 17 Abs. 7 Buchst a beträgt in jeder Dienstaftersstufe min-
destens 254,33 Euro und höchstens 635,90 Euro. 

2. Liegen die Voraussetzungen für die Zahlung der Zulage nach Nr. 1 nicht vor, 
sind aber mindestens 99 Planstellen besetzt, kann der Arbeitgeber in jeder 
Dienstaltersslufe eine Zulage bis zu 305,21 Euro gewähren. 

3. Die Zulagen nach Nr, 1 und Nr, 2 gelten als Bestandteil der Grundvergütung. 

Die Tätigkeitszulagen erhöhen sich 

in der Stufe 1 um 20 v. H, 
in der Stufe 2 um 1 0 v. H. 
in der Slufe 3 um 5 v, H. 

der nach Nr. 1 oder Nr. 2 gewährten Zulage. 

Vergütungsgruppe B 

Grundvergütungen: 2 .675,15 2.801,29 2.923,48 3.051,15 3.178,81 
3 .306,42 3.434,05 3 .561,68 3.689,32 Euro 

Täligkeitszulage; 581 ,46 290,74 145,37 Euro 

fußnoter 
Die Zulage nach § 17 Abs. 7 Buchst, b beträgt in jeder Dienstaltersstufe 166,03 
Euro Die Zulage gilt als Bestandteil der Grundvergütung. 

* Abgeschlossen mit der DOV 
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II A 3.2.2 
Verg ütu n g s ordn u ng 

Anlage 2 
Die Tätigkeitszulagen erhöhen sich 

in der Stufe I um 33 ,22 Euro 
in der Stufe 2 um 16,59 Euro 
in der Stufe 3 um 8 ,32 Euro 

Vergütungsgruppe C 

Grundvergülungen; 2 .582,55 2 .698 ,46 2 .826,39 2 .948,55 3 .076,17 
3.203,83 3.331,44 3,459,05 3 .586,77 Euro 

Tatigkeitszulagen: 560,98 280 ,48 140,24 Euro 

Vergütungsgruppe D 

Grundvergütungen: 2.496,63 2 .602 ,88 2.721,10 2 .848,97 2.971,06 
3.098,68 3.226,32 3 .353,96 3 ,481,59 Euro 

Täligkeitszulage: 539,94 269 ,98 135,00 Euro 

( 
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